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V 

Vorwort 

Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem der zentralen Themen unserer Zeit geworden. 
Sie hat mit atemberaubender Geschwindigkeit Einzug in die Arbeitswelt gehalten, in der 
ihre Einsatzmöglichkeiten nahezu unbegrenzt sind und stetig erweitert werden. Seit der 
als „Geburtsstunde der KI“ bezeichneten Konferenz am Dartmouth College, New Hamp
shire, in den USA im Jahr 1956 bis zum heutigen Tag steigt ihre Relevanz in dem Maß, 
wie Technologien und Algorithmen fortschreiten und immer komplexere digitale Pro
blemlösungen ermöglichen. Der Mehrwert von KI in der Arbeitswelt äußert sich v. a. in 
ihrer Fähigkeit, Prozesse zu optimieren und Entscheidungen zu unterstützen, große Da
tenmengen effizient zu verarbeiten und daraus Erkenntnisse zu ziehen, die für Menschen 
allein nicht möglich wären. Damit wird sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der 
Arbeitswelt, dessen Bedeutung nicht allein in seiner technologischen Leistungsfähigkeit, 
sondern auch in seinem Potenzial, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu stei
gern, liegt. Gleichzeitig kann die Implementierung von KI in der Arbeitswelt erhebliche 
Herausforderungen und Gefahren mit sich bringen. Hierzu zählen bspw. Diskriminierung, 
die Verstärkung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten, Arbeitsplatzverluste, eine 
Beeinträchtigung bzw. Gefährdung der Privatsphäre und die Gefahr der Manipulation, 
wie bspw. die absichtliche Verbreitung von Falschinformationen mittels KI. Um die Ef
fekte der Einführung von KI in der Arbeitswelt im Allgemeinen und auf die Gesundheit 
von Beschäftigten im Speziellen vollumfänglich überblicken zu können, bedarf es des
halb unabhängiger, longitudinaler, Setting-spezifischer wissenschaftlicher Studien. Hier 
zeigt sich hier aktuell eine große Lücke, die zukünftige Forschungsarbeiten systematisch 
und interdisziplinär schließen sollten. 

Vor dem skizzierten Hintergrund beleuchtet der Fehlzeiten-Report 2025 den aktu
ellen Wissensstand zu Chancen und Risiken beim Einsatz von KI in der Arbeitswelt 
mit dem Fokus auf die Gesundheit von Beschäftigten. Für einen orientierenden Über
blick zum komplexen Zusammenhang von KI und Gesundheit beinhaltet er einführende 
Beiträge zur technologischen Entstehung, zu ethischen Aspekten, zum Datenschutz 
sowie zum internationalen Forschungsstand zu KI in der Betrieblichen Gesundheits
förderung und Prävention. Des Weiteren werden in einer Vielzahl wissenschaftlicher 
Beiträge konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in der Arbeitswelt aus der Perspektive 
der Gesundheitsförderung dargelegt. Diese erstrecken sich vom Arbeitsschutz und der 
Gefährdungsbeurteilung über Weiterbildung und Arbeitsqualität bis zu Personalmanage
ment und Teilhabeförderung. 

Zusätzlich zum Schwerpunktthema berichtet der vorliegende Fehlzeiten-Report 
wie gewohnt über die aktuelle Entwicklung des Krankenstands von Beschäftigten in 
Deutschland. Detaillierte Analysen von Abrechnungsdaten der 15Mio. berufstätigen 
AOK-Versicherten, die im Jahr 2024 in mehr als 1,6Mio. Betrieben tätig waren, er
möglichen dabei einen umfassenden Überblick über das aktuelle Krankheitsgeschehen. 
Dabei werden nicht nur soziodemographische und regionale Kriterien, sondern auch 
die unterschiedlichen Branchen und Berufe differenziert betrachtet. Der Fehlzeiten- 
Report 2025 berichtet zudem wie gewohnt über die Entwicklung der Krankengeldfälle 
und -ausgaben von AOK-Mitgliedern sowie über die Krankenstandsentwicklung in der 
deutschen Bundesverwaltung. Zusätzliche Auswertungen wie etwa zu Arbeitsunfällen, 
Langzeitarbeitsunfähigkeit, Burnout und Kinderkrankengeld sind zum festen Bestandteil 



VI Vorwort 

der Berichterstattung zum Arbeitsunfähigkeitsgeschehen geworden. Vor dem Hinter
grund der aktuellen Diskussion um hohe berufliche Fehlzeiten wurde der Report darüber 
hinaus in diesem Jahr erstmals um einen Beitrag zur Einführung von Karenztagen und zu 
möglichen Effekten einer Absenkung der Lohnersatzrate erweitert. 

Wir hoffen, dass es uns auch in dieser 27. Ausgabe des Fehlzeiten-Reports gelun
gen ist, Denkanstöße für aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen rund um das 
Thema Arbeit und Gesundheit zu geben. Wir blicken auf eine lange, erfolgreiche Buch
reihe zurück, die aufzeigen konnte, mit welchen besonderen Herausforderungen Betriebe, 
Führungskräfte und Beschäftigte im Themenfeld Arbeit und Gesundheit konfrontiert sind 
und welche Lösungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements existieren, mit denen 
die Gesundheit von Beschäftigten gestärkt werden kann. 

Der vorliegende Fehlzeiten-Report wäre auch in diesem Jahr nicht ohne die profes
sionelle Zusammenarbeit mit zahlreichen Menschen entstanden. So gilt unser herzlicher 
Dank allen Autorinnen und Autoren, die ihre fachliche Expertise in den einzelnen Bei
trägen in hervorragender Weise eingebracht haben. 

Des Weiteren danken wir allen Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftlichen In
stitut der AOK (WIdO), die an der Erstellung des diesjährigen Fehlzeiten-Reports in 
vielfältiger Art und Weise beteiligt waren. Zu nennen sind hier vor allem Antonia Düring, 
Hannes Klawisch und Miriam-Maleika Höltgen, die uns bei der Organisation, Redaktion 
und Umsetzung dieses Fehlzeiten-Reports exzellent unterstützt haben. Unser Dank gilt 
weiterhin Susanne Sollmann für das wie immer ausgezeichnete Lektorat. Danken möch
ten wir gleichermaßen Anja Füssel, Matthias Hell, Melanie Hoberg und Anja Michels im 
Backoffice des WIdO, ohne deren Unterstützung diese Buchpublikation nicht möglich 
gewesen wäre. Zudem bedanken wir uns sehr herzlich bei Frau Karg und Frau Dr. Lerche 
vom Springer-Verlag, die uns hervorragend betreut haben. 

Berlin und Bielefeld 
im Juli 2025 



VII 

Inhaltsverzeichnis 

I Einführung in das Thema 

1 Künstliche Intelligenz – eine Schlüsseltechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hartmut Hirsch-Kreinsen 

1.1 Der KI-Boom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1.2 Zur Dynamik der KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.2.1 KI, ein Sammelbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.2.2 Weitreichende Versprechungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1.3 Diffusion in Grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1.3.1 Zurückhaltende Verbreitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1.3.2 Übersehene Anwendungsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1.4 Moderate Folgen für Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
1.5 Perspektiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2 Gesünder, produktiver, automatisierter? Ethische Aspekte von KI 
im Betrieblichen Gesundheitsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Lou Therese Brandner 

2.1 Einleitung: KI zwischen Dystopie und Allheilmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
2.2 KI-Ethik als Forschungsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
2.3 Fairness und Antidiskriminierung: Ist KI objektiv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
2.4 Privatheit versus Transparenz: Werte im Konflikt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
2.5 Menschliche Autonomie – Aufsicht und Letztentscheidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
2.6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

3 Datenschutz- und KI-rechtliche Aspekte beim Einsatz Künstlicher 
Intelligenz in Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Rolf Schwartmann und Moritz Köhler 

3.1 KI und Gesundheitsdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
3.1.1 Daten im Lebenszyklus eines KI-Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
3.1.2 Gesundheitsdaten und der European Health Data Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
3.2 Datenschutzrechtliche Grundlagen des KI-Einsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
3.2.1 Anwendbarkeit und Verantwortlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
3.2.2 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
3.2.3 Verbot der automatisierten Entscheidung im Einzelfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
3.3 Die Verordnung über künstliche Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
3.3.1 Regelungsgegenstand und Akteure der KI-Verordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
3.3.2 KI-Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
3.3.3 Risikobasierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
3.3.4 Wechsel in die Anbieterrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
3.4 Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 



VIII Inhaltsverzeichnis 

4 „KI als Medizin“ für das Gesundheitswesen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Martin Roesler 

4.1 Handlungsbedarf und veränderte Rahmenbedingungen für die Medizin . . . . . . . . . . . 41 
4.2 Medizin ohne medizinisches Personal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
4.3 Entlastung von Routine- und Dokumentationsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
4.4 Konzentration auf Kernkompetenzen – mehr Zeit für Patienten und lebenslanges 

Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
4.5 Höhere Sicherheit bei der Entscheidungsfindung – psychische Entlastung 

für Ärztinnen und Ärzte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
4.6 Risiken für medizinisches Personal – Überwachung, Leistungsdruck 

und Statusverlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
4.7 Gesundheitsberufe mutmaßlich unterschiedlich von Automatisierung betroffen . . . 46 
4.8 Die allgemeine Transformation des Arbeitsmarktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
4.9 Fazit – Chancen und Fallstricke für Gesundheitsfachkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

5 Von der Personalplanung bis zum Gesundheitsmanagement: 
Nutzungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Personalwesen . . 51 
Alexander Dregger 

5.1 Warum sich ein Einsatz von KI im HR lohnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
5.2 Der Personallebenszyklus und mögliche Einsatzgebiete von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
5.2.1 Personalplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
5.2.2 Personalmarketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
5.2.3 Personalauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
5.2.4 Onboarding von Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
5.2.5 Personalentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
5.2.6 Personalmanagement und Personalbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
5.3 Fallstricke bei der Implementierung von KI im HR-Bereich und mögliche Lösungen . 61 
5.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

6 Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Prävention 
und Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
David Matusiewicz 

6.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
6.2 KI und das Wohlbefinden der Beschäftigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
6.2.1 Personalisierte Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
6.2.2 Stressreduktion durch KI-gestützte Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
6.2.3 Psychische Gesundheit und KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
6.2.4 Digitale Gesundheitsanwendungen in der Betrieblichen Gesundheitsförderung und KI 70 
6.2.5 Ergonomische Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz durch KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
6.3 KI und Produktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
6.3.1 Automatisierung von Routineaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
6.3.2 Assistenzsysteme und kollaborative Roboter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
6.3.3 KI-gestützte Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
6.3.4 Verbesserung der Mensch-Maschine-Kollaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
6.4 KI als Chance für gesunde Arbeitsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
6.4.1 Wearables zur Gesundheitsüberwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 



Inhaltsverzeichnis 
IX 

6.4.2 Adaptive Assistenzsysteme in der Produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
6.4.3 Robotik für ergonomische Entlastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
6.4.4 KI in der Gefahrenvermeidung am Arbeitsplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
6.4.5 Einsatz von KI zur Unfallverhütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
6.5 KI und Gesundheitskompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
6.5.1 KI-gestützte Schulungs- und Lernplattformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
6.5.2 KI-basierte personalisierte Trainingsprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
6.6 Herausforderungen und ethische Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
6.6.1 Datenschutz und KI in der Arbeitswelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
6.6.2 Mensch-Maschine-Interaktion und Akzeptanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
6.6.3 Ethische Fragen beim Einsatz von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
6.6.4 Regulierungen und rechtliche Rahmenbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
6.7 Fazit und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

7 KI in der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention – 
ausgewählte Perspektiven zum internationalen Forschungsstand . . . . . . . . 83 
Martin Lange und Andrea Schaller 

7.1 KI: Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten in der Gesundheitsversorgung . . . . . . . . . . 85 
7.2 Herausforderungen der Evidenzentwicklung und -bewertung von KI-Anwendungen 86 
7.3 Aktueller Stand zu KI in der BGF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
7.4 BGF- und Präventions-bezogene Einsatzbereiche der identifizierten 

KI-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
7.5 Identifizierte KI-Anwendungen und Technologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
7.6 Evidenz der KI-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
7.7 Diskussion und Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
7.8 Ausblick und Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

II Gesundheitsorientierter Einsatz von KI – 
Ebene der Organisation 

8 Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Arbeit, Beschäftigung 
und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Martin Braun 

8.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
8.2 Kernkonzepte der Arbeitsgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
8.2.1 Verständnis und Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
8.2.2 Produktivitätssteigerung durch rationale Arbeitsteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
8.2.3 Soziale Wirkung der Arbeitsteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
8.2.4 Sozio-technisches Arbeitssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
8.2.5 Humanisierung von Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
8.2.6 Informatisierung von Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
8.3 Künstliche Intelligenz als Mittel der Informatisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
8.3.1 Verständnis und Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
8.3.2 Anwendungen der Künstlichen Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
8.3.3 Grenzen der KI-Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
8.3.4 Ethische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 



X Inhaltsverzeichnis 

8.4 Auswirkungen des KI-Einsatzes auf die Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
8.4.1 Ebene der Arbeitsmärkte und Berufsbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
8.4.2 Ebene der Arbeitsstrukturen und Tätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
8.4.3 Ebene der Qualifikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
8.5 Gesundheitliche Implikationen des KI-Einsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
8.5.1 Stufen der Technisierung von Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
8.5.2 Gesundheit als autoregulativer Adaptionsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
8.5.3 Komplementarität von Humanisierung und Rationalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
8.5.4 Menschengerechte Arbeitsgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
8.6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 

9 Künstliche Intelligenz als Gegenstand und Instrument 
des Arbeitsschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Lars Adolph 

9.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
9.2 Die EU-KI-Verordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
9.2.1 KI im Sinne der EU-KI-Regulation – Versuche einer Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
9.2.2 Gruppierung von KI-Systemen nach Risikokriterien der EU-KI-Verordnung . . . . . . . . . . . . 130 
9.2.3 Anforderungen an KI-Systeme nach EU-KI-Verordnung – Konkretisierung 

durch Normung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
9.2.4 Menschliche Aufsicht: Lösung oder Problem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
9.3 Die Sicht des Arbeitsschutzes: KI-Systeme als sichere Arbeitsmittel gestalten und 

im Betrieb sicher anwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
9.3.1 KI-Systeme als Gegenstand von Gefährdungsbeurteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
9.3.2 Besonderheit der Gefährdungsbeurteilung für Systeme des Algorithmischen 

Managements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
9.4 Chancen von KI für den Arbeitsschutz und die menschengerechte Arbeitsgestaltung 135 
9.4.1 KI als Unterstützungsinstrument für Gefährdungsbeurteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
9.4.2 Sensorik und KI-Analysen für Gefährdungsbeurteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
9.4.3 Smarte Arbeitsschutzvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
9.5 Fazit: Mit KI-Technologien sichere, gesunde und menschengerechte Arbeit gestalten 137 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

10 Personalmix und Künstliche Intelligenz: Erfolgsfaktoren, 
Herausforderungen und Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Sascha Stowasser 

10.1 Vielfaltsbewusste Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
10.1.1 Grundlagen sowie Vor- und Nachteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
10.1.2 Diversität als Wettbewerbsvorteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
10.1.3 Diversität strategisch fördern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
10.2 Integration von KI in vielfältigen Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
10.3 Herausforderungen bei der Integration von KI in vielfältigen Teams . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
10.3.1 Technologische und soziale Herausforderungen der KI-Integration in diversen Teams . 145 
10.3.2 Akzeptanzprobleme und Weiterbildungsbedarf in KI-gestützten Teams . . . . . . . . . . . . . . 146 
10.3.3 Veränderungen in der Teamdynamik durch KI in diversen Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
10.3.4 Herausforderungen in der Kommunikation zwischen Mensch und KI . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
10.3.5 Verantwortung und ethische Fragen in diversen Teams mit KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 



Inhaltsverzeichnis 
XI 

10.4 Handlungsempfehlungen für Organisationen: Erfolgreiche Integration von KI 
in vielfältige Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

10.4.1 Akzeptanz und geeignete Organisationskultur schaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
10.4.2 Kompetenzen für eine KI-gestützte Arbeitswelt stärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
10.4.3 Rollen- und Verantwortungsstrukturen definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
10.4.4 Ethische Richtlinien und faire KI-Nutzung fördern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
10.4.5 Regelmäßige Evaluationsprozesse etablieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
10.4.6 Vielfalt und Technologie als Einheit denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
10.5 Beispiele für Good Practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
10.6 Fazit: KI als Chance für Vielfalt und nachhaltige Arbeitsgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

11 Möglichkeiten und Bewertung von digitalem Betrieblichem 
Gesundheitsmanagement (BGM) mit Künstlicher Intelligenz (KI) . . . . . . . . . 155 
Carolin Wienrich und Susanne Völter-Mahlknecht 

11.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
11.2 Potenziale für die Nutzung von KI im Bereich BGM mit besonderem Fokus auf BGF . 157 
11.3 Grenzen und Herausforderungen für die Nutzung von KI im Bereich BGM 

mit besonderem Fokus auf BGF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
11.4 Einführung von KI im Bereich BGM und BGF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
11.5 KI als „persönlicher Gesundheitsmanager“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
11.6 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
11.7 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 

12 Betriebliche Gesundheitsrisiken erkennen, bevor sie entstehen? 
Wie KI die Gefährdungsbeurteilung unterstützen kann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Thomas Lennefer, Moritz Schneider und Ulrike Rösler 

12.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 
12.2 Die Gefährdungsbeurteilung: Ein zentrales Präventionsinstrument im Betrieb . . . . . 169 
12.2.1 Beispiel I: Fortschritte in der Sturzprävention am Arbeitsplatz: Herausforderungen 

und Potenziale durch Künstliche Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
12.2.2 Beispiel II: Potenziale von KI für die Prävention von physischer und psychischer Gewalt 

am Arbeitsplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
12.3 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

13 Mensch-KI-Symbiose: Wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz 
im Unternehmen gelingen kann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Julia Bosbach und Thomas Lennefer 

13.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
13.2 Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz . . . . . . . . 181 
13.3 Menschenzentrierte KI-Integration in Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
13.4 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
13.5 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
13.6 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
13.7 Praktische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 



XII Inhaltsverzeichnis 

14 en[AI]ble – ein Weiterbildungsangebot zur mitarbeitergerechten 
Implementierung und Gestaltung von KI in KMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
Sebastian Terstegen und Martina Zahn 

14.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
14.2 KI verändert die Arbeitswelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
14.3 Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Einführung von KI in KMU . . . . . . . . 196 
14.3.1 Kriterien für die Bewertung der Gestaltung von betrieblichen KI-Anwendungen . . . . . . 197 
14.4 Erfolgsfaktoren für ein gelingendes Change-Management der KI-Einführung . . . . . . 200 
14.4.1 Partizipation und Mitbestimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
14.4.2 Strukturiertes Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 
14.5 Fazit und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

15 Künstliche Intelligenz: Neue Potenziale für „gute Arbeit“ im Büro? . . . . . . . 207 
Tobias Kämpf und Thomas Lühr 

15.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
15.2 KI braucht Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
15.3 Wie KI die Arbeit im Büro verändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
15.3.1 Neue Potenziale für gute Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 
15.3.2 Entwertung statt „guter Arbeit“: Die Potenziale bleiben ungenutzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
15.4 Mehr als Technik: KI muss gestaltet werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

III Gesundheitsorientierter Einsatz von KI – 
Ebene des Individuums 

16 Einführung von KI: Anforderungen an den Transformationsprozess und 
an KI am Arbeitsplatz aus Sicht der Beschäftigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Sabine Pfeiffer 

16.1 Theoretischer Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
16.2 Methodisches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
16.3 Zentrale Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
16.4 Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

17 Künstliche Intelligenz und digitale Selbstvermessung – 
Technik als Trostersatz in erschöpfenden Zeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Stefan Selke 

17.1 Konvergenz digitaler Selbstvermessung und künstlicher Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . 236 
17.2 Metamorphosen der Mensch-Technik-Beziehung im Kontext KI-basierter 

Selbstvermessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
17.2.1 Differenzierung des Rollenverständnisses von KI-Anwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 
17.2.2 KI als Werkzeug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
17.2.3 KI als Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
17.2.4 KI als Sozialpartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
17.2.5 Vom Sozialpartner zum Super-Ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 



Inhaltsverzeichnis 
XIII 

17.3 Schleichende Veränderungen des gesellschaftlichen Referenzrahmens 
für KI-basiertes Self-Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

17.3.1 Kontingenzdilemma in metrischen Kulturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
17.3.2 Rationale Diskriminierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
17.4 KI und Selbstvermessung im Kontext von Zukunftsnarrativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 

18 Arbeitsqualität im Kontext KI-gestützter Arbeitsorganisation . . . . . . . . . . . . . 247 
Swantje Robelski, Sophie-Charlotte Meyer und Matthias Hartwig 

18.1 Einleitung: Künstliche Intelligenz und die Veränderung der Arbeitsorganisation . . . 248 
18.1.1 Was bedeutet KI-gestützte Arbeitsorganisation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
18.1.2 Verbreitung und Einsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 
18.1.3 Folgen KI-gestützter Arbeitsorganisation für die Arbeitsqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
18.2 Daten und Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
18.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
18.4 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
18.5 Fazit und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 

IV Perspektiven 

19 Chancen von KI im Arbeitsschutz aus Sicht der deutschen Unternehmen 261 
Susanne Wagenmann und Elisa Clauß 

19.1 Die Nutzung von KI in deutschen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
19.1.1 KI als Booster für den Wirtschaftsstandort Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
19.1.2 Branchen und Beschäftigte nutzen KI noch unterschiedlich intensiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
19.2 Chancen und Risiken von KI für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten . . 265 
19.2.1 KI kann die Beschäftigten aktiv schützen und negative psychische Belastungsfaktoren 

reduzieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
19.2.2 KI kann bei der Umsetzung des Arbeitsschutzes unterstützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
19.2.3 Risiken von KI für den Arbeitsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
19.3 Die neue KI-Verordnung als europäischer Rahmen für KI-Nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
19.3.1 Arbeitsschutz im Wandel: Neue Anforderungen durch Normung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
19.3.2 Bürokratie als Innovationshemmnis für den Einsatz von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
19.3.3 Betriebliche KI-Nutzung durch klare Vorgaben stärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
19.4 KI-Nutzung in der Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
19.4.1 KI-Nutzung in der Praxis profitiert von einer offiziellen Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
19.4.2 KI erfolgreich in der Praxis einführen durch den „Digital Mentor“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
19.5 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

20 KI für Gute Arbeit nutzbar machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Oliver Suchy 

20.1 KI – Chancen und Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
20.2 Transparenz und Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
20.3 KI-Vorgehensmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 



XIV Inhaltsverzeichnis 

20.4 Die europäische KI-Verordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
20.5 Handlungs- und Konkretisierungsbedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

21 Künstliche Intelligenz als strategische Führungsaufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Rahild Neuburger 

21.1 Einführung: KI als neues Element in der Arbeitswelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
21.2 Künstliche Intelligenz – Ausprägungen, Potenziale und Grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
21.2.1 Ausprägungen der künstlichen Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
21.2.2 Potenziale und Grenzen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in Organisationen . . . . . . . 287 
21.3 Gesundheitliche Folgen der künstlichen Intelligenz für Beschäftigte . . . . . . . . . . . . . . . 288 
21.4 Künstliche Intelligenz für Führungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
21.4.1 Administrative Führungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
21.4.2 Strategische und organisationale Führungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
21.4.3 Personalführung und HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
21.4.4 Selbstführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
21.5 Gestaltung und Steuerung der Implementierung von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
21.5.1 Planung: Prüfung konkreter Einsatzfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
21.5.2 Einführung von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
21.5.3 Verstetigung der KI-unterstützen Arbeitswelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
21.6 Zusammenfassung: Führung mit KI und Führung der KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 

22 Zukunftsperspektiven von KI in der Betrieblichen Gesundheitsförderung 301 
Markus H. Dahm und Christian Jauch 

22.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
22.2 KI: Einsatz und Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
22.2.1 Veränderung von Arbeitsprozessen und Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
22.2.2 Chancen und Risiken im Kontext von Gesundheit und BGF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 
22.3 Physische gesundheitliche Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
22.3.1 Veränderungen der Arbeitsbedingungen durch KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
22.3.2 Ergonomische Herausforderungen und Gestaltung der Arbeitsplätze . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
22.3.3 Körperliche Beschwerden und Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
22.3.4 Präventive Maßnahmen und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) . . . . . . . . . . . . . . . 308 
22.4 Psychische Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
22.4.1 Psychische Belastungen durch den Einsatz von KI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
22.4.2 Stress und Überlastung durch Informationsflut und Multitasking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
22.4.3 Emotionale Auswirkungen und digitale Erschöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
22.4.4 Präventive Maßnahmen und psychische Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
22.5 Ganzheitliche Betrachtung und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
22.5.1 Zusammenführung der physischen und psychischen Auswirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
22.5.2 Chancen und Potenziale von KI zur Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
22.5.3 Herausforderungen und ethische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
22.5.4 Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Führungskräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
22.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 
22.7 Fazit und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 



Inhaltsverzeichnis 
XV 

V Daten und Analysen zu krankheitsbedingten Fehlzeiten 

23 Wie geht es den Beschäftigten in Deutschland – Ergebnisse 
aus Befragungen zwischen 2020 und 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 
Johanna Baumgardt und Hannes Klawisch 

23.1 Theoretischer Hintergrund und Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
23.2 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
23.3 Ergebnisse und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
23.4 Zusammenfassung und Ableitungen für die betriebliche Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
23.5 Anhang: Klassifikation der Berufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 

24 Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2024 345 
Antje Schenkel, Markus Meyer, Antonia Düring und Johanna Baumgardt 

24.1 Überblick über die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Jahr 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 
24.2 Datenbasis und Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
24.3 Allgemeine Krankenstandsentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
24.4 Verteilung der Arbeitsunfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 
24.5 Kurz- und Langzeiterkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 
24.6 Krankenstandsentwicklung in den einzelnen Branchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
24.7 Einfluss der Alters- und Geschlechtsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
24.8 Fehlzeiten nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 
24.9 Fehlzeiten nach Ausbildungsabschluss und Vertragsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 
24.10 Fehlzeiten nach Berufsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 
24.11 Fehlzeiten nach Wochentagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
24.12 Arbeitsunfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
24.13 Krankheitsarten im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 
24.14 Die häufigsten Einzeldiagnosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
24.15 Krankheitsarten nach Branchen und Berufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
24.16 Langzeitfälle nach Krankheitsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
24.17 Krankheitsarten nach Diagnoseuntergruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
24.18 Burnout-bedingte Fehlzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
24.19 Arbeitsunfähigkeiten nach Städten 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
24.20 Inanspruchnahme von Krankengeld bei Erkrankung des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 

25 Krankheitsbedingte Fehlzeiten nach Branchen im Jahr 2024 . . . . . . . . . . . . . . 423 
Antje Schenkel, Antonia Düring und Markus Meyer 

25.1 Banken und Versicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
25.2 Baugewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 
25.3 Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 
25.4 Energie, Wasser, Entsorgung und Bergbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 
25.5 Erziehung und Unterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
25.6 Gesundheits- und Sozialwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 
25.7 Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
25.8 Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 
25.9 Metallindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 
25.10 Öffentliche Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 



XVI Inhaltsverzeichnis 

25.11 Verarbeitendes Gewerbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
25.12 Verkehr und Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 

26 Entwicklung der Krankengeldfälle und -ausgaben bei AOK-Mitgliedern 
im Jahr 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
Miriam Räker und Reinhard Schwanke 

26.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 
26.2 Einordnung der Datenquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 
26.3 Entwicklung des Krankengelds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
26.3.1 Krankengeldfallzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 
26.3.2 Krankengeldfalldauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26.3.3 Krankengeldausgaben nach Diagnosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 
26.3.4 Einfluss des Alters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 
26.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 

27 Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der Bundesverwaltung 
und Bilanz von 15 Jahren Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
in der unmittelbaren Bundesverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 
Annette Schlipphak und Björn Wegener 

27.1 Gesundheitsmanagement in der Bundesverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
27.2 Bilanz über 15 Jahre Betriebliches Gesundheitsmanagement 

in der unmittelbaren Bundesverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
27.2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
27.2.2 Was hat sich seit 2009 im BGM der unmittelbaren Bundesverwaltung getan? . . . . . . . . . 660 
27.2.3 Herausforderungen bei der Umsetzung des BGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 
27.2.4 Umsetzungsstand des BGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 
27.2.5 Die Ergebnisse zum Stand des BGM in der unmittelbaren Bundesverwaltung 

bezogen auf die Prozessschritte im Managementzyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
27.2.6 Fazit und Blick in die Zukunft: Weiterentwicklung des BGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 
27.3 Überblick über die krankheitsbedingten Abwesenheitszeiten im Jahr 2023 . . . . . . . . 665 
27.3.1 Methodik der Datenerfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 
27.3.2 Allgemeine Entwicklung der Abwesenheitszeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 
27.3.3 Dauer der Erkrankung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 
27.3.4 Abwesenheitstage nach Laufbahngruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 
27.3.5 Abwesenheitstage nach Statusgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 
27.3.6 Abwesenheitstage nach Behördengruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 
27.3.7 Abwesenheitstage nach Geschlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 
27.3.8 Abwesenheitstage nach Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 
27.3.9 Gegenüberstellung mit den Abwesenheitszeiten der AOK-Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 

28 Karenztage und Absenkung der Lohnersatzrate – 
eine ökonomische Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 
Nicolas R. Ziebarth 

28.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 
28.2 Definition von Karenztagen und Lohnersatzraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 
28.3 Mögliche Folgen bei Einführung eines Karenztages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 



Inhaltsverzeichnis 
XVII 

28.4 Mögliche Folgen der Absenkung der Lohnersatzrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 
28.5 Handlungsempfehlungen und Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 

Serviceteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 
Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme (10. Revision, German Modification, Version 2025) . . . . . . . . . . . . . 708 
Branchen in der deutschen Wirtschaft basierend auf der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008/NACE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 



1 I 

Einführung 

in das Thema 

Inhaltsverzeichnis 

Kapitel 1 Künstliche Intelligenz – 
eine Schlüsseltechnologie – 3 
Hartmut Hirsch-Kreinsen 

Kapitel 2 Gesünder, produktiver, automatisierter? 
Ethische Aspekte von KI im Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement – 15 
Lou Therese Brandner 

Kapitel 3 Datenschutz- und KI-rechtliche Aspekte 
beim Einsatz Künstlicher Intelligenz 
in Unternehmen – 27 
Rolf Schwartmann und Moritz Köhler 

Kapitel 4 „KI als Medizin“ für das Gesundheitswesen? – 39 
Martin Roesler 

Kapitel 5 Von der Personalplanung 
bis zum Gesundheitsmanagement: 
Nutzungsmöglichkeiten von künstlicher 
Intelligenz im Personalwesen – 51 
Alexander Dregger 

Kapitel 6 Künstliche Intelligenz in der betrieblichen 
Prävention und Gesundheitsförderung – 65 
David Matusiewicz 



Kapitel 7 KI in der Betrieblichen Gesundheitsförderung und 
Prävention – ausgewählte Perspektiven 
zum internationalen Forschungsstand – 83 
Martin Lange und Andrea Schaller 



3 1 

Künstliche Intelligenz – 

eine Schlüsseltechnologie 

Hartmut Hirsch-Kreinsen 

Inhaltsverzeichnis 

1.1 Der KI-Boom – 4 

1.2 Zur Dynamik der KI – 5 
1.2.1 KI, ein Sammelbegriff – 5 
1.2.2 Weitreichende Versprechungen – 6 

1.3 Diffusion in Grenzen – 7 
1.3.1 Zurückhaltende Verbreitung – 7 
1.3.2 Übersehene Anwendungsprobleme – 8 

1.4 Moderate Folgen für Arbeit – 10 

1.5 Perspektiven – 11 

Literatur – 12 

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 
2025 
B. Badura et al. (Hrsg.), Fehlzeiten-Report 2025, Fehlzeiten-Report, 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71885-8_1 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-71885-8_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71885-8_1


1 

4 H. Hirsch-Kreinsen 

2Zusammenfassung 
Thema des Beitrages ist die dynamische Ent
wicklung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die
se Dynamik ist ohne Frage mit den schnel
len Fortschritten der KI-Technologien erklär
bar. Jedoch darf nicht übersehen werden, dass 
die rasante KI-Entwicklung zugleich von weit
reichenden Versprechungen und einer großen 
Faszination über ihre besondere Leistungs
fähigkeit angetrieben wird. Denn verspro
chen wird nicht nur, dass mit KI große Pro
duktivitätsfortschritte und hohe ökonomische 
Wachstumsraten erzielt werden, sondern auch, 
dass vielfältige und drängende gesellschaftli
che und ökologische Herausforderungen be
wältigt werden können. Daran knüpft der fol
gende Beitrag an: Erstens wird der Zusam
menhang zwischen der dynamischen Techno
logieentwicklung und den damit einhergehen
den weitreichenden Versprechungen diskutiert. 
Zweitens wird gezeigt, dass trotz weitreichen
der Versprechungen bislang nur eine begrenzte 
Diffusion der KI in zentralen gesellschaftli
chen Bereichen wie der Industrie und dem Ge
sundheitswesen beobachtbar ist. Eine Ursache 
hierfür sind oftmals übersehene technische, 
ökonomische und soziale Anwendungsproble
me sowie generelle Leistungsgrenzen dieser 
Technologie. Drittens wird gezeigt, dass in 
Hinblick auf die Folgen der KI für Arbeit 
und Beschäftigung derzeit bestenfalls modera
te Folgen erkennbar sind und langfristige Kon
sequenzen kaum valide prognostiziert werden 
können. Abschließend wird begründet, dass 
entgegen allen Zukunftsvisionen einer soge
nannten menschenähnlichen KI eine anwen
dungsorientierte Weiterentwicklung der KI ei
ne realistische Perspektive ist. 

1.1 Der KI-Boom 

Künstliche Intelligenz (KI) bzw. im internatio
nalen Sprachgebrauch Artificial Intelligence 
(AI) ist seit Jahren Gegenstand eines Booms, ja 
eines Hypes nicht nur in fachlichen Diskussio
nen, sondern auch in Politik und Gesellschaft 
insgesamt. Aufgrund der ihr zugeschriebenen 

Fähigkeit, komplexe Probleme „autonom“ und 
„smart“ zu bearbeiten, löst sie eine große Fas
zination in der Fachwelt und in der Öffent
lichkeit aus. Spätestens seit Ende 2022 das 
sogenannte Große Sprachsystem „ChatGPT“ 
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden 
ist, hat der KI-Diskurs nochmals einen Schub 
erhalten. 

Allerdings hat die öffentliche Faszinati
on von KI widersprüchliche Seiten: Einerseits 
gilt KI aufgrund ihrer besonderen Leistungs
fähigkeit als die für die Zukunft unverzichtba
re „Schlüsseltechnologie“, um vielfältige und 
drängende ökonomische und gesellschaftliche 
Herausforderungen zu bewältigen und um be
sonders aus deutscher Sicht im globalen Tech
nologiewettlauf nicht ins Hintertreffen zu ge
raten. Dies ist das zentrale Argument der KI- 
Strategie der Bundesregierung (Bundesregie
rung 2018); ähnlich äußerte sich auch schon 
in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre der 
damalige Forschungsminister Hans Matthöfer 
(Ahrweiler 1995, S. 85). Andererseits aber be
gründet diese Faszination auch vielfältige ge
sellschaftspolitische Befürchtungen über un
erwünschte soziale, ethische und ökologische 
Folgen dieser Technologie. Diese formulie
ren selbst renommierte KI-Experten wie der 
Nobelpreisträger und „Godfather“ der KI Ge
offrey Hinton (NYT 2023). 

Freilich lassen sich Faszination und 
„Hype“ nicht nur mit der schnellen techno
logischen Entwicklung der KI begründen. 
Vielmehr spielen dabei auch die damit ver
knüpften weitreichenden Versprechungen 
und Erwartungen über die besondere Leis
tungsfähigkeit der KI sowie die mit ihrer 
Hilfe erwarteten ökonomischen Gewinne 
und die erhoffte Bewältigung gesellschaft
licher und ökologischer Herausforderungen 
eine entscheidende Rolle. Denn wie die 
sozialwissenschaftliche Technik- und Innova
tionsforschung seit langem zeigt, sind Erfolg 
und Verbreitung neuer Technologien stets 
verknüpft mit Versprechungen, die bei interes
sierten Akteuren wie potenziellen Nutzenden, 
politischen Akteuren, Unternehmen oder auch 
generell der Öffentlichkeit Erwartungen und 
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Interessen wecken und vor allem Investitio
nen in ihre Entwicklung anstoßen. In der 
Forschung wird dieser Zusammenhang kon
zeptionell mit dem Begriff der „promising 
technology“ gefasst (z. B. van Lente und Rip 
1998; Borup et al. 2006). 

Dies zeigt sich besonders ausgeprägt bei 
der Entwicklung der KI. Vor allem waren die 
mit dieser Technologie verknüpften Verspre
chungen in der Vergangenheit stets die Voraus
setzungen dafür, dass Entwicklungsprobleme 
und Durststrecken in den 1970er und 1990er 
Jahren, die auch als „AI-Winter“ (Teich 2020) 
bezeichnet werden, überwunden wurden. Er
wartungen etwa bei potenziellen Anwendern 
und in der Öffentlichkeit wurden stets erneut 
geweckt und die KI-Dynamik nahm immer 
wieder Fahrt auf (Hirsch-Kreinsen 2023). Auf 
den Punkt bringt diese von Versprechungen 
und Erwartungen geprägte KI-Dynamik ein 
renommierter Protagonist der amerikanischen 
KI-Entwicklung und Gründungsmitglied der 
American Association for Artificial Intelli
gence, Bruce G. Buchanan: „The history of 
AI is a history of fantasies, possibilities, de
monstrations, and promise.“ (Buchanan 2006, 
S. 53). 

Daran knüpft die folgende Argumentation 
an: Erstens wird die Dynamik der KI in Hin
blick auf den engen Zusammenhang zwischen 
der Technologieentwicklung und den mit ihr 
einhergehenden weitreichenden Versprechun
gen diskutiert. Zweitens wird gezeigt, dass 
gleichwohl bislang nur eine begrenzte Dif
fusion der KI in zentralen gesellschaftlichen 
Bereichen wie der Industrie und dem Gesund
heitswesen beobachtbar ist. Eine im Diskurs 
oftmals übersehene Ursache hierfür sind An
wendungsprobleme und Leistungsgrenzen die
ser Technologie. Drittens wird gezeigt, dass 
derzeit bestenfalls moderate Folgen der KI für 
Beschäftigung und Arbeit erkennbar sind und 
langfristige Effekte für den Arbeitsmarkt va
lide nicht prognostiziert werden können. Ab
schließend wird begründet, dass entgegen al
len Visionen einer menschenähnlichen KI, die 
in Zukunft menschliche Fähigkeiten erreichen 
oder gar überschreiten wird, eine anwendungs

orientierte Weiterentwicklung der KI eine rea
listische Perspektive ist. 

Die methodische Basis der Argumentation 
umfasst eine Zusammenfassung der Ergebnis
se empirischer Erhebungen und Recherchen 
über die Entwicklungsdynamik der KI spezi
ell in der Bundesrepublik, die in den letzten 
Jahren an der TU Dortmund und der Sozial
forschungsstelle Dortmund durchgeführt wor
den sind (vgl. hierzu Hirsch-Kreinsen 2023; 
Hirsch-Kreinsen und Krokowski 2023). 

1.2 Zur Dynamik der KI 

1.2.1 KI, ein Sammelbegriff 

Es ist bis heute schwierig, eine allgemein an
erkannte Definition von KI zu finden. Erstmals 
geprägt wurde dieser Begriff bei einer als „Ge
burtsstunde der KI“ bezeichneten Konferenz 
am Dartmouth College, New Hampshire in 
den USA im Jahr 1956. Einer der Initiatoren 
dieser Konferenz, der Mathematiker und In
formatiker John McCarthy, gilt als der „Grün
dungsvater“ der KI, der damals den Begriff 
Artificial Intelligence eingeführt hat (Konrad 
1998; Koehler 2021). 

Zu einer Begriffsklärung kann in Anleh
nung an ein renommiertes KI-Lehrbuch fest
gehalten werden, dass Künstliche Intelligenz 
eine wissenschaftliche Disziplin ist, „. . . die 
das Ziel verfolgt, menschliche Wahrnehmungs- 
und Verstandesleistungen zu operationalisie
ren und durch Artefakte, kunstvoll gestaltete 
technische – insbesondere informationsverar
beitende – Systeme verfügbar zu machen“ 
(Görz et al. 2021, S. 2). Anders formuliert: Die 
entwicklungsleitende Idee der KI ist, dass kog
nitive Leistungen des Menschen als Informa
tionsverarbeitungsprozesse begriffen werden 
und menschliches Denken als ein formalisier
barer Eingabe-Ausgabe-Prozess anzusehen ist. 
KI zielt entsprechend darauf, ein solches Sys
tem mit Hilfe von Computertechnologien tech
nologisch zu reproduzieren und letztlich als 
technisches System in verschiedensten sozia
len und ökonomischen Bereichen anwendbar 
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zu machen (Ahrweiler 1995). Daher wird die 
Fähigkeit eines Systems, bestimmte Funktio
nen und Ziele „intelligent“ und „autonom“ zu 
erreichen, als entscheidendes Kriterium für ei
ne Definition von KI angesehen. 

Genau genommen hat KI aber den Cha
rakter eines Sammelbegriffs (Bauberger et al. 
2021). Er umfasst ein weites Feld verschie
dener Konzepte und Methoden, die in his
torisch unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
dieser Technologie ebenso unterschiedliche 
Relevanz besessen haben. Zu nennen sind hier 
– sehr verkürzt – Methoden der sog. sym
bolischen bzw. wissensbasierten KI und da
rauf basierende anwendungsorientierte Exper
tensysteme (1970er- und 1980er-Jahre), klas
sisches Maschinelles Lernen und beginnende 
Robotik (1990er-Jahre), künstliche Neurona
le Netze und Deep Learning (seit den 2010er- 
Jahren) und aktuell die sog. generativen KI- 
Systeme bzw. Großen Sprachmodelle. Spä
testens mit dem Beginn der zweiten Dekade 
der 2000er wird eine beschleunigte Dynamik 
der KI erkennbar, die sich seitdem kontinuier
lich verstärkt. Treibende Faktoren hierfür sind 
die Entwicklung hochkomplexer KI-Methoden 
wie etwa der Statistik, die über das Internet 
bereitgestellte massive Zunahme global ver
fügbarer Daten und die Möglichkeiten, diese 
mit Big-Data-Methoden zu nutzen, sowie eine 
exponentiell steigende und sich verbilligende 
Rechnerleistung. In der Literatur wird dieser 
technologische Schub nach 2010 treffend als 
„Big Bang of Deep Learning“ charakterisiert 
(Görz et al. 2021, S. 9). 

Die Methoden des Maschinellen Lernens, 
insbesondere sog. Deep-Learning-Netze, sind 
auch die Basis für die seit 2022 intensiv dis
kutierte generative KI, deren prominentestes 
Beispiel das System ChatGPT ist. Diese KI 
ist in der Lage, auf der Basis sehr großer 
Datenmengen und initiiert durch gezielte An
weisungen oder Fragen, die sog. Prompts, neue 
Inhalte wie Texte, Bilder, Musik oder Videos 
zu generieren. Die oft in diesem Zusammen
hang erwähnten Großen Sprachmodelle (Large 
Language Models) können als ein Sonder
fall generativer KI angesehen werden, der auf 

Textverarbeitung spezialisiert ist. Ein Über
blick über die seit 2022 zunehmend große Zahl 
von Sprachmodellen und deren Leistungsfä
higkeit findet sich auf der Plattform Chatbot 
Arena.1 

1.2.2 Weitreichende 
Versprechungen 

Mit dieser technologischen Entwicklung un
mittelbar verknüpft sind weitreichende Ver
sprechungen und vielfältige Erwartungen. Vo
raussetzung hierfür ist die angesprochene 
Mehrdeutigkeit des Sammelbegriffs KI. Insbe
sondere spielt hierbei die gebräuchliche und 
leicht zugängliche, sich an menschlichen Ei
genschaften und Verhaltensweisen orientieren
de KI-Metaphorik mit Kategorien wie „Infor
mation“, „lernend“, „smart“ oder „autonom“ 
eine einflussreiche Rolle. Denn sie bietet viele 
scheinbar leicht verständliche Interpretations- 
und Anschlussmöglichkeiten für ein Verständ
nis der komplexen Technologie und Wunsch
vorstellungen über ihre zukünftige Entwick
lung. 

Der Kern der KI-Versprechungen ist, dass 
mit KI weitreichende ökonomische Wachs
tumsperspektiven eröffnet werden. Folgt man 
einer frühen Prognose aus dem Jahr 2018, so 
sollte die Nutzung von KI innerhalb von fünf 
Jahren – also bis Mitte der 2020er Jahre – eine 
zusätzliche Bruttowertschöpfung in Höhe von 
ca. 31,8Mrd. C im produzierenden Gewerbe 
allein in Deutschland erbringen (Institut für In
novation und Technik 2018). Prognosen zu den 
ökonomischen Effekten der generativen KI ge
hen noch deutlich weiter: Einer Studie der 
Unternehmensberatung McKinsey (Chui et al. 
2024) zufolge könnte generative KI pro Jahr 
einen Wert von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dol
lar zum globalen BIP beitragen. Dabei wird 
der generativen KI eine sich schnell beschleu
nigende Diffusion prognostiziert und es wird 
erwartet, dass KI im Zusammenspiel mit an
deren Technologien massiv die Produktivität 

1 7 https://lmarena.ai/. 

https://lmarena.ai/
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von Arbeit steigert; gesprochen wird hier von 
zusätzlichen Steigerungsraten der Produktivi
tät von 0,5 bis 3,4% jährlich. 

Allerdings gehen die Versprechungen deut
lich über rein ökonomische Aspekte hinaus 
und sie haben explizit gesellschaftsbezogenen 
Charakter. So wird in der Strategie Künstliche 
Intelligenz der Bundesregierung (Bundesre
gierung 2018) ein wünschenswerter Struktur
wandel von Arbeit und Arbeitsmarkt als Ziel 
der KI-Einführung angesprochen. KI biete die 
Voraussetzung, Bildung sowie Aus- und Wei
terbildung zu unterstützen und damit auch den 
Fachkräftemangel zu reduzieren. Hervorgeho
ben wird zudem, KI werde geradezu zwangs
läufig zu guter Arbeit, anspruchsvollen Jobs 
und zu neuen Arbeitsformen führen. Insgesamt 
biete KI die Voraussetzung, Arbeit anspruchs
voller zu gestalten und massiv aufzuwerten 
und neue und qualifizierte Jobs zu schaffen 
(Bitkom und DFKI 2017). 

Darüber hinaus soll mithilfe von KI die 
Bewältigung der vielfältigen ökologischen He
rausforderungen erleichtert werden. So wird 
in der deutschen KI-Strategie betont, dass KI 
erhebliche Chancen für den Schutz von Um
welt, Klima, Ressourcen und den Erhalt der 
Artenvielfalt mit sich bringe (z. B. BMU 2021; 
Peteranderl 2021). Auch wird das Versprechen 
formuliert, mittels KI könne der Energie- und 
Ressourcenverbrauch optimiert, ja reduziert 
werden (z. B. Enquetekommission 2020). Sehr 
zugespitzt bekräftigt dieses weitreichende Ver
sprechen letztens Sam Altman, prominenter 
Entwickler von ChatGPT und Vostandsvorit
zender des globalen KI-Unternehmens Open
AI, wonach mit KI die ökologische Krise der 
Menschheit gelöst werden könne (FAZ 2025). 

1.3 Diffusion in Grenzen 

Angesichts der KI-Dynamik und der weitrei
chenden Versprechungen liegt die Vermutung 
nahe, dass diese eine schnelle Diffusion und 
breite Anwendung von KI-Systemen nach sich 
ziehen. Indes zeigen die vorliegenden empi
rischen Daten sehr divergierende und wenig 

eindeutige Tendenzen der KI-Diffusion. Mit 
einer hohen Dynamik diffundieren KI-Syste
me in den letzten Jahren weltweit vor allem 
in verschiedenste Dienstleistungssektoren, in 
IT-, Kommunikations- und Informationsberei
che sowie in viele alltäglich genutzte Syste
me. So werden neuronale Netze von Online
shops für Kaufempfehlungen und von sozialen 
Netzwerken für Gesichtserkennung oder das 
Sortieren und Optimieren von Fotos genutzt. 
Weitere seit Jahren bekannte Anwendungen 
sind Spamfilter, Suchmaschinen, maschinelle 
Übersetzungen und Systeme der Spracherken
nung. KI-Anwendungen finden sich auch „im
plizit“ als Komponente innerhalb von Syste
men der Sprach- und Mustererkennung, sodass 
sie kaum als solche direkt identifizierbar sind. 
Vor allem sind die „Social Media“ ohne die 
Nutzung von KI zur Muster- und Bilderken
nung oder für personalisierte Werbung schon 
seit Jahren nicht mehr denkbar. Insbesonde
re aber ist auf eine geradezu atemberaubende 
Verbreitung generativer Systeme zu verweisen, 
die etwa im Wissenschaftsbereich, im Journa
lismus, in der Werbebranche oder im alltägli
chen Gebrauch als inzwischen breit genutzte 
komfortable Suchmaschinen intensiv genutzt 
werden (Zysman und Nitzberg 2024). 

1.3.1 Zurückhaltende Verbreitung 

Demgegenüber ist in vielen Wirtschafts- und 
Gesellschaftssektoren, die weit heterogener 
und differenzierter strukturiert sind als etwa 
IT-, Kommunikations- und Informationssekto
ren, eine bislang sehr zögerliche Anwendung 
von KI zu beobachten. Ganz offensichtlich fal
len in vielen Fällen die reale Ebene einer KI- 
Nutzung und die Diskursebene mit ihren Ver
sprechen weit auseinander. Dies gilt insbeson
dere für so zentrale gesellschaftliche Bereiche 
wie den industriellen Sektor und das Gesund
heitswesen. 

Der industrielle Sektor Deutschlands steht 
unter nachhaltigen Rationalisierungs- und Mo
dernisierungsdruck und es ist seit langem un
strittig, dass eine möglichst breite Nutzung di
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gitaler Technologien hierfür ein unverzichtba
res Mittel ist (z. B. Forschungsunion und aca
tech 2013). Indes zeigen neuere Studien nicht 
nur einen zurückhaltenden Einsatz von digita
len Technologien generell, sondern besonders 
auch von KI-Komponenten und Systemen. Ei
ner Studie des Fraunhofer Instituts für System- 
und Innovationsforschung zufolge finden sich 
im Jahr 2022 fortgeschrittene digitale Syste
me lediglich bei Großunternehmen und Aus
rüsterunternehmen aus der Investitionsgüter
industrie, während bei den meisten mittleren 
und kleineren Betrieben von einer Stagnati
on und teilweise einem Rückgang des Digi
talisierungsniveaus gesprochen werden kann 
(Lerch et al. 2024). Dabei zeigen sich al
lerdings deutliche Unterschiede zwischen un
terschiedlichen Betriebsgrößen. Während vor 
allem größere Betriebe mit über 500 Beschäf
tigten mit KI experimentieren, finden sich 
solche Systeme nur in Ausnahmenfällen bei 
mittleren und kleineren Betrieben. Als zukünf
tig potenzielle industrielle Anwendungsfelder 
von KI gelten beispielsweise Funktionen der 
Qualitätskontrolle, der Produktionssteuerung 
und Fabrikplanung, der Logistik, der Instand
haltung und auch des Human Resource Ma
nagements (Heimberger et al. 2024). Andere 
Untersuchungen bestätigen diese Befunde. So 
heißt es, dass sich die Einführung von KI 
im verarbeitenden Gewerbe vielerorts noch in 
den „Startlöchern“ befinde und bestenfalls KI- 
Anwendungen im Experimentier- und Pilotsta
dium anzutreffen seien (Forschungsbeirat und 
acatech 2024). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich im 
Gesundheits- und Medizinsektor. Zwar wird 
für diesen Sektor KI als „Allheilmittel“ für 
eine Vielzahl gegenwärtiger und zukünfti
ger Probleme angesehen. Es wird erwartet, 
dass digitale Lösungen das Gesundheitssys
tem effizienter, weniger bürokratisch und 
zuverlässiger machen sowie seine Qualität 
steigern (Graßmann und Pfeiffer 2024, S. 472). 
Im Zentrum stehen hier Anwendungsberei
che wie: erstens die digitale Dokumentation, 
Robotik- und Assistenzsysteme oder digitale 
bzw. virtuelle Kommunikation. Als ein wei

terer Schwerpunkt des Einsatzes von KI und 
digitaler Systeme generell wird seit länge
rem der Pflegebereich angesehen (z. B. Melzer 
et al. 2022). Insgesamt gesehen steht aber neu
esten Studien zufolge die Verbreitung von KI 
in diesen und weiteren medizinischen Funk
tionsbereichen – wenn überhaupt – erst am 
Anfang und es kann bestenfalls von einer 
selektiven KI-Nutzung gesprochen werden 
(Gerber 2025). 

1.3.2 Übersehene 
Anwendungsprobleme 

Fragt man nach den Gründen für diese ins
gesamt widersprüchliche Situation zwischen 
einerseits hochfliegenden Versprechungen und 
andererseits einer nur zögerlichen Nutzung der 
KI in zentralen gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Bereichen, so ist auf Anwen
dungsprobleme und Leistungsgrenzen der KI 
zu verweisen, die im Diskurs oft übersehen 
werden. Sehr vereinfacht sind hier die folgen
den hervorzuheben: 

2Schwieriger Wissenstransfer 
und Fachkräftemangel 

Als zentrales Problem einer erfolgreichen 
KI-Einführung ist der Wissenstransfer zwi
schen KI-Experten einerseits und den Fach
leuten aus den potenziellen Anwendungsdo
mänen andererseits. Denn insbesondere KI- 
Systeme und die gegebenen technisch-organi
satorischen Bedingungen eines Anwendungs
bereichs bedürfen stets der wechselseitigen 
Abstimmung, die allein durch die enge Koope
ration beider Seiten gelingen kann. Indes trifft 
dies oftmals auf organisatorische Beharrungs
kräfte und eine wenig digital ausgerichtete 
Mentalität bei potenziellen Anwenderorgani
sationen, sodass der erforderliche Wissens
transfer kaum gelingt. Beispielsweise wird von 
Fachleuten immer das vorherrschende Den
ken in „Silos“ beklagt. Mitarbeitende seien 
oftmals nicht bereit, ihre Arbeitsbereiche für 
abteilungsübergreifende Kommunikation und 
Wissenstransfer zu öffnen. Hinzu kommt das 
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seit langem thematisierte Problem fehlender 
Informatik-, Daten- und KI-Experten wie et
wa Datenanalysten, Data Scientists oder auch 
sog. Data Engineers (Ecker et al. 2021; Hirsch- 
Kreinsen 2023). 

2Ökonomische Risiken 
In der Regel verbinden sich mit der Einfüh
rung von KI-Systemen entgegen aller Gewinn
erwartungen nur schwer kalkulierbare ökono
mische Risiken. So weisen Praktiker vor allem 
auf die hohen Investitions- und Implementati
onskosten der neuen Systeme und ihre unkla
ren Rentabilitätsaussichten hin (Forschungs
beirat und acatech 2022). Zudem wird vielfach 
auf den häufig unklaren Aufwand und Folge
investitionen hingewiesen, die notwendig sei
en, um die Systeme wirklich zum Laufen zu 
bringen. Es werde oft unterschätzt, so Fach
leute, dass ein KI-System „nur einen Bruchteil 
einer KI-Lösung ausmacht.“ Hingegen könne 
der Aufwand für die Erfassung und Aufbe
reitung der notwendigen Daten bis zu 80% 
der Kosten umfassen. Dabei geht es vor allem 
darum, die verfügbaren Daten zu analysieren, 
nutzbar zu machen und die für einen effekti
ven Systembetrieb erforderliche Datenqualität 
dauerhaft zu sichern (Keim und Sattler 2020; 
Ecker et al. 2021). 

2Datenprobleme 
Ungeklärt bleibt in vielen Fällen darüber hi
naus die Frage, ob die Anwendenden über
haupt über hinreichend valide Daten für eine 
effektive Nutzung von KI-Systemen verfügen. 
Zwar kann man in der Regel von einer großen 
Zahl verfügbarer, aber bislang ungenutzter Da
ten in Unternehmen oder auch im Gesund
heitswesen ausgehen. Jedoch stellt sich oft
mals erst im konkreten Anwendungsfall her
aus, ob Qualität und Validität der verfügbaren 
Daten für die angestrebten Systemfunktionen 
überhaupt ausreichend sind (Hirsch-Kreinsen 
2023, S. 158 ff.). Oft handelt es sich dabei um 
das Problem, dass nur geringe Datenmengen 
– „little data“ im Unterschied zu „big data“ – 
für einen effektiven Einsatz von KI-Systemen 
verfügbar sind. Dies ist in der Regel in in

dustriellen Prozessen der Fall, wo nur geringe 
Mengen von qualitativ schwer einschätzbaren 
Daten zur Verfügung stehen. Die Folge ist 
beispielsweise, dass eine von einem System er
wünschte Prognosewahrscheinlichkeit nur mit 
einem schnell steigenden Daten- und Kosten
aufwand erreicht werden kann, der sowohl das 
technisch Machbare als auch das ökonomisch 
Sinnvolle überschreitet (Pfeiffer 2023, S. 389). 

Letztlich lässt sich aber auch nicht jenes 
Anwendungsrisiko vermeiden, das im kriti
schen Diskurs über die Sprachsysteme als 
„Halluzinationen“ bezeichnet wird. Gemeint 
sind damit irreführende oder falsche Aussagen 
der Systeme. Ihre Ursachen sind in der Fach
debatte umstritten, vielfach aber werden sie 
als schwer vermeidbares statistisches Problem 
angesehen und auch auf unzureichende Trai
ningsdaten zurückgeführt (z. B. Chomsky et al. 
2023; Ji et al. 2023). Im Medizinbereich wurde 
jüngst eine aus solchen Gründen nur einge
schränkte und fehlerhafte Funktionsweise von 
KI-basierten Diagnosesystemen gezeigt, die 
auf der Basis begrenzter Datensätze zu fal
schen Diagnosen kommen (z. B. Hautz et al. 
2025). Ähnliches zeigen Befunde einer neuen 
Untersuchung KI-gestützter Verfahren der me
dizinischen Bilderkennung. Danach fokussiert 
sich die KI oft auf irrelevante Bilddetails und 
kommt so zu falschen Diagnosen und Vorher
sagen. Als Grund hierfür wird das sogenannte 
Unüberwachte Lernen identifiziert, bei dem 
KI-Systeme auf der Basis sehr großer Daten
sätze trainiert werden, aus denen die Systeme 
autonom Muster und Zusammenhänge identi
fizieren sollen, was aber zu fehlerhaften Ergeb
nissen führt (Kauffmann et al. 2025). 

Fehlentscheidungen und Fehlfunktionen 
von KI-Systemen können allerdings auch des
halb nicht verhindert werden, weil die Funk
tionsweise von KI-Modellen nicht zuverlässig 
ist und kaum erklärbar ist. Ursache hierfür ist 
das schon seit den 1990ern diskutierte Problem 
der sogenannten Explainable Artificial Intel
ligence. Denn es gibt für die Funktionsweise 
Neuronaler Netze keine theoretisch fundier
ten Erkenntnisse. Aber je unverzichtbarer de
ren Entscheidungen für menschliches Handeln 
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werden, desto wichtiger wird es zu verstehen, 
was die Systeme eigentlich tun. Ein instrukti
ves Beispiel hierfür ist das oben erwähnte KI- 
unterstützte Diagnosesystem, dessen automa
tisch erstellte Diagnosen für Patienten weitrei
chende Konsequenzen haben können, wenn ih
nen unkritisch gefolgt wird. In der Fachwelt ist 
es bis heute umstritten, ob das Problem der Ex
plainability in Zukunft lösbar sein wird (z. B. 
Brödner 2019; Deepak 2023). Auf diese Pro
bleme und damit verbundene Risiken der KI- 
Nutzung verweisen nachdrücklich renommier
te internationale KI-Experten in einem Anfang 
2025 publizierten „International AI Safety Re
port“ und warnen vor den davon ausgehenden 
Risiken und Gefahren einer nicht beherrschba
ren und unregulierten Anwendung von fortge
schrittenen KI-Systemen (Bengio et al. 2025). 

1.4 Moderate Folgen für Arbeit 

Trotz der bislang nur begrenzten Diffusion der 
KI ist ein intensiv diskutiertes Thema, wel
che Konsequenzen diese Technologie für die 
Arbeitswelt und ihre Beschäftigten hat. Denn 
unüberhörbar sind Prognosen wie vor allem 
Befürchtungen über einen zukünftig weitrei
chenden Wandel von Arbeit durch KI. So pro
gnostiziert der Internationale Währungsfonds, 
dass absehbar nicht nur weltweit 40% al
ler Arbeitsplätze mit KI befasst sein werden, 
sondern dass ein wesentlicher Teil vollstän
dig substituiert werden wird. Hingegen wer
den sich die Anforderungen an Kompetenzen 
und Tätigkeiten der verbleibenden Arbeitsplät
ze dramatisch verschieben (Cazzaniga et al. 
2024). Ähnliches prognostiziert eine Studie 
der Beratungsgesellschaft McKinsey, wonach 
zwischen 2030 und 2060 etwa die Hälfte aller 
heutigen Arbeitsaktivitäten automatisiert wer
den könnten. Dies betreffe insbesondere Be
rufe mit höheren Einkommen und Bildungsni
veaus (Chui et al. 2024). Mit anderen Worten, 
es wird erwartet, dass in Zukunft nicht mehr 
nur manuelle und industrielle Tätigkeiten, son
dern auch viele Nicht-Routinetätigkeiten, die 
wissensintensiv und kreativ sind, durch KI- 

Systeme ersetzt werden (Zysman und Nitzberg 
2024). 

Freilich sind solche Prognosen und die 
damit einhergehenden Befürchtungen metho
disch mit einem hohen Unsicherheitsgrad be
haftet. Denn sie basieren lediglich auf einer 
Einschätzung der möglichen Substitutionspo
tenziale der KI und weniger auf realen Trends. 
Denn ob ein Arbeitsplatz tatsächlich techno
logisch substituiert wird, ist vielmehr abhän
gig von betrieblichen Entscheidungsprozessen 
und einer Vielzahl von diese beeinflussen
den ökonomischen und politischen Faktoren, 
die nur schwer zu prognostizieren sind. Ins
besondere darf auch nicht übersehen werden, 
dass aufgrund der Anwendungsprobleme und 
Leistungsgrenzen von KI-Systemen vielfältige 
Barrieren für den Nutzung von KI existieren. 

Angesichts dessen spricht vieles dafür, 
dass derzeit mit KI nur in Ausnahmefällen 
ein grundlegender Wandel von Arbeit verbun
den sein wird. Ähnlich wie eine ganze Reihe 
von Studien über die Arbeitsfolgen digitaler 
Technologien generell belegen, ist auch im 
Fall von KI zumeist nur von einem mode
raten Wandel von Arbeit auszugehen. Denn 
es findet zumeist eine nur schrittweise Ad
aption der neuen Technologien in Betrieben, 
im Gesundheitswesen oder auch in Verwaltun
gen innerhalb der gegebenen technologischen, 
organisationsstrukturellen und personellen Be
dingungen statt. Der Hauptgrund hierfür ist, 
dass dadurch Risiken und unerwartete Kosten 
minimiert sowie schrittweise Erfahrungen mit 
KI gesammelt werden können (z. B. Hirsch- 
Kreinsen 2020; Heinlein und Huchler 2024). 
Einerseits impliziert dies, dass bisherige Au
tomatisierungstrends fortgeschrieben werden 
und einfache und routinehafte Arbeitsprozes
se wie etwa in der Logistik, der Montage 
oder bei einfachen Büroarbeiten fortschreitend 
durch KI-basierte Steuerungssysteme automa
tisiert und substituiert werden. Andererseits 
können bei vielen, etwa qualifizierten Tätig
keiten KI-Systeme als Assistenzsysteme ge
nutzt werden und dadurch das Aufgabenfeld 
erweitern und vor allem auch Lernprozesse un
terstützen. Dies trifft im Industriebereich etwa 
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auf Tätigkeiten der Instandhaltung oder Über
wachung komplexer Anlagen zu. Im medizini
schen Bereich kann dies durch die erwähnten 
KI-gestützten Diagnosesysteme oder die KI- 
Assistenz bei Operationen geschehen. 

Indes ist in der sozialwissenschaftlichen 
Arbeitsforschung unumstritten, dass gerade 
beim Einsatz von avancierten KI-Systemen 
menschliche Arbeit auch in Zukunft ein unver
zichtbares Flexibilitätspotenzial in Arbeitspro
zessen gleich welcher Art bleibt (Böhle 2023; 
Pfeiffer und Schrape 2023). Ein Grund hier
für sind die erwähnten Anwendungsprobleme 
und Leistungsgrenzen der KI, die insbeson
dere angesichts steigender Anforderungen an 
Arbeitsprozesse oft nur eine begrenzte Digi
talisierung von Arbeitsprozessen ermöglichen 
und daher „analoge“ Arbeit notwendig bleibt. 
Darüber hinaus stellen kommunikative und in
teraktive Tätigkeiten etwa im Servicebereich 
oder auch im Gesundheitswesen aufgrund ih
res situativ-flexiblen und kaum im Voraus kal
kulierbaren Charakters auch in Zukunft „ba
sic bottlenecks“ für ihre weitreichende Digi
talisierung durch KI dar (Frey und Osborne 
2024). 

1.5 Perspektiven 

Fragt man nach den Zukunftsperspektiven der 
KI-Entwicklung, so sollte man zunächst ein
mal auf die weitreichenden KI-Versprechun
gen zurückzukommen. Als technologische Vo
raussetzung für deren zukünftige Realisati
on und eine Überwindung der Leistungsgren
zen werden häufig „Durchbrüche“ bei der 
KI-Entwicklung angesehen (z. B. Armbruster 
2022). Denn, so das Versprechen, Systeme wie 
ChatGPT seien in der Lage „zu lernen“ und 
sie werden von ihren Entwicklern kontinuier
lich aufwendig „nachjustiert“. Formuliert wird 
damit die Erwartung, über kurz oder lang gebe 
es eine Maschinenintelligenz, die menschliche 
Intelligenz übertrifft und die in der Lage ist, 
sich autonom und ohne menschliches Dazutun 
ständig weiterzuentwickeln (vgl. insbesondere 
Kurzweil 2024). 

Freilich übersieht diese Perspektive die 
wachsenden Probleme, ausreichend Daten ver
fügbar zu haben, die rasant steigenden Kosten 
einer fortlaufenden Skalierung der bestehen
den Systeme sowie den damit einhergehenden 
massiven Energiebedarf (Bengio et al. 2025). 
Vor allem aber ist zu bezweifeln, dass ei
ne maschinelle Intelligenz grundsätzlich je
mals menschlicher Intelligenz überlegen sein 
kann. Denn es handelt sich bei KI gleich 
welcher Konzeption um wenig mehr als um 
statistische Systeme. Ihre vermeintliche In
telligenz hat den Charakter einer Prognose, 
basierend auf Daten der Vergangenheit und 
mit einer in der Praxis unbekannten Prognose
wahrscheinlichkeit (Pfeiffer 2023, S. 37). Das 
bedeutet, dass die Systeme keinerlei „Bewusst
sein“, „Vernunft“, kein Bezug zu „Erfahrung 
und Alltagswissen“ oder gar ein moralisches 
Verständnis von „richtig“ und „falsch“ haben 
können. Auch sind die Systeme nicht in der 
Lage, Abstraktionen zu leisten und Kausalitä
ten nachzuvollziehen und sich dem zu nähern, 
was Menschen in besonderer Weise auszeich
net, nämlich Handlungen zu verstehen und zu 
erklären (Görz et al. 2021, S. 10). 

Realistischer ist daher eine Perspektive, die 
als „Veralltäglichung“ der KI gefasst werden 
kann. Damit wird eine Entwicklung bezeich
net, durch die die Anwendungsgrenzen der KI 
evolutionär hinausgeschoben und durch im
mer leistungsfähigere, für verschiedene An
wendungen speziell ausgelegte Systeme über
wunden werden. Einmal betrifft dies die Sys
teme der generativen KI, die auf der Basis 
steigender Investitionen in Rechnerleistungen, 
Speicherkapazitäten und Datennutzung wei
ter in die Breite diffundieren und für eine 
schnell wachsende Zahl alltäglicher Anwen
dungen genutzt werden können. Zum anderen 
handelt es sich dabei aber auch um Systemkon
zepte, die im kleineren Maßstab unterschied
lichste KI-Methoden in sog. hybriden KI-Sys
temen sehr anwendungsspezifisch nutzen. Als 
instruktives Beispiel hierfür kann das Anfang 
2025 in China vorgestellte generative System 
DeepSeek angesehen werden. Offensichtlich 
werden mit diesem System nicht nur sehr ver
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schiedene KI-Methoden kombiniert, sondern 
es erlaubt auch in besonderer Weise eine für 
verschiedenste Bereiche anwendungsorientier
te Auslegung (Krüger 2025). Eine Folge einer 
solchen Weiterentwicklung der KI wird daher 
sein, dass ihre bislang nur zögerliche Anwen
dung in vielen gesellschaftlichen Sektoren wie 
in der Industrie und der Medizin beschleu
nigt und die Leistungsfähigkeit der KI gezielt 
und an die jeweiligen Anwendungsbedingun
gen angepasst genutzt werden kann. 

Kaum zureichend beantworten lässt sich 
indes die Frage, welche gesellschaftlichen Fol
gen mit dieser Perspektive der KI langfristig 
verbunden sein werden. In jedem Fall aber 
sind weder weitreichende positive Verspre
chungen realistisch noch dystopische Negativ- 
erwartungen etwa in Hinblick auf erhebliche 
Arbeitsplatzverluste sonderlich überzeugend. 
Statt Schreckgespenster an die Wand zu malen, 
sollte über die erwähnten realen Defizite und 
Anwendungsrisiken der KI gesprochen wer
den und es sollte darum gehen, diese absehbar 
zu regulieren (Bengio et al. 2025). Dabei ist 
vor allem zu sehen, dass die Nutzung von KI 
und der damit einhergehende soziale und ge
sellschaftliche Wandel keinesfalls einen „tech
nikdeterministisch“ zwangsläufigen Charakter 
haben. Vielmehr sind diese stets bestimmt von 
unternehmerischen, politischen und normati
ven, generell sozialen Entscheidungen darü
ber, wie diese Technologie eingesetzt und ge
nutzt werden soll. 
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2Zusammenfassung 
Der Einsatz von KI-Technologien im Be
trieblichen Gesundheitsmanagement hat das 
Potenzial, die Gesundheit und Sicherheit 
von Beschäftigten z. B. durch innovative 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu 
fördern. Gleichzeitig birgt KI erhebliche Risi
ken für das individuelle und kollektive Wohl
ergehen, wie die Diskriminierung marginali
sierter Gruppen, Eingriffe in die Privatheit 
und informationelle Selbstbestimmung sowie 
den Verlust menschlicher Autonomie und Kon
trolle. Dieser Beitrag beleuchtet verschiedene 
ethische Aspekte von KI – Fairness, Privat
heit, Transparenz, menschliche Aufsicht und 
Letztentscheidung – im Kontext der betriebli
chen Gesundheit. Anhand von Beispielen wie 
der KI-gestützten Diagnostik, dem Tracking 
von Beschäftigten oder der Analyse von Af
fekten wird illustriert, dass die Einbeziehung 
ethischer Gesichtspunkte essenziell ist für die 
Entwicklung und den Einsatz gesellschaftlich 
verträglicher KI-Technologie. 

2.1 Einleitung: KI zwischen 
Dystopie und Allheilmittel 

Der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelli
genz (KI) ruft im öffentlichen Diskurs sowohl 
messianische Erwartungen als auch dystopi
sche Ängste hervor. Während Anbieter von 
KI-basierten Systemen die Technologie als Lö
sung für alle möglichen Probleme von Armut 
(Walther 2024) über Krebsleiden (Cancer Re
search Institute 2024) bis hin zum Klimawan
del (Masterson 2024) anpreisen, stehen auf 
der anderen Seite Befürchtungen hinsichtlich 
computergetriebener Diskriminierung, der Er
setzung menschlicher Arbeitskräfte oder gar 
der Entstehung einer übermächtigen Superin
telligenz. Ähnliches gilt für den Einsatz von 
KI im Gesundheitswesen: Manche sehen in KI 
das Allheilmittel für eine Vielzahl an Heraus
forderungen, z. B. eine verbesserte Diagno
segenauigkeit oder optimierte Arbeitsabläufe. 
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO 
2023) schätzt, dass weltweit jährlich 395Mio. 

Personen bei der Arbeit verunfallen, wäh
rend fast drei Millionen Personen aufgrund 
von arbeitsbedingten Unfällen und Erkrankun
gen ihr Leben verlieren; KI-Systeme könnten 
besonders gefährliche oder gesundheitsgefähr
dende Arbeitsschritte übernehmen oder durch 
die Analyse der Ursachen von Unfällen und 
Erkrankungen die Schaffung gezielter Gegen
maßnahmen fördern (World Economic Forum 
2024). Andererseits könnte KI auch Arbeitsbe
dingungen verschlechtern, menschliche Fach
kräfte überflüssig machen, bestehende Un
gleichheiten verschärfen oder die Versorgung 
von Patientinnen und Patienten negativ beein
trächtigen. Ungeachtet dieser Befürchtungen 
schreitet die Integration von KI wie in vie
len gesellschaftlichen Domänen auch im Be
reich des Betrieblichen Gesundheitsmanage
ments (BGM) rapide voran. 

Dieser Beitrag beleuchtet ethische Aspek
te von KI im BGM. Nach einer kurzen Ein
führung von KI-Ethik als Forschungsfeld illus
trieren die Unterkapitel die Bedeutung und Re
levanz verschiedener ethischer Dimensionen 
(Fairness, Privatheit, Transparenz, mensch
liche Aufsicht und Letztentscheidung1) für 
die Entwicklung ethisch verträglicher KI- 
Systeme. Die verschiedenen Werte werden da
für mit beispielhaften KI-Anwendungen im 
BGM in Bezug gesetzt. Der Beitrag endet mit 
einer kurzen Reflexion. 

2.2 KI-Ethik als Forschungsfeld 

Die Ethik der künstlichen Intelligenz ist als ein 
Praxisbereich der angewandten Ethik der nor
mativen Ethik zuzuordnen. Als wissenschaft
liche Disziplin beschäftigt sich die norma
tive Ethik mit der Begründung, Kritik oder 
Rechtfertigung menschlicher Verhaltenswei
sen und -normen (Werner 2021). Das allge

1 Die Liste der hier aufgeführten ethischen Aspekte von 
KI ist nicht erschöpfend; weitere Dimensionen wie 
z. B. Nachhaltigkeit und Accountability sind für die 
Entwicklung sozial verträglicher Systeme ebenfalls zu 
beachten. 



Kapitel 2 ⋅ Ethische Aspekte von KI im Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
17 2 

meine Ziel der KI-Ethik ist es, den gesell
schaftlichen Nutzen von KI zu maximieren, 
während Risiken möglichst minimiert werden. 
Dafür wird analysiert, wie KI-Technologie in 
gesellschaftliche Dynamiken eingebettet sind 
und welche Risiken, Probleme und auch Vor
teile sie – gegenwärtig wie zukünftig – mit sich 
bringen. Forschende in der KI-Ethik arbeiten 
z. B. in integrativen Design-Prozessen (Spind
ler et al. 2020) mit technischen, kommerziellen 
und rechtlichen Partnern, um die Entwicklung 
ethisch akzeptabler Technologie voranzutrei
ben. Ansätze wie das human-centered design 
(HCD) oder das value-sensitive design (VSD; 
Friedman 1996) können dabei helfen, Nut
zungsszenarien gemeinsam zu erproben, Wer
te-Konflikte zu identifizieren und entsprechen
de Risiken zu adressieren. 

Die Beachtung ethischer Werte in der 
Technikgestaltung erleichtert auch die Einhal
tung von Gesetzen. So wurde der der Artificial 
Intelligence Act der Europäischen Union (EU 
AI Act, in Kraft getreten im August 2024) 
zur Förderung sicherer, vertrauenswürdiger 
und ethisch vertretbarer künstlicher Intelligenz 
auch auf der Grundlage ethischer Richtlini
en und damit explizit wertebasiert entwickelt 
(HLEG 2019). Der AI Act klassifiziert KI- 
Anwendungen in verschiedene Risikokatego
rien. Anwendungen im Gesundheits- und im 
Arbeitsbereich sind oft als Hochrisiko-KI klas
sifiziert, da sie bei fehlerhafter oder miss
bräuchlicher Nutzung zu schwerwiegenden 
Folgen für die Betroffenen führen können. Ge
rade in Hochrisikobereichen sind KI-ethische 
Analysen und Überlegungen daher unumgäng
lich, um gesellschaftliche Risiken zu antizipie
ren und die Entwicklung sozial verträglicher 
Systeme zu fördern. 

2.3 Fairness und 
Antidiskriminierung: 
Ist KI objektiv? 

Menschliches Handeln kann bewusst oder un
bewusst von Stereotypen und Vorurteilen be
einflusst sein, z. B. gegenüber ethnischen Min

derheiten, Menschen mit Behinderung, Frauen 
oder Personen mit bestimmten religiösen oder 
politischen Weltanschauungen. Im Gegensatz 
dazu sind computergetriebene Entscheidungen 
vermeintlich neutral, objektiv, vorurteilsfrei 
und damit fair. Doch eine zunehmende An
zahl an Skandalen, z. B. bezüglich sexistischer 
(Gomez 2024), rassistischer (Ledford 2019) 
oder ableistischer (Wall und Shellman 2021) 
Diskriminierung durch KI-Systeme, deutet da
rauf hin, dass das nicht unbedingt den Tatsa
chen entspricht. Biases (deutsch: Verzerrun
gen), z. B. aufgrund voreingenommener oder 
fehlerhafter Daten, können die Vorhersagen 
von KI-Systemen so verzerren, dass es zur 
Diskriminierung von Einzelpersonen oder Per
sonengruppen kommt (Barocas et al. 2019). 
KI ist hochgradig abhängig von der Verfüg
barkeit großer Mengen an Trainingsdaten, 
anhand derer sie „lernt“, Zusammenhänge und 
Muster zu erkennen. Diese Daten, z. B. Texte 
oder Fotos, stammen aus komplexen sozialen 
Kontexten und können gesellschaftliche Um
stände – inklusive bestehender Diskriminie
rungen – widerspiegeln. Zusätzlich sind Da
tensätze meist menschlich vorsortiert oder ge
kennzeichnet bzw. annotiert, was weitere Vor
urteile einspeisen kann. KI-Systeme können 
daher menschliche Biases mitlernen und sie 
im laufenden Betrieb entsprechend reprodu
zieren und automatisieren (Eubanks 2018). Es 
besteht eine Wechselbeziehung zwischen Ge
sellschaft und Technologie: KI-Technologien 
sind sozio-technische Systeme, die in gesell
schaftliche Dynamiken eingebettet sind und 
diese wiederum beeinflussen. Da KI-Systeme 
also grundsätzlich zu einer Automatisierung 
gesellschaftlicher Ungleichheiten führen kön
nen, tangieren sie Fragen sozialer Gerechtig
keit, die Schutzmaßnahmen zur Gleichbehand
lung und Anti-Diskriminierung fordern. 

Statistische Methoden der KI-Fairness sol
len soziale Diskriminierung durch KI-Modelle 
abmildern oder beseitigen (vgl. den Beitrag 
von Adolph in diesem Band). Häufig kommen 
Fairness-Metriken zum Einsatz, anhand derer 
mögliche Verzerrungen (englisch: Biases) ge
messen und Modelle nach bestimmten Vorstel
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lungen von Fairness optimiert werden können. 
Wird z. B. die häufig genutzte Metrik der de
mographischen Parität angewandt, wird das 
System darauf untersucht, ob es für verschie
dene Personengruppen die gleichen Vorhersa
gen trifft (Mehrabi et al. 2021). Trainierte Mo
delle werden idealerweise vor der Marktein
führung des Systems ausgiebig auf Verzerrun
gen getestet und gegebenenfalls anhand wei
terer Datensätze neu trainiert. Verzerrungen 
können auch im laufenden Betrieb auftauchen, 
z. B. wenn Personen korrekte Modellvorher
sagen aufgrund eigener Vorurteile wiederholt 
ablehnen und das System diese Entscheidun
gen mitlernt. KI-Systeme müssen daher regel
mäßig auf diskriminierende Tendenzen unter
sucht und an dynamische gesetzliche, ethische 
und technische Standards angepasst werden. 
Zusätzlich hängt die Identifizierung geeigneter 
Fairness-Verfahren über technische Fragen hi
naus von unterschiedlichen Gerechtigkeitsvor
stellungen und Wertesystemen ab; Fairness ist 
in hohem Maße situations- und kontextspezi
fisch (Hagendorff 2019; Wachter et al. 2020). 
Vorherrschende Stereotype und Vorurteile so
wie deren Folgen können sich z. B. je nach 
kulturellem Umfeld oder geographischer Lage 
grundlegend unterscheiden. Abseits mathema
tischer Modelle müssen realweltliche soziale 
Umstände, historische und strukturelle Macht
dynamiken berücksichtigt werden, um beson
ders vulnerable Personengruppen und potenzi
elle Diskriminierungen zu identifizieren (John- 
Mathews et al. 2022). Rein statistisch verstan
dene Fairness kann Diskriminierung im realen 
Betrieb von KI-Systemen also nicht verhin
dern. KI-Fairness muss ganzheitlich, aus inter- 
und transdisziplinärer Sicht von den beteilig
ten Stakeholdern verhandelt werden (Brandner 
und Hirsbrunner 2023). Das bedeutet, dass 
in die Technikentwicklung sowohl Expertisen 
aus verschiedenen Disziplinen wie Informatik, 
Ethik, Rechts- und Sozialwissenschaften, aber 
auch außerwissenschaftliche gesellschaftliche 
Perspektiven, wie die Meinungen und Bedarfe 
von Bürgern und Bürgerinnen, miteinbezogen 
werden sollten. 

2Beispiel: KI für medizinische Diagnostik 
und Vorsorge 

KI-Technologien sind vielversprechende me
dizinische Diagnose-Tools (Khalifa und Alba
dawy 2024). Im BGM könnten sie zur Früh
erkennung einer Vielzahl von – auch arbeits
bedingten – Erkrankungen wie Herzkreislauf
erkrankungen, Lungenleiden oder bestimm
ter Krebsarten eingesetzt werden, um zeiti
ge Interventions- und Präventionsstrategi
en zu ermöglichen. Auch könnte KI anhand 
von Krankheitsverläufen und Arbeitsanforde
rungen die Dauer von Arbeitsunfähigkeiten 
abschätzen und bei der Erstellung von Reha
bilitationsplänen assistieren. Doch gerade in 
diesem sensiblen Bereich zeigt sich auch das 
Diskriminierungspotenzial von KI durch un
geeignete, nicht repräsentative oder schlicht 
mangelhafte Trainingsdaten (Brandner et al. 
2023). Wenn z. B. eine KI für Hautkrebs- 
Screening anhand von Datensätzen lernt, die 
hauptsächlich Beispielbilder von hellhäutigen 
Personen enthalten, ist das resultierende Sys
tem möglicherweise nicht in der Lage, ver
dächtige Hautstellen auf dunklerer Haut prä
zise zu identifizieren (Davis 2021). Ein an
deres Beispiel ist geschlechtsbezogene Dis
kriminierung, da KI-Tools manche Krankhei
ten bei Männern verlässlicher diagnostizieren 
können als bei Frauen (Straw und Wu 2022). 
KI-Modelle können auch sogenannte Stell
vertreter-Indikatoren mitlernen, die trotz des 
Weglassens geschützter Merkmale auf diese 
schließen lassen (Datta et al. 2017). So assozi
ierte ein algorithmisches System in den USA, 
das zur Risikoklassifizierung von Patientin
nen und Patienten eingesetzt wurde, niedrige
re Gesundheitsausgaben mit einem geringeren 
gesundheitlichen Risiko; Personen, denen ein 
hohes Risiko zugeschrieben wurde, erhielten 
zusätzliche Behandlungen. Eine Analyse ergab 
allerdings, dass das System damit zur Dis
kriminierung schwarzer Personen beitrug, da 
diese aufgrund eines allgemein schlechteren 
Zugangs zu medizinischen Ressourcen weni
ger Ausgaben verursachen, nicht wegen eines 
niedrigeren Erkrankungsgrads (Ledford 2019). 
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Das Risiko der Diskriminierung ist nicht 
auf Diagnose-Tools beschränkt. Auch bei an
deren KI-Anwendungen im Arbeitsbereich 
wie Systemen, die bei Entscheidungen über 
Beschäftigte unterstützen sollen, können Fair
ness-Probleme bestehen. Beispielsweise kön
nen Systeme zur KI-gestützten Personalaus
wahl oder Personalförderung Menschen mit 
Behinderung, sprachlichen Beeinträchtigun
gen, Neurodivergenzen und anderen gesund
heitlichen Beeinträchtigungen diskriminieren 
(Buyl et al. 2022; Kim und Bodie 2021). 

Auch beim Einsatz von KI im BGM kann 
es daher zur Diskriminierung von Beschäf
tigten kommen. Ein KI-System könnte z. B. 
dazu eingesetzt werden, die Dauer der Entgelt
fortzahlung bei bestimmten Krankheiten fest
zulegen. Beruht die Kalkulation auf der durch
schnittlichen Dauer von beruflichen Fehlzei
ten, mag diese bei durchschnittlichen Beschäf
tigten akkurat sein; werden jedoch Faktoren 
wie chronische Erkrankungen, Behinderungen 
oder andere, individuelle Gesundheitsfaktoren 
nicht miteinbezogen, kann dies schnell zu ei
ner unfairen Behandlung von Personen führen, 
die länger arbeitsunfähig bleiben. Einerseits 
muss daher darüber hinaus, wie akkurat ein 
KI-Tool insgesamt ist, auch bedacht werden, 
für wen es akkurat ist und für wen möglicher
weise nicht. Alle potenziellen Zielpopulatio
nen sollten im Voraus analysiert werden und 
es sollte in späteren Phasen erneut überprüft 
werden, ob im Einsatz weitere relevante Grup
pen dazukommen. Andererseits muss gerade 
in besonders sensiblen Kontexten wie Krank
heitszeiten und Entgeltfortzahlung, die großen 
Einfluss auf das gesundheitliche und finan
zielle Wohlergehen von Beschäftigten haben 
können, kritisch hinterfragt werden, ob der 
Einsatz von KI-Systemen allgemein vertretbar 
und förderlich ist. 

2.4 Privatheit versus Transparenz: 
Werte im Konflikt? 

Ethische Werte können in einem Spannungs
verhältnis stehen, was sich illustrativ am Ver
hältnis von Privatheit und Transparenz ver
deutlichen lässt. Transparenz bezieht sich auf 
die Problematik, dass KI-Systeme häufig eine 
opake „Black-Box“-Architektur haben (Bur
rell 2016); das bedeutet, dass KI-Prozesse oft 
hochkomplex und für die menschliche Ko
gnition – vor allem für Personen ohne die 
entsprechende Expertise – kaum fass- und in
terpretierbar sind. Die Förderung von Trans
parenz durch die Offenlegung und Erklärung 
von KI-Funktionsweisen, Datensätzen, Algo
rithmen und Modellen (Turilli und Floridi 
2009) kann aber gleichzeitig zu Privatheits
problemen führen (Keller 2022). Privatheit be
trifft den Ausschluss verschiedener Personen 
oder Gruppen von der Kenntnis bestimmter 
Aspekte oder Daten aus dem Leben einer 
Person. Sie dient den wesentlichen Interes
sen der Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung 
und der freien Bildung sozialer Beziehungen. 
Ihr Schutz ist erforderlich für die Wahrung 
individueller Autonomie und Handlungsfähig
keit (Rachels 1975). Über den Schutz des In
dividuums hinaus ist Privatheit auch ein für 
die kollektive Wohlfahrt notwendiges Gemein
gut (Heesen et al. 2022). In datenschutzsen
siblen Kontexten wie dem Gesundheitswesen 
ist vor allem das Recht auf informationel
le Selbstbestimmung relevant, das Individu
en vor der unkontrollierbaren Freigabe per
sonenbezogener Informationen2 schützen soll. 
Kompromisse zwischen Transparenz und Da
tenschutzbedenken müssen also im jeweiligen 
Kontext der Anwendung bedacht werden. An
dererseits kann mangelnde Transparenz nicht 
mit Datenschutzbedenken gerechtfertigt wer
den: So lässt sich die rechtlich vorgeschrie
bene ausdrückliche, freiwillige Einwilligung 

2 D. h. Informationen wie Name oder Geburtsdatum, 
die sich eindeutig einer Person zuordnen lassen, aber 
auch personenbeziehbare sachliche Daten wie Kon
sumverhalten oder Aufenthaltsorte (Heesen 2017). 
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(englisch: informed consent) zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten nur dann einholen, 
wenn der einwilligenden Person gegenüber 
ausreichend Transparenz besteht und sie in der 
Lage ist, die Tragweite ihrer Entscheidung zu 
verstehen. Die Nutzenden eines KI-Systems 
müssen also explizit und in verständlicher 
Sprache darüber informiert werden, dass, wie 
und zu welchem Zweck ihre Daten durch 
ein KI-System verarbeitet werden sowie wel
che Widerrufs- und Löschmöglichkeiten es 
gibt. Individuelle Data Literacy (deutsch: Da
tenkompetenz) stößt beim Versuch, das Zu
sammenspiel verschiedener, immer komplexer 
werdender Technologien im Detail nachzu
vollziehen, schnell an ihre Grenzen (Heesen 
2017). Ein bekannter Ansatz für privatheits
schützende Technikgestaltung, der auch von 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
aufgegriffen wird, ist der Datenschutz durch 
Technikgestaltung (englisch: privacy by de
sign; Cavoukian 2009). Dieser Ansatz weist 
beteiligten Unternehmen Verantwortung über 
die Erfüllung gesetzlicher Mindeststandards 
hinaus zu: 

» „Datenschutz muss standardmäßig in ver
netzte Datensysteme und Technologien in
tegriert werden. Datenschutz muss ein inte
graler Bestandteil organisatorischer Priori
täten, Projektziele, Designprozesse und Pla
nungsabläufe werden.“3 (Cavoukian 2009, 
S. 1) 

Privatheitsschützende Technikgestaltung er
fordert also eine Infrastruktur aus normativen 
Rahmenbedingungen sowie technischen und 
organisatorischen Maßnahmen (Heesen et al. 
2022). Z. B. sollte für ein KI-System, das sen
sible Gesundheitsdaten von Beschäftigten ver
arbeitet, auf organisatorischer Seite klar fest
gelegt und dokumentiert werden, wer wann 
Zugriff auf die Daten hat, und die entspre
chenden Personen sollten durch Datenschutz
schulungen sensibilisiert sein. Auf technischer 
Ebene können z. B. vorgeschriebene Lösch

3 Übersetzung aus dem Englischen durch die Autorin. 

fristen für personenbezogene Daten in die 
Technologie selbst implementiert sein. 

2Beispiel: Tracking von Beschäftigten 
Die individuelle Erfassung gesundheitsrele
vanter Daten wie der täglichen Schrittzahl 
oder des Blutdrucks ist im Privatleben vie
ler Personen schon lange verankert (Rei
chert 2015). Entsprechende Technologien, 
z. B. Smartphone-Apps und intelligente trag
bare Geräte oder Sensoren (englisch: smart 
wearables), werden vermehrt auch für den Ge
brauch im Arbeitsleben entwickelt, z. B. um 
Arbeitsunfälle zu verhindern, gesundheitliche 
Probleme frühzeitig zu erkennen und individu
elle Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu 
empfehlen. Die Analyse von Gesundheitsdaten 
ermöglicht tiefe Einblicke in den körperlichen 
Zustand und den privaten Lebenswandel einer 
Person; so wird beispielsweise die Messung 
von Ermüdung, Stress oder auch des Alkohol- 
und Drogenkonsums von Beschäftigten er
forscht (El-Helaly 2024; Moshawrab et al. 
2022). Bei dieser Art sensibler gesundheitsre
levanter Daten besteht großes Missbrauchs
potenzial (Deutscher Ethikrat 2017). 

Nicht datenschutzkonformes Tracking von 
Beschäftigten kann teure Folgen für Unter
nehmen haben: 2024 wurde die Handelsfirma 
Amazon in Frankreich mit einer Geldstrafe in 
Millionenhöhe belegt, da deren Tracking der 
Performance und Pausen von Beschäftigten 
gegen die DSGVO verstieß. Doch auch über 
rechtliche Fragen hinaus sollten Unternehmen 
die Entscheidungsfreiheit von Arbeitnehmen
den bezüglich der eigenen Gesundheit ernst 
nehmen; gerade eine Kontrolle, die über eine 
mögliche Gefährdung am Arbeitsplatz hinaus 
in den persönlichen Lebenswandel eingreift, 
kann ein Gefühl von Überwachung auslö
sen. Haben Personen das Gefühl, überwacht zu 
werden, kann dies zu mehr Selbstdisziplinie
rung führen, auch als chilling effects bezeich
net (Penney 2021). Angenommen, die Beleg
schaft eines Unternehmens wird darüber infor
miert, dass zur Erfassung von Müdigkeit ein 
System implementiert wurde, dass während 
der Arbeit am Bildschirm Augenbewegungen 
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analysiert. Das System ist für die Beschäf
tigten nicht wahrnehmbar, sodass sie nicht 
wissen, wann es aktiv ist, wie es genau funktio
niert, ob und wann es Müdigkeit bei einzelnen 
Personen feststellt. Zusätzlich fragen sie sich, 
ob das System wirklich nur Ermüdung er
fasst oder auch ihre Leistung überwachen und 
bewerten soll. Aus Sorge vor negativen Kon
sequenzen beginnen die Beschäftigten daher, 
ihr Verhalten an die vermutete Funktionsweise 
des Systems anzupassen, versuchen z. B. we
niger zu blinzeln, verwenden Augentropfen, 
erhöhen ihren Koffeinkonsum und schränken 
Freizeitaktivitäten ein, um möglichst keinerlei 
Zeichen von Ermüdung während der Arbeit zu 
zeigen. 

Im Gegensatz zu diesem Negativbeispiel 
kann transparente Kommunikation darüber, 
welche Daten genau analysiert werden, zu wel
chem Zweck und mit welchen potenziellen 
Folgen, das Vertrauen und die Akzeptanz der 
Belegschaft positiv beeinflussen (BSI 2024). 
Um die Bedingungen für eine freiwillige Ein
willigung zu erfüllen und die informationel
le Selbstbestimmung zu stärken, sollten auch 
realistische „Opt-out“-Möglichkeiten geboten 
werden, also die Option, die Zustimmung zur 
Datenverarbeitung zu verweigern, ohne dass 
daraus Nachteile entstehen. Das deutsche Bun
desdatenschutzgesetz (BDSG) weist bezüglich 
der Freiwilligkeit auf die hierarchische Be
ziehung zwischen Beschäftigten und Unter
nehmen hin, da Beschäftigte häufig auf ihren 
Arbeitsplatz angewiesen und damit vulnerabel 
sind. Ohne „Opt-out“-Option können sie sich 
schnell gezwungen sehen, ihre Privatheit zu
gunsten der beruflichen Sicherheit aufzugeben 
(Behrendt und Loh 2022), womit die Bedin
gungen für eine freiwillige Einwilligung nicht 
erfüllt wären. 

2.5 Menschliche Autonomie – 
Aufsicht und 
Letztentscheidung 

Viele KI-Horrorszenarien beziehen sich auf ei
nen totalen menschlichen Kontrollverlust über 
Technologie. Gerade mediale Darstellungen 
konzentrieren sich häufig auf katastrophale 
Szenarien wie rebellierende humanoide Ro
boter oder eine algorithmisch gesteuerte Welt 
ohne Selbstbestimmung. Doch auch abseits 
von Dystopien kann ein Mangel an menschli
cher Kontrolle beim Einsatz von KI-Systemen 
schwerwiegende Folgen haben; beispielsweise 
können ohne effektive menschliche Aufsicht 
Verzerrungen länger unerkannt bleiben, was 
wie weiter oben diskutiert zu Diskriminierung 
führen kann. Auch die oft befürchtete Auto
matisierung von Arbeitsplätzen kann durch 
das Fehlen von Mechanismen zur mensch
lichen Aufsicht und Letztentscheidung ver
schärft werden. 

Der AI Act verpflichtet Bereitsteller und 
Anbieter von Hochrisiko-KI, eine menschliche 
Aufsicht über ihre Systeme zu gewährleisten. 
Das bedeutet, dass natürliche Personen die 
Funktionsweise von KI-Systemen überwachen 
und sicherstellen, dass sie bestimmungsgemäß 
verwendet werden und verlässliche Ergebnisse 
liefern. Die Verantwortung darf dabei nicht al
lein bei Individuen wie Endnutzenden liegen; 
die Systeme selbst müssen über Mechanis
men verfügen, die menschliche Aufsichtsper
sonen anleiten und informieren, damit diese 
entscheiden können, ob, wann und wie sie 
in den Prozess eingreifen oder das System 
abschalten müssen, wenn es nicht wie vorge
sehen funktioniert. Dazu gehört auch die die 
von der DSGVO vorgeschriebene menschli
che Letztentscheidung, die das grundlegende 
Recht sichern soll, nicht allein algorithmischen 
Entscheidungen unterworfen zu sein. Dem
entsprechend dürfen Entscheidungen nicht al
lein bei KI-Systemen liegen; die Entscheidung 
von Nutzenden soll immer Vorrang vor der 
Entscheidung des Systems haben. So dürfen 
auch im Kontext des BGM keine vollautoma
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tisierten Entscheidungen getroffen werden, die 
signifikante Auswirkungen auf das (Arbeits-) 
Leben von Beschäftigten haben; Aufsichtsper
sonen müssen die Systemprozesse zu jedem 
Zeitpunkt nachvollziehen und Ergebnisse kri
tisch hinterfragen und einordnen können. 

Die Verpflichtung zu menschlicher Auf
sicht und Letztentscheidung reflektiert die Be
deutsamkeit ethischer Gesichtspunkte für die 
Regulierung von KI, da sie die menschli
che Handlungsfähigkeit und Autonomie in 
den Fokus rückt. Ohne kompetente menschli
che Aufsicht und Letztentscheidung kann die 
Komplexität und wahrgenommene Autorität 
von KI-gestützten Prozessen und Outputs dazu 
führen, dass fehlerhafte Entscheidungen und 
Verzerrungen nicht erkannt werden. Wenn KI- 
Entscheidungen blind akzeptiert werden, kann 
es zu einer Autoritätsumkehr kommen zwi
schen Nutzenden und Systemen, die eigentlich 
der menschlichen Entscheidungsfindung nur 
assistieren sollen (Yeung et al. 2021). Gleich
zeitig ist die konkrete Ausgestaltung effizi
enter menschlicher Aufsicht unklar, da das 
Konzept oft vage und lückenhaft bleibt (Enq
vist 2023). Um KI-Risiken effektiv erkennen 
und mindern zu können, müssen Aufsichtsper
sonen u. a. die nötigen Kompetenzen, Autori
täten, Entscheidungsbefugnisse, Supportstruk
turen sowie angemessene Intentionen haben 
(Sterz et al. 2024). Menschliche Aufsicht ist 
also ein wesentlicher Aspekt ethisch akzepta
bler Technologien, kann aber wiederum nicht 
als Allheilmittel für ethische Probleme von KI- 
Technologien gelten – vor allem nicht, wenn 
sie als individuelle Aufgabe statt als komplexe 
Infrastruktur verschiedener Verantwortlichkei
ten verstanden wird (Zweig et al. 2018). 

Weiterhin hängt menschliche Kontrolle 
auch mit anderen ethischen Dimensionen zu
sammen: KI-Nutzende müssen durch techno
logische Transparenz dazu befähigt werden, 
die Vertrauenswürdigkeit von Modellen, Daten 
und anderen Elementen kritisch hinterfragen, 
überprüfen und korrigieren zu können. Wis
senschaftliche Ansätze wie reflexives Design 
(Sengers et al. 2005) und reflexive Informatik 
(Baumer 2015) haben aufgezeigt, wie Irrita

tionen und Angebote zu Reflexion und kri
tischer Evaluation von Technologie aktiv in 
Programme integriert werden können, um die 
menschliche Kontrolle zu fördern. Ein Beispiel 
für ein solches Angebot wäre ein offenes Text
feld, in dem Nutzende eigene Gedanken und 
Einschätzungen zu dem Ergebnis eines KI- 
Systems eintragen können. Maßnahmen wie 
diese können zu einem reflektierten Umgang 
mit KI führen, da sie Personen aktiv zur tiefer
gehenden Beschäftigung mit der Technologie 
auffordern und ihnen gegebenenfalls aufzei
gen, welche Systemprozesse nicht transparent 
genug sind. 

2Beispiel: Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz 

Auch die psychische Gesundheit von Beschäf
tigten kann durch KI-Tools potenziell gemes
sen und verbessert werden. Z. B. könnte KI 
psychische Belastung (Doki et al. 2021) bis 
hin zu akuten Krisen (Swaminathan et al. 
2023) von Beschäftigten feststellen und Ge
genmaßnahmen einleiten. Durch frühzeitige 
Detektion von erhöhtem Stress könnten Burn
outs verhindert werden. Allerdings sind KI- 
Tools zur Identifikation affektiver Zustände 
– wie Depression, Angst oder Stress – beson
ders kontrovers. Da emotionale Ausdrücke von 
individuellen sowie kulturellen und sozialen 
Faktoren abhängen können (Feldman Barrett 
et al. 2019), laufen diese Systeme besonders 
Gefahr, schädliche Stereotype zu perpetuieren 
und durch unzuverlässige Ergebnisse diskrimi
nierend zu wirken. Sie können stigmatisierend 
wirken (Corvite et al. 2023) oder bestehende 
Ungleichheiten verfestigen (Manokha 2019). 
Empirische Untersuchungen haben z. B. ge
zeigt, dass Emotionserkennungssysteme dazu 
neigen, Gesichtern von schwarzen Personen 
mehr negative Emotionen zuzuweisen (Rhue 
2018). Das unterstreicht, dass KI keineswegs 
selbstständig Entscheidungen treffen sollte, 
die reale Auswirkungen auf die – psychische 
wie physische – Gesundheit von Beschäftigten 
haben können. Gleichzeitig stellt sich die Fra
ge, wie menschliche Aufsicht in solchen Fällen 
effektiv ausgestaltet werden kann. Identifiziert 
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bspw. eine KI eine akute psychische Krise bei 
einem oder einer Beschäftigten, bleibt keine 
Zeit, die Entscheidungsfindung des Systems 
im Detail nachzuvollziehen und zu überprüfen. 
Dass das System womöglich falsch liegt, muss 
bei jeder Intervention in Kauf genommen wer
den. 

Auch allgemein kann der Einsatz von KI 
das psychische Wohlergehen von Beschäftig
ten negativ beeinträchtigen. So stellt gerade 
die Sorge, von einer KI ersetzt zu werden, 
einen Stressfaktor am Arbeitsplatz dar (El- 
Helaly 2024) und Beschäftigte können den 
vermehrten Einsatz von KI als Autonomie- 
und Kontrollverlust erleben (Niehaus et al. 
2022). Dieses Empfinden kann die Arbeits
motivation verringern und wiederum das Risi
ko eines Burnouts erhöhen (World Economic 
Forum 2024). Die Implementierung von Stra
tegien zur menschlichen Aufsicht und Letzt
entscheidung stellt also auch ein Mittel dar, 
die psychische Gesundheit von Beschäftigten 
zu verbessern. Dafür sollten verschiedene Ver
antwortlichkeiten und Aufgaben bezüglich des 
KI-Einsatzes klar definiert und kommuniziert 
werden. Beschäftigte sollten die Möglichkeit 
haben, Feedback zu System-Entscheidungen 
zu geben, um die kontinuierliche Verbesserung 
und Anpassung an reale Anforderungen zu för
dern. Menschliche Aufsichtspersonen sollten 
in erforderlichen Schulungen auch für spezifi
sche ethische Risiken und Problematiken des 
jeweiligen Systems, z. B. in Bezug auf Fair
ness, Privatheit und Transparenz, sensibilisiert 
werden. 

2.6 Fazit 

KI-Technologien haben das Potenzial, durch 
gezielte Präventions- und Interventionsmaß
nahmen, Strategien zur Effizienzsteigerung 
oder die Übernahme riskanter Aufgaben die 
Gesundheit, Sicherheit und Produktivität von 
Beschäftigten zu verbessern. Doch es bleibt 
zu betonen, dass ihre Ergebnisse auf mathe
matischen Wahrscheinlichkeiten beruhen – das 
bedeutet nicht, dass sie garantiert richtig sind. 

Dennoch werden sie z. B. als Risikoklassifi
zierungen auf reale soziale Situationen ange
wandt, was – wie in diesem Beitrag darge
stellt – große Gefahren für das individuelle und 
kollektive Wohlergehen birgt. Besonders wenn 
Fehlerwahrscheinlichkeiten sehr hoch sind, die 
technologische Entwicklung noch nicht aus
gereift ist oder menschliche Aufsicht nicht 
gewährleistet werden kann, können die Risi
ken die Vorteile von KI überwiegen (Lischka 
und Klingel 2017). Ob und wie KI-Systeme 
auf ethisch vertretbare Weise eingesetzt wer
den können, ist dabei stark kontextspezifisch. 

Vor jeder Anwendung in sensiblen Be
reichen wie dem BGM müssen Systeme da
her auf die Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse, 
die Qualität und Eignung ihrer Trainingsdaten 
sowie die beabsichtigten Einsatzzwecke und 
Zielgruppen überprüft werden. Während der 
Entwicklung können die in diesem Beitrag ge
nannten Methoden von integrativem Design, 
HCD oder VSD dabei helfen, ethische Prin
zipien von Beginn an mitzudenken und in 
die Technologie zu integrieren. Doch selbst 
wenn die grundsätzliche Eignung eines Sys
tems festgestellt wurde, sollten die konkrete 
Implementierung und Ausgestaltung von KI in 
der Praxis nicht über die Köpfe von Beschäf
tigten hinweg beschlossen, sondern mit allen 
betroffenen Personen gemeinsam ausgehan
delt werden. Es bedarf einer kontinuierlichen 
institutionellen Auseinandersetzung mit ethi
schen Aspekten von KI, z. B. durch die Schaf
fung von Strukturen für effektive, informierte 
menschliche Aufsicht, die transparente Festle
gung und Dokumentation von Verantwortlich
keiten, Ressourcen für Unterstützung, Kritik 
und Feedback bezüglich der Technologie so
wie durch Schulungen, die alle Beteiligten für 
Problematiken wie Fairness, Transparenz und 
Privatheit sensibilisieren. 
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2Zusammenfassung 
Seit dem 2. Februar 2025 gelten die ersten Vor
gaben der europäischen KI-Verordnung. Der 
Rechtsakt tritt neben die geltenden allgemei
nen Gesetze und enthält Vorschriften, die die 
Sicherheit der Entwicklung und des Betriebs 
von KI-Systemen gewährleisten sollen. Auf
grund der Bedeutung hochwertiger Daten für 
den erfolgreichen Einsatz Künstlicher Intelli
genz ist neben der KI-Verordnung die bereits 
seit 2018 geltende Datenschutz-Grundverord
nung ein zentrales Regelwerk für Unterneh
men, die KI-Systeme implementieren und nut
zen wollen. Zugleich ermöglicht die seit März 
2025 geltende Verordnung über einen europä
ischen Gesundheitsdatenraum den Zugang zu 
bisher kaum erreichbaren Datensätzen im Ge
sundheitsbereich. Der vorliegende Beitrag gibt 
vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ei
nen Überblick über die rechtlichen Vorgaben, 
die von Unternehmen beim Einsatz von KI- 
Systemen insbesondere im Gesundheitsbereich 
zu beachten sind. 

3.1 KI und Gesundheitsdaten 

In der Vergangenheit wurde häufig betont, dass 
für die Entwicklung von KI-Systemen große 
Mengen an Daten erforderlich sind. Daran ist 
richtig, dass die Verfügbarkeit großer Daten
mengen eine größere Auswahl eröffnet. Die 
qualitative Auswahl der im gesamten Lebens
zyklus eines KI-Systems eingesetzten Daten 
bestimmt allerdings erst die Qualität des Sys
tems und seiner Ausgaben. So hat sich das 
geflügelte Wort „garbage in, garbage out“ mitt
lerweile über die Grenzen der Informatik hi
naus durchgesetzt – es besagt, dass ein Rech
ner mit hoher Wahrscheinlichkeit (aber nicht 
unbedingt) eine ungültige oder nicht aussage
kräftige Ausgabe produziert, wenn die Einga
be ungültig oder nicht aussagekräftig ist. Es 
wird üblicherweise verwendet, um darauf hin
zuweisen, dass Rechner nicht von sich aus 
korrekte bzw. aussagekräftige Eingaben von 
falschen bzw. nicht aussagekräftigen unter
scheiden können. Im Folgenden werden zu

nächst die verschiedenen Datenkategorien im 
Lebenszyklus eines KI-Systems benannt und 
anschließend dargelegt, wie das Recht der Eu
ropäischen Union (EU) speziell im Gesund
heitsbereich für die Verfügbarkeit hochwerti
ger Daten sorgen will. 

3.1.1 Daten im Lebenszyklus eines 
KI-Systems 

Die europäische KI-Verordnung (KI-VO; Eu
ropäisches Parlament und Rat der Europäi
schen Union 2024), die in der EU für die Re
gulierung von KI-Systemen maßgeblich ist1, 
unterteilt die während des Lebenszyklus eines 
KI-Systems relevanten Daten in vier Katego
rien (.Tab. 3.1). 

Die ersten drei Kategorien sind für Un
ternehmen nur von Bedeutung, wenn eigene 
KI-Systeme entwickelt werden. Zur Verdeut
lichung der Besonderheiten eines KI-Systems 
gegenüber klassischer Software seien das Trai
ning und die Bedeutung der Trainingsdaten im 
Folgenden dennoch vertiefend dargestellt. KI- 
Systeme lassen sich nach dem Verständnis der 
KI-VO von einfachen algorithmischen Syste
men unterscheiden, indem die Handlungsan
weisungen verglichen werden, die der Aus
führung des jeweiligen Programms zugrunde 
liegen. Einfache algorithmische Systeme, die 
keine KI-Systeme sind, beruhen ausschließlich 
auf Regeln für das automatische Ausführen der 
einzelnen Operationen, die von einem mensch
lichen Programmierer definiert wurden.2 Der 
menschliche Entwickler hat dem System al
so im Sinne einer eindeutigen „Wenn-Dann- 
Regel“ vorgegeben, wie es auf verschiedene 
Eingaben des Nutzers reagieren soll. Kann das 
System eine Eingabe keiner der definierten Re
geln zuordnen, erzeugt es keine Ausgabe. Der 
Entwickler muss dem System deshalb genau 
vorgeben, wie es in verschiedenen Situationen 
zu reagieren hat. 

1 Art. 288 UAbs. 2 AEUV. 
2 ErwG 12 Satz 2 KI-VO. 
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. Tab. 3.1 Datenkategorien in der KI-VO 

Trainingsdaten Werden zum Trainieren eines KI-Systems verwendet, wobei 
dessen lernbare Parameter angepasst werden 

Art. 3 Nr. 29 KI-VO 

Validierungsdaten Werden zur Evaluation des trainierten KI-Systems und zur 
Einstellung seiner nicht erlernbaren Parameter und seines 
Lernprozesses verwendet, um unter anderem eine Unter- 
oder Überanpassung zu vermeiden 

Art. 3 Nr. 30 KI-VO 

Testdaten Werden für eine unabhängige Bewertung des KI-Systems 
verwendet, um die erwartete Leistung dieses Systems vor 
dessen Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme zu bestätigen 

Art. 3 Nr. 32 KI-VO 

Eingabedaten Die in ein KI-System eingespeisten oder von diesem di
rekt erfassten Daten, auf deren Grundlage das System eine 
Ausgabe hervorbringt 

Art. 3 Nr. 33 KI-VO 

Fehlzeiten-Report 2025 

Manche Aufgaben sind zu komplex, um 
sie für ein algorithmisches System auf diese 
Weise in eindeutige Regeln zu übersetzen. Ent
weder sie sind zu umfangreich oder die Regeln 
des Programmablaufs sind dem menschlichen 
Entwickler schlicht selbst nicht bekannt. Hier 
setzen verschiedene Ansätze der KI-Forschung 
an. Dabei wird der Begriff der Künstlichen In
telligenz, insbesondere im Vergleich zwischen 
Recht und Informatik, aber auch in den Dis
ziplinen selbst äußerst heterogen verstanden. 
Nicht alles, was nach der KI-VO unter die 
KI-Forschung fällt, wird von den Forschenden 
selbst als KI bezeichnet. Die Begriffswahl in 
der KI-VO lässt sich vor diesem Hintergrund 
mit guten Gründen kritisieren. 

Der Ansatz der KI-Forschung im Sinne der 
KI-VO ist es, dem algorithmischen System ein 
Ziel und einen großen und bestenfalls hoch
wertigen Datensatz zur Verfügung zu stellen. 
Das System leitet die einzelnen Arbeitsschrit
te dann im Sinne der angesprochenen „Wenn- 
Dann-Regeln“ selbstständig aus den Daten ab. 
Dieser Prozess wird als Training eines KI-Sys
tems bezeichnet, die verwendeten Daten als 
Trainingsdaten. 

Sind die daran anknüpfende Validierung 
und die Tests abgeschlossen, wird das KI-Sys
tem in Betrieb genommen. Im Betrieb ist die 
Qualität der Eingabedaten von entscheidender 

Bedeutung. Ein KI-System zur Krebsdiagno
se ist beispielsweise auf eine störungsfreie 
CT- bzw. MRT-Bildgebung angewiesen. Bei 
KI-Sprachsystemen werden die Eingabedaten 
als Prompt (deutsch: Aufforderung, Anwei
sung) bezeichnet und umfassen den gesamten 
Eingabetext des Nutzers, inklusive etwaiger 
Dokumente, die dem System zur besonderen 
Berücksichtigung zur Verfügung gestellt wer
den. 

3.1.2 Gesundheitsdaten und der 
European Health Data Space 

Die Datenqualität ist also sowohl in der 
Trainings- als auch in der Betriebsphase von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität 
der Ergebnisse des KI-Systems. Auch mit 
Blick auf das Potenzial Künstlicher Intelli
genz hat die EU-Kommission daher bereits 
im Jahr 2020 eine europäische Datenstrategie 
veröffentlicht, deren Ziel in der Ausschöp
fung der Vorteile einer besseren Datennutzung 
liegt (Europäische Kommission 2020). Expli
zit werden darin mehrfach die angestrebten 
Verbesserungen für den Gesundheitsbereich 
angesprochen. Konkret soll demnach die stär
kere und umfassendere Nutzung und Weiter
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verwendung von Gesundheitsdaten Innovatio
nen im Gesundheitswesen fördern. 

Ein entscheidender Baustein der darge
legten europäischen Gesundheitsdatenstrate
gie ist im März 2025 in Kraft getreten: die 
Verordnung über den europäischen Gesund
heitsdatenraum (Europäisches Parlament und 
Rat der Europäischen Union 2025). Im eu
ropäischen Gesundheitsdatenraum (engl.: Eu
ropean Health Data Space, kurz: EHDS) sol
len natürliche Personen ihre elektronischen 
Gesundheitsdaten leicht kontrollieren können 
(Primärnutzung elektronischer Gesundheitsda
ten3). Im vorliegenden Kontext besonders re
levant ist aber das Ziel des EHDS, es Ak
teuren aus Forschung und Innovation sowie 
politischen Entscheidungsträgern zu ermög
lichen, elektronische Gesundheitsdaten auf 
vertrauenswürdige und sichere Weise unter 
Wahrung der Privatsphäre zu nutzen (Sekun
därnutzung elektronischer Gesundheitsdaten4; 
Schwartmann und Wasilewski 2024). Laut Er
wägungsgrund (ErwG) 68 Satz 3 KI-VO soll 
gerade diese Sekundärnutzung von Gesund
heitsdaten im EHDS „den diskriminierungs
freien Zugang zu Gesundheitsdaten und das 
Training von KI-Algorithmen mithilfe dieser 
Datensätze erleichtern“. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist jeder Mit
gliedstaat der EU gemäß Art. 55 Abs. 1 Satz 1 
EHDS-VO verpflichtet, eine oder mehrere Zu
gangsstellen für Gesundheitsdaten zu be
nennen, die unter anderem über Anträge auf 
Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten 
zu entscheiden haben. Der Zugang ist un
ter anderem zu gewähren für das Trainieren, 
Testen und Bewerten von KI-Systemen.5 In 
Deutschland ist eine entsprechende Zugangs
stelle für Gesundheitsdaten beim Bundesin
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
eingerichtet.6 (Deutscher Bundestag 2024). 

3 Art. 2 Abs. 2 lit. d EHDS-VO. 
4 Art. 2 Abs. 2 lit. e EHDS-VO. 
5 Art. 68 Abs. 1 lit. a i. V.m. Art. 53 Abs. 1 lit e Nr. ii 

EHDS-VO. 
6 § 3 Abs. 1 GDNG. 

3.2 Datenschutzrechtliche 
Grundlagen des KI-Einsatzes 

Der wachsenden Bedeutung der Datennutzung 
steht in der EU weiterhin ein ausgeprägtes Da
tenschutzrecht gegenüber. Dabei müssen sich 
Datennutzung und Datenschutz nicht zwangs
läufig ausschließen, was auch der europäische 
Gesetzgeber anerkennt, indem er die Daten
schutz-Grundverordnung (DS-GVO; Europäi
sches Parlament und Rat der Europäischen 
Union 2016) in zahlreichen Rechtsakten zur 
Datennutzung für grundsätzlich unberührt er
klärt. Auch die KI-VO gilt neben der DS- 
GVO und geht dem Datenschutzrecht nicht 
vor.7 Bei der Entwicklung, Implementierung 
und Nutzung von KI-Systemen sind daher die 
Regelungen der DS-GVO zu berücksichtigen. 

3.2.1 Anwendbarkeit 
und Verantwortlichkeit 

Ein Unternehmen, das KI-Systeme nutzt, hat 
die Vorgaben der DS-GVO zu beachten, wenn 
es dabei personenbezogene Daten verarbei
tet. Daten weisen einen Personenbezug auf, 
wenn sie sich auf eine identifizierte oder iden
tifizierbare Person beziehen.8 Bei der Prüfung, 
ob eine Person identifizierbar ist, sind laut 
ErwG 26 Satz 3 DS-GVO alle Mittel zu be
rücksichtigen, die von dem Verantwortlichen 
oder einer anderen Person nach allgemeinem 
Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um 
die natürliche Person direkt oder indirekt zu 
identifizieren. Dabei sind auch die Kosten 
der Identifizierung und der dafür erforderli
che Zeitaufwand heranzuziehen. Daten, die 
auf dieser Grundlage keinen Personenbezug 
aufweisen, werden als anonymisierte Daten 
bezeichnet. Da die Verarbeitung anonymisier
ter Daten nicht den Vorgaben der DS-GVO 
unterfällt, ist sie für die Datennutzung von ent
scheidender Bedeutung (Stiftung Datenschutz 
2023). 

7 Vgl. Art. 2 Abs. 7 Satz 2 KI-VO. 
8 Art. 4 Nr. 1 DS-GVO. 
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Sofern verarbeitete Daten einen Perso
nenbezug aufweisen, hängen die konkreten 
Pflichten des Unternehmens von seiner Rol
le im Sinne der DS-GVO ab. Grundsätzlich 
unterscheidet die DS-GVO zwischen alleini
ger Verantwortlichkeit, Auftragsverarbeitung 
und gemeinsamer Verantwortlichkeit. Verant
wortlich ist die Person, die über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung personenbezoge
ner Daten entscheidet.9 Zumindest, wenn ein 
KI-System über die eigenen Server des Unter
nehmens läuft (sog. On-Premise-Implementie
rung), ist von einer alleinigen Verantwortlich
keit des Unternehmens auszugehen (Schwart
mann et al. 2025). Läuft das System hinge
gen über eine Public bzw. eine Private Cloud, 
ist der Cloud-Anbieter als Auftragsverarbeiter 
im Sinne der DS-GVO anzusehen und unter
liegt besonderen Pflichten (Schwartmann et al. 
2025). Ungeklärt ist bislang, in welchen Fällen 
beim Einsatz von KI-Systemen eine gemein
same Verantwortlichkeit anzunehmen ist. Eine 
solche besteht grundsätzlich, wenn mehrere 
Verantwortliche gemeinsam über die Zwecke 
und Mittel der Datenverarbeitung bestimmen. 
Bei der einfachen Nutzung eines KI-Systems 
durch ein Unternehmen dürfte diese Vorausset
zung nicht erfüllt sein. In diesem Fall wird es 
bei der Verantwortlichkeit des Unternehmens 
und ggf. der Auftragsverarbeitung durch den 
Cloud-Anbieter bleiben (Schwartmann et al. 
2025). 

3.2.2 Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung 

Den zentralen Grundsatz des Datenschutz
rechts gibt Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO vor: 
Personenbezogene Daten müssen auf recht
mäßige Weise verarbeitet werden. Der Grund
satz der Rechtmäßigkeit der Datenverar
beitung wird konkretisiert in Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 DS-GVO. Eine Verarbeitung ist dem
nach nur rechtmäßig, wenn mindestens eine 
der in der Vorschrift benannten Bedingungen 

9 Art. 4 Nr. 7 DS-GVO. 

erfüllt ist. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 DS-GVO sta
tuiert damit ein sog. Verbot mit Erlaubnisvor
behalt für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Für die Verarbeitung personenbezoge
ner Eingabedaten im Rahmen der Nutzung 
eines KI-Systems kommen grundsätzlich die 
Einwilligung (lit. a), die Erforderlichkeit zur 
Vertragserfüllung (lit. b) sowie berechtigte In
teressen des Verantwortlichen (lit. f) in Be
tracht. Vor allem letztere werden in der Praxis 
als überzeugende Rechtsgrundlage für die Ver
arbeitung personenbezogener Daten im Kon
text Künstlicher Intelligenz benannt (Keber 
2024). Unternehmen können in einem Drei
schritt prüfen, ob sie ein berechtigtes Interes
se an einer Datenverarbeitung im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DS-GVO haben 
(Schwartmann et al. 2025): 
1. Berechtigtes Interesse: Zunächst muss ein 

grundsätzlich berechtigtes Interesse an 
der Datenverarbeitung bestehen. Neben 
zweckabhängigen Interessen der Öffent
lichkeit, zu denen unter anderem die Ge
sundheit gehört, kommen auch kommerzi
elle Interessen in Betracht. 

2. Erforderlichkeit: Darüber hinaus muss die 
Verarbeitung der personenbezogenen Da
ten zur Verfolgung des berechtigten Inter
esses erforderlich sein. Das ist beispiels
weise ausgeschlossen, wenn die Daten 
vor der Verarbeitung anonymisiert werden 
könnten. 

3. Interessenabwägung: Schließlich dürfen 
die Interessen sowie die Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person das 
Interesse des Verantwortlichen an der Ver
arbeitung nicht überwiegen. In die Inter
essenabwägung können Art und Umfang 
der Verarbeitung, der Grad der Transpa
renz, die ergriffenen technischen und orga
nisatorischen Maßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten oder auch die 
Erwartungen der betroffenen Person einzu
beziehen sein. 

Insbesondere beim Einsatz von KI-Chatbots 
etwa im Kundenservice sollten verantwortli
che Unternehmen die Zwecke der Datenver
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arbeitung genau im Blick behalten. Eine be
troffene Person mag der Datenverarbeitung zur 
Bearbeitung ihrer Anfrage zugestimmt haben. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass die Ein
gabedaten durch das Unternehmen auch für 
künftige Werbeansprachen oder zur Verbesse
rung des Chatbots eingesetzt werden dürfen. 
Dazu ist eine gesonderte Einwilligung erfor
derlich, wobei insbesondere in Frage gestellt 
wird, ob die betroffene Person ausreichend in
formiert ist, bevor sie eine Einwilligung in die 
Datenverarbeitung zur Verbesserung eines KI- 
Systems gewährt (Keber 2024). 

Während die berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oft als vielversprechende 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung per
sonenbezogener Eingabedaten herangezogen 
werden (Keber 2024), ist bei der Verarbei
tung von gesundheitlich relevanten Daten die 
spezielle Regelung des Art. 9 Abs. 2 DS- 
GVO zu beachten, die für besondere Da
tenkategorien, darunter Gesundheitsdaten, ei
ne Rechtfertigung der Datenverarbeitung nur 
unter eingeschränkten Voraussetzungen aner
kennt (Schwartmann und Köhler 2025). Eine 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten aufgrund 
eines berechtigten Interesses des Verantwortli
chen ist in Art. 9 Abs. 2 DS-GVO nicht vor
gesehen. Allerdings kann eine entsprechende 
Datenverarbeitung zum Schutz lebenswichti
ger Interessen der betroffenen Person10 und 
beispielsweise zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
zur medizinischen Diagnostik11 erfolgen. 

3.2.3 Verbot der automatisierten 
Entscheidung im Einzelfall 

Von besonderer Bedeutung auch für den medi
zinischen Bereich ist daneben das von Art. 22 
Abs. 1 DS-GVO statuierte Verbot der au
tomatisierten Entscheidung im Einzelfall. 
Demnach hat die betroffene Person das Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer automa
tisierten Verarbeitung – einschließlich Profil

10 Art. 9 Abs. 2 lit. c DS-GVO. 
11 Art. 9 Abs. 2 lit. h Ds-GVO. 

ing – beruhenden Entscheidung unterworfen 
zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wir
kung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise er
heblich beeinträchtigt. Anders als der Wortlaut 
der Vorschrift nahelegt, sieht diese kein Recht 
vor, das von der betroffenen Person geltend 
gemacht werden muss, sondern sie stellt ein 
objektives Verbot auf, das vom Verantwort
lichen auch ohne Zutun der betroffenen Per
son zu beachten ist (Europäischer Gerichtshof 
2023). Der für die Auslegung der Vorschrift 
zuständige Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entnimmt Art. 22 Abs. 1 DS-GVO in seiner 
viel beachteten Entscheidung zur SCHUFA 
drei Tatbestandsvoraussetzungen: Es muss ei
ne „Entscheidung“ vorliegen, die „ausschließ
lich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – [beruht]“ und die 
„gegenüber [der betroffenen Person] rechtli
che Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt“ (Europäischer 
Gerichtshof 2023). Im Gesundheitsbereich ist 
dieses Verbot etwa im Rahmen von Triage- 
Entscheidungen bedeutsam. 

Der Begriff der Entscheidung ist nach der 
jüngeren Rechtsprechung des EuGH weit aus
zulegen. Er umfasst nicht nur die letztendli
che Auswahl zwischen zwei oder mehr Hand
lungsalternativen. Vielmehr weist der EuGH 
unter Berufung auf ErwG 71 Satz 1 DS-GVO 
darauf hin, dass eine Entscheidung aus meh
reren handlungsabhängigen Phasen bestehen 
kann, die alle vom Entscheidungsbegriff des 
Art. 22 Abs. 1 DS-GVO umfasst sind. An
ders als in der deutschsprachigen Literatur bis
lang überwiegend angenommen wurde (Paal 
2023; Krämer 2020; Abel 2018; Taeger 2017), 
können daher auch Maßnahmen der Entschei
dungsvorbereitung dem Verbot der automati
sierten Entscheidung im Einzelfall unterfallen. 

Wird also etwa im Rahmen der Entschei
dungsfindung auf das Ergebnis eines KI-Sys
tems zurückgegriffen, schließlich aber zumin
dest formell von einem Menschen entschieden, 
schließt das die Anwendbarkeit des Art. 22 
Abs. 1 DS-GVO nicht schon im Ansatz aus. 
Genauer Prüfung bedarf in dieser Konstellati
on indes die Frage, ob von der entscheidungs
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vorbereitenden Maßnahme auch eine rechtli
che Wirkung ausgeht oder diese die betroffene 
Person in ähnlicher Weise erheblich beein
trächtigt. Das ist nach der Rechtsprechung des 
EuGH der Fall, wenn die schlussendliche Ent
scheidung von der vorbereitenden Maßnahme 
„maßgeblich“ geleitet wird (Europäischer Ge
richtshof 2023). 

Leider hat es der EuGH versäumt, das 
zentrale Kriterium der Maßgeblichkeit nä
her zu definieren. Aus den Ausführungen des 
EuGH lässt sich lediglich ableiten, dass die 
Maßgeblichkeit zumindest dann anzunehmen 
ist, wenn das Ergebnis der automatisierten 
Entscheidungsvorbereitung „in nahezu allen 
Fällen“ übernommen wird (Europäischer Ge
richtshof 2023). Damit bleibt unklar, wel
cher Grad menschlicher Einflussnahme erfor
derlich ist, um maßgeblichen Einfluss eines 
entscheidungsvorbereitenden KI-Systems auf 
die Entscheidung abzuwehren. Schon vor der 
SCHUFA-Entscheidung des EuGH war die
se Frage umstritten. Sie wurde allerdings am 
Merkmal des „ausschließlichen Beruhens“ auf 
einer automatisierten Verarbeitung personen
bezogener Daten geführt. Im Ergebnis wird da
zu zu verlangen sein, dass eine natürliche Per
son die inhaltliche Hoheit über den Entschei
dungsprozess behält. Wird eine natürliche Per
son lediglich formell zwischengeschaltet, ge
nügt dies nicht, um das Verbot des Art. 22 
Abs. 1 DS-GVO zu umgehen. Wie die inhalt
liche Hoheit des Entscheidungsträgers sicher
gestellt werden kann, ist wiederum nicht ab
schließend geklärt. Grundsätzlich dürfte eine 
umfassende Plausibilitätsprüfung des Ergeb
nisses ausreichen. In besonders grundrechts
sensiblen Fällen könnten aber eigene inhaltli
che Erwägungen des Entscheidungsträgers, die 
das Ergebnis des KI-Systems ergänzen, erfor
derlich sein (Köhler 2025). 

3.3 Die Verordnung 
über künstliche Intelligenz 

Am 2. August 2024 ist die Verordnung über 
künstliche Intelligenz in Kraft getreten. Sie 
beansprucht stufenweise Geltung. Die Vor
schriften über verbotene KI-Systeme und KI- 
Kompetenz gelten bereits seit dem 2. Febru
ar 2025, ein Großteil der Vorschriften wird ab 
dem 2. August 2026 gelten. Volle Geltung be
ansprucht die KI-VO ab dem 2. August 2027. 

Gemäß Art. 1 Abs. 1 KI-VO ist der 
Zweck der Verordnung, „das Funktionieren 
des Binnenmarkts zu verbessern und die Ein
führung einer auf den Menschen ausgerich
teten und vertrauenswürdigen künstlichen In
telligenz (KI) zu fördern und gleichzeitig ein 
hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesund
heit, Sicherheit und die in der Charta veran
kerten Grundrechte, einschließlich Demokra
tie, Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz, vor 
schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen 
in der Union zu gewährleisten und die Inno
vation zu unterstützen“. Anders als teilweise 
wahrgenommen stellt die EU die Förderung 
Künstlicher Intelligenz in der Zielsetzung des 
Rechtsakts also sogar vor die Regulierung der 
Technologie zum Schutz bestimmter Werte 
und Rechte. 

Im Zentrum der materiellen Regelungen 
steht hingegen der Schutz natürlicher Personen 
und der Werte der EU. 

3.3.1 Regelungsgegenstand und 
Akteure der KI-Verordnung 

Um das angestrebte Schutzniveau zu gewähr
leisten, regelt die KI-VO das Inverkehrbrin
gen und die Inbetriebnahme von KI-Systemen 
und KI-Modellen. Daneben gilt das allgemeine 
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. Tab. 3.2 Anbieter und Betreiber 

Anbieter Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sons
tige Stelle, die ein KI-System oder ein KI-Modell mit allgemeinem 
Verwendungszweck entwickelt oder entwickeln lässt und es unter ih
rem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringt oder 
das KI-System unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in 
Betrieb nimmt, sei es entgeltlich oder unentgeltlich 

Art. 3 Nr. 3 KI-VO 

Betreiber Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sons
tige Stelle, die ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es 
sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht 
beruflichen Tätigkeit verwendet 

Art. 3 Nr. 4 KI-VO 

Fehlzeiten-Report 2025 

Recht. Dieses regelt insbesondere den Um
gang mit Ein- und Ausgaben. Die KI-VO 
macht also beispielsweise Vorgaben dazu, wie 
ein KI-System, das in der Justiz zum Einsatz 
kommen soll, zu entwickeln ist und wie der 
Betrieb zu organisieren ist. Dagegen ergeben 
sich aus der KI-VO keine Vorgaben darüber, ob 
ein Richter Verfassungsrecht verletzt, wenn er 
einen Fall durch ein KI-System lösen lässt und 
das Ergebnis ungeprüft übernimmt (Schwart
mann et al. 2024). 

Die KI-VO adressiert explizit sechs ver
schiedene Akteure: Anbieter, Produktherstel
ler, Betreiber, Bevollmächtigter, Einführer und 
Händler. Von zentraler Bedeutung sind die 
Begriffe des Anbieters und des Betreibers 
(.Tab. 3.2). 

Kurz gesagt, versteht die KI-VO unter dem 
Begriff des Anbieters also die Stelle, die ein 
KI-System entwickelt und unter dem Begriff 
des Betreibers die Stelle, in deren Verantwor
tung ein KI-System eingesetzt wird. 

Ein Unternehmen kann seiner Rolle als Be
treiber nicht dadurch entgehen, dass es keine 
Lizenz für ein KI-System erwirbt, den berufli
chen Einsatz auf privaten Accounts aber duldet 
oder gar genehmigt (Schwartmann und Zenner 
2025). Der Einsatz erfolgt dann weiterhin in 
der Verantwortung des Unternehmens; es hat 
lediglich keine Kontrolle mehr darüber, in wel
chem Umfang und auf welche Weise die Mit
arbeitenden das System einsetzen. Der Einsatz 
derartiger „Schatten-KI“ stellt für Unterneh

men deshalb ein erhebliches Risiko dar, das 
durch eindeutige Richtlinien verringert werden 
kann. 

3.3.2 KI-Kompetenz 

Eine zentrale Regelung der KI-VO verlangt 
von Anbietern und Betreibern, dass sie Maß
nahmen ergreifen, „um nach besten Kräften 
sicherzustellen, dass ihr Personal und ande
re Personen, die in ihrem Auftrag mit dem 
Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen 
befasst sind, über ein ausreichendes Maß an 
KI-Kompetenz verfügen, wobei ihre techni
schen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Ausbil
dung und Schulung und der Kontext, in dem 
die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, so
wie die Personen oder Personengruppen, bei 
denen die KI-Systeme eingesetzt werden sol
len, zu berücksichtigen sind“.12 

Eindeutige Vorgaben, etwa hinsichtlich ei
ner abzuleistenden Zahl an Fortbildungsstun
den, ergeben sich aus dieser Vorschrift nicht. 
Allerdings sollten Unternehmen, die KI-Sys
teme entwickeln oder selbst einsetzen, auf 
die Schulung ihrer Mitarbeitenden hinwirken. 
Angesichts der Haftungsrisiken, die bei ei
nem verantwortungslosen Einsatz von KI-Sys
temen bestehen, sollte die Vermittlung von 
KI-Kompetenz aber auch ohne die gesetzliche 

12 Art. 4 KI-VO. 
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Pflicht auf der Agenda der Unternehmen ste
hen. 

Es geht bei der Vermittlung von KI-Kom
petenz zunächst nicht darum, jeden Mitarbei
ter zu befähigen, die technischen Hintergründe 
eines KI-Systems zu kennen. Es genügt, wenn 
die Mitarbeitenden die Grundzüge der Techno
logie und ihrer Regulierung kennen: 
4 Was ist ein KI-System? 
4 Welche Nutzung von KI-Systemen ist ge

fahrlos möglich? 
4 Wo muss ich aufpassen? 
4 Was bedeutet „prompten“ und wie geht 

das? 
4 Wie setze ich mich mit KI-generierten Er

gebnissen auseinander? 
4 Wie behalte ich als Mensch die Kontrolle 

über das Werkzeug KI? 
4 Was bedeutet der Einsatz von KI im beruf

lichen Alltag? 
4 Wo kann mir die Technik helfen, wo nicht? 

3.3.3 Risikobasierter Ansatz 

Neben dieser allgemeinen Vorgabe verfolgt 
der europäische Gesetzgeber mit der KI- 
VO einen risikobasierten Regulierungsan
satz. KI-Systeme werden entsprechend ihrem 
Zweck in verschiedene Risikoklassen einge
teilt. ErwG 26 Satz 3 KI-VO nennt im Ergeb
nis vier Risikoklassen, tatsächlich lassen sich 
in der Regulierung drei unterscheiden: Einige 
KI-Praktiken hält der europäische Gesetzge
ber für inakzeptabel und verbietet sie deshalb 
in einem abgeschlossenen Katalog.13 Zu den 
verbotenen Systemen zählen auch Systeme 
zur Ableitung von Emotionen.14 Insbesondere 
im Gesundheitsbereich ergeben sich hier Ab
grenzungsschwierigkeiten. Das Verbot erfasst 
lediglich Emotionserkennungssysteme, der 
Einsatz zur Detektion physischer Zustände wie 
Schmerz oder Ermüdung aus medizinischen 
oder Sicherheitsgründen ist gestattet. Die Leit
linien der Kommission zur Konkretisierung 

13 Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 KI-VO. 
14 Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f KI-VO. 

der verbotenen KI-Praktiken führen darüber 
hinaus aus, dass unter Emotionserkennungs
systemen keine Systeme zu verstehen sind, die 
erkennen, ob eine Person krank ist (Europä
ische Kommission 2025). Die Leitlinien ent
falten allerdings keine rechtliche Bindungswir
kung und der Übergang zwischen Emotion und 
Krankheit kann insbesondere im Bereich psy
chischer Erkrankungen fließend sein. Da gän
gige Emotionserkennungssysteme auch nach 
Ansicht der Kommission derzeit ohnehin keine 
verlässlichen Ergebnisse liefern (Europäische 
Kommission 2025), sollten Unternehmen im 
Umgang mit diesen Systemen besser restriktiv 
vorgehen. 

Von einigen KI-Systemen geht zwar ein 
hohes Risiko aus, ihr Nutzen überwiegt aber 
die festgestellten Risiken. Unter strengen An
forderungen ist ihr Inverkehrbringen und ihre 
Inbetriebnahme aber zumindest nach der KI- 
VO erlaubt. Ein KI-System ist hochriskant, 
wenn es als Sicherheitsbauteil eines speziell 
regulierten Produkts wie beispielsweise eines 
Medizinprodukts verwendet wird oder selbst 
ein solches Produkt ist15 (Schwartmann und 
Pottkämper 2024). Darüber hinaus führt die 
KI-VO in einem gesonderten Anhang III ei
ne Reihe von Lebensbereichen auf, in denen 
eingesetzte KI-Systeme als Hochrisiko-KI- 
Systeme gelten. Dazu zählen etwa die Berei
che Personalmanagement, Bildung und Justiz. 
Alle anderen Systeme sind keiner Regulie
rung durch die KI-VO unterworfen. Das bei 
der Kommission angesiedelte Büro für Künst
liche Intelligenz ist allerdings verpflichtet, Ver
haltenskodizes zu erstellen, die freiwillig auf 
Systeme mit einem derart geringen Risiko an
gewendet werden können.16 

Als vierte Risikoklasse nennt ErwG 26 
Satz 3 KI-VO bestimmte KI-Systeme, von de
nen ein spezifisches Risiko ausgehen soll und 
für die in der Folge besondere Transparenz
pflichten gelten. Da ein solches spezifisches 
Risiko aber grundsätzlich in jeder der drei 
genannten Risikoklassen auftreten kann, ist 

15 Art. 6 Abs. 1 lit. a KI-VO. 
16 Art. 95 Abs. 1 KI-VO. 
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die Vorstellung einer eigenen, abgrenzbaren 
„spezifischen Risikoklasse“ missverständlich. 
Unternehmen sollten unabhängig von der Prü
fung, ob ihr KI-System nach den Kategorien 
der KI-VO verboten, hochriskant oder ein
fach ist, stets prüfen, ob es den besonderen 
Transparenzanforderungen des Art. 50 KI-VO 
unterliegt. 

3.3.4 Wechsel in die Anbieterrolle 

Den mit Abstand umfassendsten Pflichten
katalog sieht die KI-VO für die Anbieter 
von Hochrisiko-KI-Systemen vor. Sie müssen 
unter anderem ein Risikomanagementsystem 
vorhalten17, für eine angemessene Daten-Gov
ernance sorgen18 und Maßnahmen zur Siche
rung eines hinreichenden Maßes an Genau
igkeit, Robustheit und Cybersicherheit ergrei
fen19. Für ein Unternehmen ohne umfassende 
Expertise im Bereich der KI-Entwicklung sind 
diese Pflichten nicht zu stemmen. 

Die Betreiber von KI-Systemen müssen 
deshalb darauf achten, nicht durch einen für 
das europäische Produktsicherheitsrecht typi
schen Wechsel in die Anbieterrolle einem 
Pflichtenkatalog zu unterfallen, der für sie 
nicht erfüllbar ist. Diese Gefahr besteht vor 
allem beim Einsatz von KI-Sprachsystemen, 
die die Eingabe offener Prompts in natürlicher 
Sprache ermöglichen. Denn gemäß Art. 25 
Abs. 1 lit. c KI-VO gelten Betreiber als An
bieter eines Hochrisiko-KI-Systems, wenn sie 
die Zweckbestimmung eines KI-Systems, das 
nicht als hochriskant eingestuft wurde, so ver
ändern, dass das betreffende KI-System zu 
einem Hochrisiko-KI-System wird. Was genau 
zur Änderung der Zweckbestimmung erforder
lich ist, ist bislang nicht abschließend geklärt. 
Grundsätzlich ist aber auch eine Zweckän
derung per einfachem Prompt denkbar, so
fern dieser Prompt ein hinreichendes Maß 
an Komplexität und Konkretisierung aufweist 

17 Art. 9 KI-VO. 
18 Art. 10 KI-VO. 
19 Art. 15 KI-VO. 

(Schwartmann und Zenner 2025). Betreiber 
sollten deshalb insbesondere beim Einsatz von 
KI-Sprachsystemen in den Lebensbereichen 
des Anhangs III der KI-VO höchste Vorsicht 
walten lassen. 

3.4 Zusammenfassung 
und Ausblick 

Gerade im Gesundheitsbereich entfaltet der 
Einsatz von KI-Systemen ein beachtliches Po
tenzial. Entscheidender Faktor des erfolgrei
chen Einsatzes der Technologie ist der Be
stand an hochwertigen Gesundheitsdaten und 
deren sichere Verarbeitung. Mit dem EHDS 
kann in diesem Bereich auf Fortschritte ge
hofft werden. Daneben sehen DS-GVO und 
KI-VO für Unternehmen, die KI-Systeme ein
setzen, ein ausdifferenziertes Regelwerk vor, 
um die Rechte der betroffenen Personen auch 
im digitalen Zeitalter zu schützen. Im Gesund
heitsbereich sind die geltenden Vorgaben an
gesichts der Sensibilität der verarbeiteten Da
ten verschärft. Insbesondere hier sollten sich 
Unternehmen mit den geltenden Vorschriften 
auseinandersetzen und diese im Interesse der 
betroffenen Personen, aber auch im eigenen 
Interesse befolgen. 
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2Zusammenfassung 
Dieser Beitrag analysiert die potenziellen 
Auswirkungen generativer KI – insbesonde
re Large-Language-Models (LLMs) – auf die 
Arbeitsbedingungen des medizinischen Perso
nals in Deutschland. Ausgangspunkt ist eine 
Evidenzlage, die wachsendem Fachkräfteman
gel, administrativer Überlastung und demo
graphisch bedingter Mehrarbeit eine signi
fikante Gefährdung der Versorgungsqualität 
attestiert. Vor diesem Hintergrund werden ak
tuelle Studien zu LLM-gestützten Schreib- und 
Kommunikationsassistenzsystemen ausgewer
tet, die eine messbare Reduktion der Doku
mentationszeit und eine Verbesserung der Pa
tientenedukation belegen. Als technologische 
Fallstudien dienen die Systeme Forward Care
Pod, H4D Consult Station und H3 Health Cu
be; sie repräsentieren unterschiedliche Auto
matisierungsgrade einer „Praxis-in-der-Box“ 
und illustrieren sowohl die funktionellen Po
tenziale als auch die Implementierungsrisiken 
KI-basierter Selbstbedienungskioske. Im Ver
gleich weist die Pflege- und Physiotherapie 
aufgrund ihres hohen Anteils manuell-körper
orientierter Tätigkeiten aktuell eine geringe
re Substituierbarkeit auf, was systematische 
Übersichtsarbeiten zur Robotik- und KI-Ad
aption bestätigen. Abschließend wird argu
mentiert, dass KI ihr entlastendes und quali
tätssteigerndes Potenzial nur entfalten kann, 
wenn technische Zuverlässigkeit, institutionel
le Governance, qualifikationsadäquate Weiter
bildung und eine gerechte Reinvestition der 
Effizienzgewinne in Patientenversorgung und 
berufliche Entwicklung gewährleistet sind. 

4.1 Handlungsbedarf 
und veränderte 
Rahmenbedingungen 
für die Medizin 

Die Arbeitsbedingungen für medizinisches 
Personal in Deutschland haben sich in den letz
ten Jahren erheblich verschlechtert. Die Kom
bination aus Fachkräftemangel, wachsender 
Bürokratie und steigender Komplexität me

dizinischer Behandlungen führt zu einer im
mer höheren Arbeitsbelastung (Freese 2025). 
In deutschen Krankenhäusern ist der Zeit
druck massiv angestiegen, sodass Ärztinnen 
und Ärzte sowie Pflegekräfte oft weit über 
die reguläre Arbeitszeit hinaus tätig sind. Eine 
der größten Herausforderungen stellt der admi
nistrative Aufwand dar, der inzwischen einen 
erheblichen Teil der Arbeitszeit beansprucht. 
Die Dokumentationspflichten, Abrechnungs
verfahren und regulatorischen Vorgaben bin
den wertvolle Ressourcen, die für die direkte 
Patientenversorgung fehlen. 

Dies führt dazu, dass Personalengpässe 
durch Mehrarbeit kompensiert werden müs
sen, was eine zunehmende physische und psy
chische Belastung für die Beschäftigten be
deutet. Laut aktuellen Untersuchungen leidet 
bspw. ein hoher Anteil des medizinischen 
Personals unter chronischem Stress und Er
schöpfung, was nicht nur deren Gesundheit 
gefährdet, sondern langfristig auch die Versor
gungsqualität der Patientinnen und Patienten 
beeinträchtigen kann (Freese 2025). 

Angesichts dieser Herausforderungen er
scheint der Ruf nach technologischer Un
terstützung immer plausibler. Künstliche In
telligenz (KI), insbesondere Large Language 
Models (LLMs) wie GPT-4, zeigen das Po
tenzial, medizinisches Personal von zeitrau
benden Routineaufgaben zu entlasten. Diese 
Systeme können administrative Prozesse au
tomatisieren, medizinische Dokumentationen 
effizienter gestalten und Ärztinnen und Ärz
te mit schnellen, datenbasierten Analysen un
terstützen. Initiale wissenschaftliche Arbeiten 
deuten darauf hin, dass eine erfolgreiche In
tegration von KI in den klinischen Alltag das 
Gesundheitswesen nachhaltig verändern könn
te – bspw. durch präzisere Diagnosen (Liu 
et al. 2019), eine gezieltere Steuerung der Pa
tientenversorgung (Chen et al. 2024) und eine 
deutliche Reduzierung der administrativen Tä
tigkeiten (Hazan et al. 2024). Damit könnte KI 
eine Antwort auf einen wichtigen Anteil der 
aktuellen strukturellen Probleme des Gesund
heitssystems liefern und dazu beitragen, eine 
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qualitativ hochwertige Versorgung auch in Zu
kunft sicherzustellen. 

4.2 Medizin ohne medizinisches 
Personal? 

Bereits 2023 führte das US-Start-up Forward 
Health die sogenannten CarePods ein – hoch
moderne, KI-gestützte Selbstbedienungskios
ke, die Routineuntersuchungen ohne direktes 
ärztliches Zutun ermöglichen sollten (Price 
2024). Die CarePods sollten flächendeckend 
in öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren 
und Fitnessstudios installiert werden und boten 
Funktionen wie biometrische Scans, Bluttests 
und diagnostische Sensoren an. Der erste Ca
rePod wurde im Roseville Galleria Einkaufs
zentrum in Roseville, Kalifornien, installiert. 

Die Einführung dieser Technologie führte 
zu einer grundlegenden Veränderung der Rol
le des medizinischen Personals. Ärztinnen und 
Ärzte überwachten die von den CarePods er
hobenen Befunde aus der Ferne und griffen 
nur bei Bedarf aktiv ein. Adrian Aoun, CEO 
von Forward, zog einen Vergleich zum Geld
automaten: Ärzte würden nicht mehr 100% 
der Versorgung übernehmen, sondern sich nur 
noch um die letzten 5% oder die besonders 
komplexen Fälle kümmern, während der Rest 
vollautomatisch ablaufe (Dashevsky 2023). 

Trotz des innovativen Ansatzes wurde die 
Technologie im Jahr 2024 wieder vom Markt 
genommen. Hauptgründe waren technische 
Probleme wie häufige Fehlfunktionen bei auto
matisierten Blutabnahmen und Fälle, in denen 
Patientinnen und Patienten in den Pods stecken 
blieben. Zudem war das Interesse der Patien
ten geringer als erwartet und das Unternehmen 
kämpfte mit logistischen Herausforderungen 
bei der Implementierung der Pods. Diese Fak
toren führten zu finanziellen Schwierigkeiten 
und letztlich zur Schließung des Unterneh
mens (Price 2024). 

Die französische Telemedizinplattform 
H4D verfügt mit der Consult Station über eine 
vergleichbare Kabine, die in ihrer Vollversion 
bis zu 14 vernetzte Instrumente – darun

ter Stethoskop, Otoskop, EKG-Ableitung, 
Blutdruck- und Pulsoximeter – integriert und 
Ärztinnen und Ärzten eine synchrone Video
konsultation bei gleichzeitig automatisierter 
Erfassung sämtlicher Vital- und Befundda
ten ermöglicht (Falgarone et al. 2022). Nach 
der gerichtlichen Liquidation des Unterneh
mens am 26. September 2024, wodurch rund 
150 installierte Kabinen außer Betrieb ge
setzt wurden (Djabari 2024), übernahm im 
März 2025 eine Lyoner Plattform den ge
samten Hardware-Bestand; seit Mai 2025 
sind erst wenige Einheiten – beginnend mit 
einer Station in Menton – wieder betriebs
fähig, während der vollständige Re-Roll-out 
bis 2026 geplant ist (MaQuestionMedicale 
2025). Funktional ähnelt die Consult Station 
des US-amerikanischen Forward CarePod, 
da beide Systeme eine begehbare „Praxis- 
in-der-Box“ mit integrierter Sensorik, auto
matisierter Datenerhebung und nachgelagerter 
ärztlicher Validierung bieten. Die wesentlichen 
Unterschiede liegen in der Arbeitslogik und 
dem Reifegrad: Beim CarePod übernahm eine 
proprietäre KI den Großteil der Triage und 
Entscheidungsfindung, während klinisches 
Personal nur die Endfreigabe leistet, wohin
gegen H4D konsequent auf eine Echtzeit- 
Telekonsultation setzt. Die französische Con
sult Station wird als telemedizinisch betreute 
Selbstmess-Station in Gebieten eingesetzt, in 
denen keine ausreichende hausärztliche Ver
sorgung besteht. 

Mit ihrem H3 Health Cube „Medical 
Cabin“ erprobt das kanadische Unternehmen 
UniDoc Health einen Prototyp unter ande
rem in der italienischen Gemeinde Aliano. 
Es handelt sich hierbei um eine begehbare, 
rollstuhlgerechte Telemedizin-Kabine, die wie 
der CarePod über ein Blutabnahme verfügt 
(Coxworth 2025; Galaxy Security 2025). Bei 
dieser Kabine sollen alle Messwerte durch ei
ne KI vorbewertet werden und damit soll die 
Entscheidungsfindung für die Ärztinnen und 
Ärzte vorbereitet werden. Regulatorisch fällt 
das System in Europa damit doppelt unter 
hochregulierte Kategorien: als vernetztes Me
dizinprodukt nach EU-MDR 2017/745 und als 



Kapitel 4 ⋅ „KI als Medizin“ für das Gesundheitswesen? 
43 4 

„High-Risk AI System“ im Sinne des EU- 
AI-Act (EU 2024/1689, Art. 6 Abs. 1 b), 
weil die KI ein sicherheitsrelevanter Bestand
teil des Medizinprodukts ist. Daraus ergeben 
sich ergänzende Pflichten zu Risiko- und Da
tenmanagement, Bias-Kontrolle, menschlicher 
Kontrolle und technischer Dokumentation, die 
spätestens ab 2. August 2027 vollumfänglich 
nachgewiesen werden müssen (Angeloudi und 
Gillert 2025). 

4.3 Entlastung von Routine- 
und Dokumentationsaufgaben 

Ein zentrales Einsatzfeld von LLMs liegt in 
der Automatisierung administrativer Rou
tinetätigkeiten. Insbesondere bei Dokumen
tationsaufgaben zeigen sich große Potenziale: 
Der Einsatz von LLMs als Schreibassistenz 
für medizinisches Personal kann den für Do
kumentation benötigten Zeitaufwand deutlich 
senken. Arztbriefe, Befundberichte oder Ab
rechnungen lassen sich mithilfe von KI deut
lich schneller erstellen. Eine deutsche Studie 
untersuchte z. B. die Machbarkeit von Open- 
Source-LLMs zur klinischen Dokumentation 
und stellte fest, dass 93% der vom LLM ge
nerierten Entwürfe für Arztberichte direkt 
verwendbar oder nur mit minimalen Kor
rekturen waren – ein Hinweis auf das enorme 
Entlastungspotenzial solcher Systeme (Heil
meyer et al. 2024). 

Weitere Beispiele aus der Forschung un
termauern dieses Entlastungspotenzial. So be
richteten Forscher in The Lancet Digital 
Health von einem LLM-Einsatz, der die Ar
beitslast von Ärzten senkte und gleichzeitig die 
Patientenedukation verbessern konnte (Chen 
et al. 2024). 

In einer aktuellen Untersuchung wurde 
GPT-4 genutzt, um Antworten auf Patienten
anfragen im Klinikalltag zu formulieren. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die KI-generierten 
Texte in 58% der Fälle ohne Anpassung 
versandfertig waren. Die beteiligten Ärzte be
richteten von einer spürbaren Reduktion ihrer 
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. Abb. 4.1 Eine mögliche Veränderung der täglichen 
Arbeitszeitverteilung von Arztinnen und Ärzten bei Ein
satz von KI-Systemen. Die Grafik vergleicht die aktuelle 
Arbeitszeitstruktur (bei einem 9-Stunden-Arbeitstag) mit 
einem Szenario, in dem KI administrative Tätigkeiten hal
biert. Die entstehende Zeitersparnis wird in diesem wün
schenswerten Modell für zusätzliche Patientenbetreuung, 
Fortbildung und eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 
genutzt. (Eigene Darstellung) 

Arbeitsbelastung und weniger Burnout-Gefüh
len (Chen et al. 2023). 

Durch solche Automatisierungen gewin
nen medizinische Fachkräfte wertvolle Zeit, 
die sie statt für Bürokratie wieder verstärkt 
für die Betreuung ihrer Patienten einsetzen 
können. Routine- und Dokumentationsaufga
ben, die bislang als zeitraubende Pflicht galten, 
könnten so zumindest partiell automatisiert 
werden und den Weg für eine patientenzen
triertere Nutzung der ärztlichen Arbeitszeit 
freimachen (.Abb. 4.1). 
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4.4 Konzentration 
auf Kernkompetenzen – 
mehr Zeit für Patienten 
und lebenslanges Lernen 

Werden Routineaufgaben von KI-Systemen 
übernommen, können sich Ärztinnen und Ärz
te stärker auf ihre Kernkompetenzen fokus
sieren – die direkte medizinische Versorgung 
und die persönliche Arzt-Patienten-Interakti
on. Der gewonnene Freiraum erlaubt mehr 
persönliche Gespräche und Zuwendung zu 
den Patientinnen und Patienten, was die 
Vertrauensbeziehung stärkt und die Behand
lungsqualität erhöht. Studien deuten darauf 
hin, dass wenn Ärztinnen und Ärzte weniger 
Zeit mit Bürokratie verbringen müssen, ih
re Arbeitszufriedenheit steigt (Gallani 2024). 
KI könnte somit helfen, die Medizin wieder 
„menschlicher“ zu machen, indem sie Zeit für 
die Aspekte schafft, die nur Menschen leis
ten können, wie bspw. körperliche Präsenz und 
visuell emphatische Kommunikation. Zudem 
ist davon auszugehen, dass die Reduktion der 
als illegitim wahrgenommenen bürokratischen 
Arbeitslast den Stress des medizinischen Per
sonals bei der Arbeit senken kann (Semmer 
et al. 2013). 

Zudem eröffnet die Entlastung von Rou
tinearbeiten Raum für lebenslanges Lernen. 
Medizinisches Wissen verdoppelt sich be
kanntlich in immer kürzeren Zyklen, und es 
ist für Praktizierende eine Herausforderung, 
mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu 
halten (Kundu 2021). Wenn KI gewisse Auf
gaben abnimmt, können Ärztinnen und Ärzte 
die frei gewordene Zeit nutzen, um sich fort
zubilden und neue Forschungserkenntnisse in 
ihre Praxis zu integrieren. Die Anpassungs
fähigkeit des medizinischen Personals steigt, 
weil kontinuierliche Weiterbildung besser mit 
dem Arbeitsalltag vereinbar wird. Langfristig 
dürfte dies dazu beitragen, dass die Berufsan
gehörigen kompetent bleiben im Umgang mit 
neuen Therapieoptionen, Leitlinien und Tech
nologien – inklusive der KI selbst (Bundesärz
tekammer 2025). Insgesamt bedeutet die Kon

zentration auf Kernkompetenzen also: mehr 
Zeit für den Patienten und für die eigene 
Weiterbildung, was sowohl der Versorgungs
qualität als auch der beruflichen Entwicklung 
zugutekommt. 

4.5 Höhere Sicherheit bei der Ent
scheidungsfindung – 
psychische Entlastung 
für Ärztinnen und Ärzte 

Ein weiterer Vorteil des KI-Einsatzes liegt 
in der Unterstützung klinischer Entschei
dungen. LLMs können als eine Art „zweite 
Meinung“ dienen und bspw. Ärztinnen und 
Ärzte bei komplexen diagnostischen oder the
rapeutischen Überlegungen unterstützen. Die 
Modelle sind in der Lage, enorme Wissens
bestände in Sekunden zu durchsuchen – von 
Leitlinien über aktuelle Studien bis hin zu 
seltenen Fallberichten – und daraus fundierte 
Hinweise abzuleiten. So kann KI dazu beitra
gen, Fehler zu vermeiden, indem sie beispiels
weise auf Wechselwirkungen von Medikamen
ten hinweist oder relevante Vorerkrankungen 
eines Patienten mitdenkt, die im hektischen 
Klinikalltag übersehen werden könnten. Ei
ne bessere Verfügbarkeit von Information 
und evidenzbasiertem Wissen durch KI be
deutet, dass Entscheidungen breiter abgestützt 
und geprüft werden. Forschungsergebnisse un
terstützen diesen Ansatz: In einer Übersichts
arbeit zeigte sich, dass fortgeschrittene KI- 
Systeme (etwa mit multimodaler Datenverar
beitung) evidenzbasierte Entscheidungen ver
bessern und sogar bei seltenen Krankheiten 
präzise Diagnosen und Prognosen ermögli
chen konnten (Du et al. 2024). 

Konkrete Beispiele belegen das Potenzial 
zur Erhöhung der Entscheidungssicherheit. Ei
ne in JAMA Network Open veröffentlichte ran
domisierte Studie untersuchte bspw., wie sich 
ein LLM auf die diagnostische Leistung von 
Ärzten auswirkt. Dabei erzielte das KI-Mo
dell (GPT-4) – für sich allein genommen – 
eine signifikant höhere diagnostische Treff
sicherheit als die Ärzte, die konventionelle 
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Hilfsmittel nutzten (Goh et al. 2024). Mit an
deren Worten: Die KI identifizierte korrekte 
Diagnosen in Fällen, die menschliche Kolle
ginnen und Kollegen übersahen. Interessanter
weise verbesserten sich jedoch die Diagnosen 
der Ärzte nicht automatisch, nur weil ihnen 
das KI-Tool zur Verfügung stand. Das LLM 
hatte unter diesen Studienbedingungen zwar 
das Potenzial, bessere Diagnosen zu stellen als 
die Ärztinnen und Ärzte, wobei sich aber allein 
durch die Nutzungsmöglichkeit der KI dieses 
Potenzial zur besseren Diagnosefindung nicht 
realisierte. Zudem ist anzumerken, dass es sich 
hierbei um eine einzelne Studie handelt, in der 
viele ärztliche Arbeitsschritte bereits vorweg
genommen waren, um dem LLM seine Arbeit 
zu ermöglichen. 

Dies unterstreicht jedoch, dass die optima
le Zusammenarbeit zwischen Menschen und 
KI erst noch entwickelt werden muss. Den
noch verdeutlicht das Ergebnis das enorme 
Potenzial von KI, die klinische Entscheidungs
findung in Zukunft zu unterstützen. KI-gestütz
te Diagnosesysteme könnten als Sicherheits
netz dienen, das ärztliche Entscheidungen auf 
Plausibilität prüft und bei Unsicherheiten zu
sätzliche Vorschläge für Differentialdiagnosen 
oder Behandlungsverläufe liefert. Richtig ein
gesetzt, haben LLMs damit das Potenzial, die 
Patientensicherheit zu erhöhen und Ärzte 
vor folgenschweren Irrtümern zu bewahren, 
indem sie Wissen jederzeit verfügbar machen 
und den Blick über den Tellerrand erleichtern. 

4.6 Risiken für medizinisches 
Personal – Überwachung, 
Leistungsdruck 
und Statusverlust 

Den vielfältigen Chancen stehen auch ernst
hafte Risiken gegenüber. Ein großes Beden
ken ist die mögliche Überwachung des medi
zinischen Personals durch KI-Systeme. Mo
derne digitale Werkzeuge ermöglichen Arbeit
gebern, jeden Arbeitsschritt und jede Entschei
dung von Ärztinnen und Ärzten detailliert 
nachzuverfolgen (Ferguson 2025). So könnte 

z. B. aufgezeichnet werden, wie lange ein Arzt 
für bestimmte Patientenakten braucht, welche 
Empfehlungen der KI er übernimmt oder ver
wirft etc. Dieses gläserne Arztzimmer schürt 
die Sorge, dass KI primär als Kontrollinstru
ment dient anstatt als Unterstützung. Wenn 
Algorithmen zur Leistungsbewertung herange
zogen werden, könnte dies zu einem Klima 
ständiger Beobachtung führen, in dem sich 
Ärzte weniger frei fühlen, ihren klinischen Er
messensspielraum auszuschöpfen. 

Zudem besteht die Gefahr, dass Effizi
enzgewinne durch KI in erhöhten Leistungs
druck münden. Wenn dokumentationsintensi
ve Aufgaben schneller erledigt werden, könn
ten Klinikleitungen erwarten, dass Ärzte im 
Gegenzug mehr Patienten in kürzerer Zeit 
behandeln. Tatsächlich weisen Gesundheits
experten darauf hin, dass frei werdende Zeit im 
aktuellen System leicht von den Arbeitgebern 
vereinnahmt wird – sprich: Es werden einfach 
mehr Fälle pro Tag verlangt (Gallani 2024). 
KI könnte so das bereits überfordernde Ar
beitstempo weiter steigern, anstatt es zu be
grenzen. Statt Entlastung zu spüren droht dem 
Personal eine weitere Verdichtung des Arbeits
tages. In Kombination mit einer engmaschigen 
Überwachung würde dies die mentale Belas
tung zusätzlich erhöhen. 

Auch die ärztliche Autonomie könnte un
ter verstärktem KI-Einsatz leiden. Wenn al
gorithmische Systeme Behandlungspfade vor
geben oder Versicherungen KI-Entscheidungs
hilfen nutzen, um Therapieentscheidungen zu 
beeinflussen, schrumpft der unabhängige Ent
scheidungsspielraum der Ärzte. Die Gefahr 
besteht, dass sich die Rolle des Arztes vom 
freien Heilkundigen zum Ausführenden von 
KI-Empfehlungen wandelt. Damit verbunden 
ist schließlich die Sorge vor einem Statusver
lust des Arztberufs. Sollte die KI in immer 
mehr Kernbereichen ebenso kompetent – oder 
in manchen Aspekten sogar kompetenter – er
scheinen als menschliche Ärzte, könnte dies 
langfristig das Ansehen und Selbstverständnis 
der Profession untergraben. Einige Beobachter 
warnen, dass eine übermäßige KI-gesteuerte 
Standardisierung und Kontrolle die Arbeits
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zufriedenheit und die berufliche Identität 
von Ärzten beeinträchtigen könnte (Fergu
son 2025). Der Arzt würde Gefahr laufen, 
vom souveränen Entscheider zum überwach
ten „Systemnutzer“ degradiert zu werden. Die
se Perspektive der Entmenschlichung und Ent
wertung macht deutlich, dass der KI-Einsatz 
mit Bedacht gesteuert werden muss, um die 
ärztliche Autonomie und Würde des Berufs
bildes zu erhalten. 

Ein weniger besprochenes Problem ist die 
Fähigkeitsatrophie (engl.: skill atrophy), bei 
der die ständige Nutzung von KI-Assistenz
systemen dazu führen kann, dass medizini
sches Personal seine eigenen diagnostischen 
und analytischen Fähigkeiten vernachlässigt 
und somit abbaut. So weisen Studien bspw. 
darauf hin, dass die Abhängigkeit von KI- 
Systemen das eigene Urteilsvermögen beein
trächtigen kann (Macnamara et al. 2024). 

Rechtlich gesehen bleibt die Verantwor
tung für medizinische Entscheidungen beim 
Fachpersonal. Wenn Ärztinnen und Ärzte gut 
formulierte Fehler in von KI generierten In
halten übersehen, können sie haftbar gemacht 
werden. Der Deutsche Ethikrat betont, dass 
KI-gestützte Entscheidungssysteme so gestal
tet sein sollten, dass ihre Ergebnisse trans
parent und nachvollziehbar sind, um Fehlent
scheidungen zu minimieren (Deutscher Ethik
rat 2023). Aktuell sind KI-Prozesse aufgrund 
der ihnen innewohnenden Black-Box-Proble
matik nicht transparent. 

Es ist daher unerlässlich, dass auch Ge
sundheitspersonal trotz technologischer Unter
stützung seine Fachkompetenz kontinuierlich 
pflegt und KI-Ergebnisse kritisch zu hinterfra
gen lernt, um sowohl die Patientensicherheit 
als auch die eigene rechtliche Absicherung zu 
gewährleisten. 

4.7 Gesundheitsberufe 
mutmaßlich unterschiedlich 
von Automatisierung 
betroffen 

Vor der Ära der generativen KI wurde die ska
lierbare Substitution von ärztlicher Arbeit als 
gering eingeschätzt (Davenport und Kalakota 
2019). Ironischerweise steht aktuell das lo
gische Denken durch Modelle mit advanced 
reasoning (deutsch: fortgeschrittenes Schluss
folgern), das lange als höchstes Gut und Al
leinstellungsmerkmal der Menschen galt, vor 
der Automation (Bastian 2024). Gegenüber 
der ärztlichen Tätigkeit ist derzeit davon aus
zugehen, dass zum Beispiel Pflegekräfte und 
die Arbeit in der Physiotherapie in den kom
menden Jahren in geringerem Maße von ge
nerativer KI betroffen sein werden. Dies ist 
vor allem im hohen Anteil praktisch-körper
naher Tätigkeiten begründet, die sich bislang 
kaum automatisieren oder sprachbasiert un
terstützen lassen. So betonen systematische 
Übersichtsarbeiten, dass Aufgaben wie körper
liche Betreuung, manuelle Mobilisation, Be
wegungskorrektur oder die situativ-emotiona
le Interaktion mit Patienten wesentlich blei
ben und durch KI nur in sehr begrenztem 
Umfang ergänzt werden können (Adeyemo 
et al. 2025; Vaniya et al. 2024). Zwar gibt es 
Anwendungen, etwa zur automatisierten Do
kumentation oder zur Unterstützung bei der 
Trainingsplanung, doch bleibt der Charakter 
der Arbeit überwiegend menschlich-praktisch 
geprägt. Demgegenüber sind ärztliche Tätig
keiten – insbesondere in Bereichen wie Di
agnostik, Dokumentation und Entscheidungs
unterstützung – in höherem Maß digitalisier
bar und damit empfänglicher für generative 
KI-Systeme. Es ist daher anzunehmen, dass 
es eher zu einem unterstützenden, punktuel
len KI-Einsatz in Pflege und Physiotherapie 
kommt, während sich für die ärztliche Rolle 
mittelfristig stärkere strukturelle Veränderun
gen abzeichnen. Für chirurgische Tätigkeiten 
lässt sich dies ähnlich begründen. Wenn die 
Robotik sich ebenso rasant entwickelt wie die 
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KI, verliert diese Argumentation natürlich we
sentliche Teile ihrer Substanz. 

4.8 Die allgemeine 
Transformation 
des Arbeitsmarktes 

Die Auswirkungen von KI beschränken sich 
nicht auf den Gesundheitsbereich, sondern 
sind Teil einer umfassenden Transformation 
des gesamten Arbeitsmarktes. Der Future 
of Jobs Report 2025 des Weltwirtschaftsfo
rums (WEF) prognostiziert, dass bis 2030 etwa 
22% aller Arbeitsplätze weltweit grundle
gende Veränderungen durch Automatisierung 
und neue Technologien erfahren werden (WEF 
2025). Gleichzeitig sollen im selben Zeitraum 
rund 170Mio. neue Jobs entstehen (ca. 14% 
der heutigen Beschäftigung), während etwa 
92Mio. Stellen wegfallen könnten (8% der 
heutigen Jobs). Trotz eines erwarteten Netto
zuwachses von Arbeitsplätzen bedeuten diese 
Verschiebungen erhebliche Umbrüche für vie
le Berufsfelder (Figure 2.1, WEF 2025). 

Ein Blick in andere Branchen zeigt, dass 
KI und Automation dort bereits fest verankert 
sind und teils tiefgreifende Veränderungen 
bewirkt haben. So gehören einfache Bürotä
tigkeiten und Servicejobs – etwa Kassierer, 
Datenerfasser oder administrative Sachbe
arbeiter – zu den am stärksten schrumpfen
den Berufsgruppen durch den Einsatz von KI 
(Figure 2.2, WEF 2025). Routineaufgaben in 
Banken, Versicherungen oder im Handel wer
den zunehmend von Algorithmen oder Ro
botern übernommen (man denke an Chatbots 
im Kundendienst oder Automatisierung in der 
Buchhaltung). Demgegenüber wachsen tech
nologiegetriebene Berufe rasant: Spezialisten 
für Big Data, KI-Entwicklung oder Automati
sierungstechnik sind global stark nachgefragt. 
Diese Verschiebung – Wegfall repetitiver Tä
tigkeiten, Entstehung neuer hochqualifizier
ter Jobs – zeichnet sich branchenübergreifend 
ab. 

Im Gesundheitswesen rechnet das WEF 
aufgrund der Alterung der Gesellschaft mit 

einer steigenden Nachfrage nach Gesundheits
dienstleistern – Pflegekräfte und medizinische 
Fachkräfte werden weiterhin gebraucht und 
ihre Anzahl soll sogar überdurchschnittlich 
wachsen (Figure 2.3 WEF 2025). Szenarisch 
könnte dies bedeuten, dass sich Berufsprofi
le im medizinischen Bereich verändern: Ad
ministrative Routinearbeiten werden reduziert, 
während neue Aufgaben rund um die digita
le Gesundheitsversorgung entstehen. Mögli
cherweise werden zukünftig vermehrt Spezia
listen benötigt, die KI-Systeme warten, me
dizinische Daten kuratieren oder die Schnitt
stelle zwischen Technik und klinischer Praxis 
managen. Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräf
te werden sich mutmaßlich stärker auf Tä
tigkeiten konzentrieren, die manuelle Fähig
keiten und menschliche Interaktion erfordern. 
Insgesamt ähnelt das Spannungsfeld im Ge
sundheitsbereich dem anderer Branchen: KI 
wird Jobs in der Gesundheit vermutlich ver
ändern, aber nicht verschwinden lassen. Es 
kommt zu einer Neuverteilung von Aufgaben, 
bei der datenbasierte Tätigkeiten automatisiert 
und menschliche Fähigkeiten in anderen Be
reichen umso wichtiger werden. 

4.9 Fazit – Chancen und Fallstricke 
für Gesundheitsfachkräfte 

Die Einführung von KI und LLM-Technolo
gien im Gesundheitswesen wird die Arbeits
welt transformieren. 

Auf der Habenseite stehen potenziell ei
ne Entlastung von bürokratischen Lasten, 
mehr Zeit für Patientengespräche, präzisere 
Entscheidungen durch Unterstützungssysteme 
und letztlich auch die Möglichkeit, den Beruf 
wieder näher an seine kernberuflichen Idea
le zu rücken. Erste Studien zeigen, dass KI- 
Assistenz die Dokumentationsqualität steigern 
und die Arbeitszufriedenheit erhöhen kann, 
wenn sie richtig eingesetzt wird. LLMs als 
digitale Helfer könnten das Arbeiten in der 
Medizin effizienter gestalten und dazu beitra
gen, Fehler zu reduzieren. Diese Technologien 
sollten allerdings als Erweiterung der mensch
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lichen Fähigkeiten verstanden werden – sie 
können insbesondere administrative Routine
arbeit abnehmen und Informationen liefern, 
benötigen derzeit aber noch bei Fehleranfällig
keit besonders geschulte menschliche Supervi
sion. 

Auf der Sollseite stehen Risiken wie Über
automatisierung, Überwachung und Ent
menschlichung. Ohne Leitplanken könnte KI 
den ökonomischen Druck auf Ärztinnen und 
Ärzte weiter erhöhen oder ihre Autonomie be
schneiden. Die ärztliche Kunst droht beschä
digt zu werden, wenn sich Mediziner unkri
tisch auf algorithmische Vorgaben verlassen 
oder unter dem Diktat weiterer Effizienzstei
gerungen stehen. 

Um KI gewinnbringend einzusetzen, be
darf es einer aktiven Gestaltung des Wandels. 
Die private Schattennutzung von LLM durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über inoffi
zielle Kanäle führt zu massiven datenschutz
rechtlichen Problemen (Netskope 2025). Die 
Politik und Gesundheitsorganisationen sind 
gefordert, alles Notwendige zu veranlassen 
– von pragmatischem Datenschutz über Haf
tungsfragen bis hin zu Qualitätsstandards –, 
damit KI-Anwendungen schnell, zuverlässig 
und sicher in den Klinikalltag integriert wer
den können. Arbeitsmodelle sollten so ange
passt werden, dass Effizienzgewinne durch KI 
nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen, son
dern zu deren tatsächlichen Entlastung und ei
ner besseren Patientenbetreuung genutzt wer
den (Gallani 2024). Gleichzeitig muss in die 
Aus- und Weiterbildung investiert werden. 
Ärzte und Pflegende sollten im Umgang mit 
den neuen Technologien geschult werden, um 
deren Möglichkeiten kritisch und kompetent 
nutzen zu können. Die Vermittlung von KI- 
Kompetenzen und digitaler Gesundheitskom
petenz sollte fest in der medizinischen Aus
bildung verankert werden (Akinrinmade et al. 
2023), damit das Personal auf die veränderten 
Anforderungen vorbereitet ist. Generative KI 
sollte trotz umfangreicher Risiken, Halluzina
tionen und Datenschutz (WHO 2025) zeitnah 
flächendeckend als unterstützender Partner im 
Gesundheitswesen eingeführt werden – als ein 

Werkzeug, das dem medizinischen Personal 
bereits jetzt lästige Routinearbeit abnimmt und 
wertvolle Informationen liefert, während die 
finale Verantwortung und die menschliche Zu
wendung beim ärztlichen und beim pflegeri
schen Personal verbleiben. Diese Redundanz 
schafft Sicherheit und ermöglicht sowohl die 
Technologie im Betrieb weiterzuentwickeln 
als auch bereits nutzbare Strukturen für sich 
abzeichnende zukünftige Entwicklungssprün
ge zu etablieren. Die Alternative ist die ineffi
zientere, unsichere und unkontrollierte private 
Nutzung. 

Damit sich bei der Einführung der KI nicht 
die gleichen Fehler wiederholen wie bei der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens, bedarf 
es einer veränderten Herangehensweise. Es 
wäre wünschenswert, wenn sich gesellschaft
lich ein Mentalitätswechsel vollziehen würde. 
Statt eines defensiven Primats der Wahrung 
abstrakter Rechte sollte sich bspw. eher ei
ne Art „mutiges Ingenieursdenken“ etablieren. 
Technische Möglichkeiten, praktischer Nutzen 
und konkretes Schadensrisiko sollten bei der 
Umsetzung im Vordergrund stehen. Gesund
heitsbetriebe sind hierbei in der Pflicht, jetzt 
flächendeckend ihre Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in der Nutzung von generativer KI 
zu schulen, um mehr Rechtssicherheit zu er
langen und das Potenzial für gesteigerte Ar
beitsqualität und -effektivität zu nutzen. So 
sollte man bspw. an einem Computerarbeits
platz mittlerweile selbstverständlich Zugriff 
auf ein aktuelles großes Sprachmodell haben 
und die dort arbeitende Person die hinreichen
den kritischen Fähigkeiten, um die gelieferten 
Information angemessen hinterfragen zu kön
nen. 

Disclaimer: Dieser Artikel wurde unter 
Einbeziehung von ChatGPT Modell o3, ei
nem KI-Sprachmodell von OpenAI, erstellt. 
Obwohl ChatGPT bei der Strukturierung, Re
cherche und Verfassung von Inhalten unter
stützt hat, wurden alle Informationen durch 
den Autor sorgfältig überprüft und gegebe
nenfalls angepasst, um ihre Richtigkeit und 
Relevanz sicherzustellen. 
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EA, Nallapareddy N, Nelson NE, Smith PJ, Wilson- 
Delfosse AL, Ray S (2024) Does using artificial 
intelligence assistance accelerate skill decay and hin
der skill development without performers’ awareness? 
Cogn Res Princ Implic 9:46. https://doi.org/10.1186/ 
s41235-024-00572-8 

MaQuestionMedicale (2025) MaQuestionMedicale 
reprend le parc des 150 cabines de téléméde
cine H4D. MaQuestionMedicale téléconsultati
on médecin, un médecin à proximité. https:// 
www.maquestionmedicale.fr/maquestionmedicale- 
reprend-le-parc-des-150-cabines-de-telemedecine- 
h4d/. Zugegriffen: 5. Apr. 2025 

Netskope (2025) Netskope Threat Labs Bericht: Gesund
heitswesen 2025. Netskope. https://www.netskope. 

com/de/netskope-threat-labs/threat-labs-report- 
healthcare-2025. Zugegriffen: 6. Juni 2025 

Price RTR (2024) Inside Forward’s failed attempt to revo
lutionize the doctor’s office with AI. Business Insider. 
https://www.businessinsider.com/healthcare-startup- 
forward-shutdown-carepod-adrian-aoun-2024-11. 
Zugegriffen: 10. Juni 2025 

Semmer NK, Jacobshagen N, Meier LL, Elfering A, Kälin 
W, Tschan F (2013) Psychische Beanspruchung durch 
illegitime Aufgaben. In: Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin, Junghanns G, Morsch
häuser M (Hrsg) Immer schneller, immer mehr: Psy
chische Belastung bei Wissens- und Dienstleistungs
arbeit. Springer, S 97–112 https://doi.org/10.1007/ 
978-3-658-01445-2_5 

Vaniya J, Gandhi NV, Patel KP, Bhatt C, Kaur 
KP (2024) Role and scope of artificial intelli
gence in physiotherapy: a literature review. Res J 
Med Sci 18(12):399–412. https://doi.org/10.36478/ 
makrjms.2024.12.399.412 

WEF – World Economic Forum (2025) The future of jobs 
report 2025. https://www.weforum.org/publications/ 
the-future-of-jobs-report-2025/. Zugegriffen: 10. Ju
ni 2025 

WHO – World Health Organisation (2025) Ethics and gov
ernance of artificial intelligence for health: Guidance 
on large multi-modal models. https://www.who.int/ 
publications/i/item/9789240084759. Zugegriffen: 10. 
Juni 2025 

https://doi.org/10.2196/59617
https://doi.org/10.2196/59617
https://doi.org/10.1038/s43856-021-00003-5
https://doi.org/10.1038/s43856-021-00003-5
https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30123-2
https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30123-2
https://doi.org/10.1186/s41235-024-00572-8
https://doi.org/10.1186/s41235-024-00572-8
https://www.maquestionmedicale.fr/maquestionmedicale-reprend-le-parc-des-150-cabines-de-telemedecine-h4d/
https://www.maquestionmedicale.fr/maquestionmedicale-reprend-le-parc-des-150-cabines-de-telemedecine-h4d/
https://www.maquestionmedicale.fr/maquestionmedicale-reprend-le-parc-des-150-cabines-de-telemedecine-h4d/
https://www.maquestionmedicale.fr/maquestionmedicale-reprend-le-parc-des-150-cabines-de-telemedecine-h4d/
https://www.netskope.com/de/netskope-threat-labs/threat-labs-report-healthcare-2025
https://www.netskope.com/de/netskope-threat-labs/threat-labs-report-healthcare-2025
https://www.netskope.com/de/netskope-threat-labs/threat-labs-report-healthcare-2025
https://www.businessinsider.com/healthcare-startup-forward-shutdown-carepod-adrian-aoun-2024-11
https://www.businessinsider.com/healthcare-startup-forward-shutdown-carepod-adrian-aoun-2024-11
https://doi.org/10.1007/978-3-658-01445-2_5
https://doi.org/10.1007/978-3-658-01445-2_5
https://doi.org/10.36478/makrjms.2024.12.399.412
https://doi.org/10.36478/makrjms.2024.12.399.412
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759
https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759


51 5 

Von der 

Personalplanung bis zum 

Gesundheitsmanagement: 
Nutzungsmöglichkeiten 

von künstlicher Intelligenz 

im Personalwesen 

Alexander Dregger 

Inhaltsverzeichnis 

5.1 Warum sich ein Einsatz von KI im HR lohnt – 52 

5.2 Der Personallebenszyklus und mögliche Einsatzgebiete 
von KI – 53 

5.2.1 Personalplanung – 54 
5.2.2 Personalmarketing – 55 
5.2.3 Personalauswahl – 55 
5.2.4 Onboarding von Personal – 58 
5.2.5 Personalentwicklung – 59 
5.2.6 Personalmanagement und Personalbindung – 60 

5.3 Fallstricke bei der Implementierung von KI 
im HR-Bereich und mögliche Lösungen – 61 

5.4 Fazit – 62 

Literatur – 62 

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 
2025 
B. Badura et al. (Hrsg.), Fehlzeiten-Report 2025, Fehlzeiten-Report, 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71885-8_5 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-71885-8_5&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71885-8_5


5 

52 A. Dregger 

2Zusammenfassung 
Nach aktuellen Zahlen des Digitalverbands 
Bitkom e. V. (2024a) nutzen 20% der deut
schen Unternehmen Künstliche Intelligenz 
(KI). Damit liegt Deutschland zwar oberhalb 
des EU-Durchschnitts von 13,48% (Eurostat 
2025), aber auf globaler Ebene hinkt Deutsch
land im Vergleich zu Ländern wie z. B. China 
mit einer Implementierungsquote von 50% bei 
Großunternehmen hinterher (IBM und Mor
ning Consult 2023). Nicht nur zwischen den 
Nationen gibt es Unterschiede – auch inner
halb von Unternehmen nutzt nicht jede Abtei
lung KI im gleichen Maße. So setzen nur 12% 
der Personalabteilungen KI ein, im Gegensatz 
zu z. B. 34% der Marketing & Sales-Abteilun
gen (McKinsey 2024). 

Ein grundsätzliches Problem, das auch bei 
Human Resources bzw. HR-Abteilungen be
steht, ist die mangelnde Kenntnis von pas
senden KI-Anwendungsfällen (Dregger 2022). 
Deshalb fokussiert sich der folgende Beitrag 
hierauf: Anhand eines Personallebenszyklus, 
beginnend bei der Personalplanung und -mar
keting und endend bei der Bindung von Perso
nal, sollen zentrale Einsatzmöglichkeiten von 
KI für den HR-Bereich beschrieben werden. 
Dabei werden auch gesundheitsbezogene The
men berücksichtigt. Abschließend sollen Fall
stricke bei der Implementierung von KI im 
HR aufgezeigt und mögliche Lösungen hierfür 
skizziert werden. 

5.1 Warum sich ein Einsatz von KI 
im HR lohnt 

Künstliche Intelligenz kann wesentlich dazu 
beitragen, vier zentrale Herausforderungen zu 
bewältigen, mit denen HR-Abteilungen kon
frontiert sind: 

Der Begriff „War for Talents“ wurde be
reits in den späten 1990ern geprägt und ist 
heutzutage sogar noch relevanter für Unter
nehmen geworden. Da bestimmte Berufsbilder 
zunehmend an Attraktivität verlieren, bewer
ben sich immer weniger geeignete Personen 

in diesen Bereichen. Dies betrifft insbesonde
re Tätigkeiten mit monotonen Aufgaben, wie 
bspw. die Überwachung von Produktionsan
lagen, oder mit schwierigen Arbeitsbedingun
gen, wie bspw. pflegerische Tätigkeiten. Dane
ben ist in bestimmten Branchen die Nachfrage 
enorm gestiegen: So sollen bis 2040 663.000 
IT-Fachleute (Bitkom e. V. 2024b) und bis 
2049 280.000 Pflegekräfte fehlen (Statistisches 
Bundesamt 2024). Die erhöhte Nachfrage nach 
IT-Fachleuten erklärt sich einerseits aus einer 
erhöhten Nutzung von IT-Lösungen in Unter
nehmen, andererseits durch den demographi
schen Wandel, der zu einem altersbedingten 
Verlust von IT-Fachkräften führt. Nicht nur im 
IT-Bereich, sondern auch generell droht Un
ternehmen ein Wissensverlust durch die Ab
wanderung im Rahmen des demographischen 
Wandels. KI kann durch verschiedene Anwen
dungen im Bereich Personalmarketing, Recrui
ting, Personalbindung, aber auch Wissensma
nagement diesen Herausforderungen vorbeu
gen (.Abb. 5.1). 

Eine weitere Herausforderung, bei der KI 
helfen kann, ist die Beschleunigung und 
Personalisierung von Prozessen. Personali
sierung meint, dass KI individuelle Präferen
zen von Personen erkennen kann und z. B. die 
Gestaltung der Sprache in Ausschreibungen, 
Formularen oder Chatbots anpassen kann. Ins
besondere bei gefragten Berufen oder bei einer 
hohen Menge an Konkurrenz um einen be
schränkten Bewerberpool in Ballungsgebieten 
ist es notwendig, dass Unternehmen zeitnah 
Personalprozesse wie eine Einstellung erledi
gen. Darüber hinaus kann ein Unternehmen 
durch die Personalisierung von Ausschreibun
gen und Berücksichtigung individueller Be
dürfnisse bei weiteren Personalprozessen die 
Personalbindung erhöhen. Sowohl bei der Per
sonalisierung als auch bei der Beschleunigung 
von Prozessen kann KI einen entscheidenden 
Mehrwert erzeugen, in dem sie z. B. Schritte 
automatisiert. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender 
Aspekt ist, dass der Einsatz von KI die Wahr
nehmung der Unternehmenskultur auf Be
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werberseite verändern kann: Nutzt ein Unter
nehmen KI, so zeigt es einerseits, dass es offen 
für digitale Innovationen ist. Andererseits kann 
ein sinnvoll gestalteter Einsatz von KI das Ge
fühl von Wertschätzung bei der aktuellen oder 
in der Rekrutierung befindlichen Belegschaft 
erhöhen. Dies kann z. B. dadurch passieren, 
dass Bewerbungen durch KI schneller ver
arbeitet werden oder Unternehmen schneller 
bemerken, dass bei ihrem Personal gesund
heitliche Probleme bestehen. Was jedoch nicht 
passieren darf, ist, dass durch die Nutzung von 
KI beim Personal der Eindruck entsteht, „ei
ne Nummer im System“ zu sein (Dahm und 
Dregger 2019). Dies würde das Gefühl von 
Wertschätzung auf Seiten des Personals ein
schränken, was wiederum die Akzeptanz der 
KI-Systeme selbst gefährden und letztlich die 
Motivation der Belegschaft bzw. von Bewer
benden reduzieren könnte. 

Schließlich kann KI dazu beitragen, dass 
menschliche Fehler und Belastungen redu
ziert werden. Beispielsweise führen Unterneh
men regelmäßig komplexe Planungsprozesse 
wie z. B. die Organisation von Arbeitsplä
nen oder die Personalbedarfsplanung durch. 
Ein datenbasierter und mit KI-Methoden un
terstützter Prozess kann genau bei solchen 
Themen Führungskräfte, aber auch die HR- 
Abteilungen entlasten und Fehlern vorbeugen. 
Dabei ist KI aber ähnlich wie z. B. Recrui
ter und Recruiterinnen bei der Personalaus
wahl (Kanning 2015) nicht komplett fehlerfrei 
(Kleinman 2024). Deshalb ist eine Qualifizie
rung auch des HR-Personals in Bezug auf KI 
nötig, damit Fehler, die durch den Einsatz von 
KI entstehen, rechtzeitig erkannt werden und 
ein optimales Fehlerniveau erreicht wird. Letz
teres bedeutet hierbei, dass beim System z. B. 
durch unvorhergesehene Gestaltung von Be
werbungsunterlagen Fehler auftreten können. 
Solche Fehler müssen durch das Fachperso
nal im HR-Bereich erkannt werden und das 
KI-System muss nachtrainiert werden, um ver
meidbare Fehler zu korrigieren. 

5.2 Der Personallebenszyklus und 
mögliche Einsatzgebiete von 
KI 

Um einen möglichst guten Überblick über die 
verschiedenen Einsatzgebiete von KI im HR- 
Management zu geben, werden diese anhand 
von sechs Schritten im Personallebenszyklus 
beschrieben: Zu Beginn wird die Personalpla
nung und das Personalmarketing beschrie
ben, um anschließend näher auf die Themen 
Personalauswahl und Onboarding einzuge
hen. Die letzten beiden Schritte stellen die 
Themen Personalentwicklung und Personal
management dar (.Tab. 5.1). 
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. Tab. 5.1 Übersicht über die Einsatzmöglichkeiten von KI in verschiedenen Bereichen des Personalwesens 

Personal
bereiche 

Planung Marketing Personal- 
auswahl 

Onboarding Personal- 
entwicklung 

Personal- 
management 
und Personal
bindung 

KI-Einsatz- 
möglich- 
keiten 

• Daten
basierte 
strategische 
Personalpla
nung 

• Kurzfristige 
Personalpla
nung mittels 
automatisier
ter Schicht- 
und Einsatz
planungen 

• Automa
tisierte 
Generie
rung von 
Stellenaus
schreibungen 

• Social Re
cruiting 
(Active 
Sourcing) 

• CV-Parsing 
• KI-basierte 
Vorauswahl 

• KI-basierte 
Job-Inter
views 

• KI-basiertes 
Bewerber
training 

• (RAG- 
basierte) 
Chatbots und 
Voicebots 

• KI-basiertes 
Wissensma
nagement 

• Persona
lisierte 
Weiterbil
dung 

• KI-basiertes 
Gesundheits
monitoring 

• People Ana
lytics 

• KI-basiertes 
Retention 
Management 

• KI-basierte 
Zeugniser
stellung 

5.2.1 Personalplanung 

Personalplanung umfasst zwei Ebenen: Die 
langfristige, strategische Personalbedarfspla
nung sowie die kurzfristige, wiederkehrende 
Arbeits- bzw. Personaleinsatzplanung z. B. im 
Rahmen von Schichtplänen, um Abteilungen 
oder Projekte zu organisieren (Spengler et al. 
2025). Auf beiden Ebenen kann KI weiterhel
fen. 

Die Ermittlung des langfristigen Personal
bedarfs kann insbesondere bei größeren Un
ternehmen mit einem wenig datengetriebenen 
Vorgehen eine Herausforderung darstellen: 
Laut einer Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft führen 56% aller Unternehmen kei
ne strategische Personalplanung über mehrere 
Jahre hinweg durch (Stippler et al. 2019). Zu
mindest bei Großunternehmen mit mehr als 
1.000 Beschäftigten führen immerhin 60% ei
ne jährliche Personalplanung durch (Kirchherr 
et al. 2024); hinsichtlich einer mehrjährigen, 
langfristigen Personalplanung sehen aber auch 
hier die Zahlen schlechter aus. Selbst wenn 
eine solche Planung durchgeführt wird, wird 
anstelle eines datengetriebenen Vorgehens mit
hilfe des „Bauchgefühls“ der Führungskräfte 
und Exceltabellen (Jäger und Wickel-Kirsch 
2017) einmal im Jahr eine Abfrage des Perso

nalbestands durchgeführt, um Zielgrößen für 
das gesamte Unternehmen festzulegen. Eine 
solches Vorgehen ist kritisch zu sehen, da 
z. B. Probleme bei dynamischen, kurzfristi
gen Änderungen gibt und hierdurch Perso
nalengpässe entstehen können (Ahlers et al. 
2020). Zudem sorgt der Mangel an systemati
scher Personalplanung für Unzufriedenheit in 
den Unternehmen (Jäger und Wickel-Kirsch 
2017), da das übrige Personal die Engpässe 
kompensieren muss. KI kann genau hier an
setzen und basierend auf Auftragsdaten, Mit
arbeiterdaten zu Qualifikationen, historischen 
Arbeitsplänen, Zahlen zu Krankenständen und 
vergangenen Personalplanungen eine Progno
se erstellen, wie viel Personal in den kom
menden Jahren voraussichtlich benötigt wird. 
In diesen Prozess können auch die Meinungen 
bzw. Schätzungen der Führungskräfte syste
matisch integriert werden – entweder bei der 
Generierung der Prognose selbst oder bei der 
Bewertung der Prognose. Solche Prognosen 
können dabei mit deutlich höherer Dynamik 
erstellt werden und zudem kann man auch Sze
narien hiermit analysieren. 

Eine weitere Ebene der Personalplanung ist 
die kurzfristige Personaleinsatzplanung mit
hilfe von Schicht- und Einsatzplänen des Per
sonals. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der 
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langfristigen Planung, jedoch können hier an
dere Datenquellen zum Einsatz kommen. Bei
spielsweise muss die Verfügbarkeit von Res
sourcen wie z. B. Ersatzteilen in einer Werk
statt oder Operationssälen in Krankenhäusern 
berücksichtigt werden, um eine regelmäßi
ge Vorhersage zu gewährleisten. Insbesondere 
eine KI-basierte kurzfristige Personalplanung 
kann die Führungskräfte deutlich entlasten, da 
solche Pläne mit hoher Regelmäßigkeit erstellt 
werden müssen. Zentral bei der Nutzung von 
KI ist, dass die notwendigen Daten in der 
benötigten Aktualität und Qualität digital vor
liegen. 

5.2.2 Personalmarketing 

Nachdem eine Personalplanung seitens des 
Unternehmens vorgenommen wurde, kann 
sich Bedarf hinsichtlich der Rekrutierung von 
neuem Personal zeigen. Für die Gewinnung 
dieses Personals eröffnet der Einsatz von KI 
verschiedene Möglichkeiten: 

Zunächst können KI-Tools Stellenaus
schreibungen generieren und personalisieren. 
Stellenausschreibungen werden mit KI per
sonalisiert, indem Formulierungen gezielt an 
bestimmte Zielgruppen angepasst werden. KI- 
Lösungen wie z. B. Textio wurden auf Basis 
von vergangenen Ausschreibungen und deren 
Wirkung trainiert, um gezielte Vorschläge zur 
Verbesserung zu machen und damit die Wir
kung bei den Zielgruppen zu erhöhen. Eine 
solche Optimierung kann bei Stellenausschrei
bungen erfolgen, die durch die Personalabtei
lung selbst generiert worden sind. Eine an
dere Herangehensweise besteht darin, Large 
Language Models (LLM) zu nutzen, um Stel
lenausschreibungen komplett automatisiert zu 
erstellen und sie dann nur noch nachzubearbei
ten. Dabei kann KI einen enormen Vorteil aus
spielen: Sie kann für verschiedene Recruiting
kanäle automatisiert eingesetzt werden und 
dieselbe Ausschreibung anpassen. Dabei kön
nen Anbieter wie z. B. catchtalents den Text, 
Schlagworte, aber auch die visuelle Gestaltung 
der Ausschreibung automatisiert adaptieren. 

Liegt nun eine Stellenanzeige vor, kann 
es passieren, dass sich zu wenige Personen 
mit einem geeigneten Profil hierauf bewerben. 
Genau an dieser Stelle kann nun KI unter
stützen: Unter dem Begriff Social Recruiting 
(auch: Programmatic Job Advertising/Active 
Sourcing) analysiert KI Social-Media-Profile 
auf bspw. klassisch arbeitsbezogenen Portalen 
wie LinkedIn, aber auch auf eher zu privaten 
Zwecken genutzten Plattformen z. B. Insta
gram und zeigt gezielt potenziell geeigneten 
Personen Werbung für die Stellenausschrei
bung. Zudem können je nach Plattform indi
vidualisierte Ansprachen per Direktnachricht 
erfolgen. Dies erhöht die Chance, mehr Bewer
bungen auf eine Stellenanzeige zu erhalten. 

Zusätzlich kann es sinnvoll sein, dass beim 
Besuch einer Stellenausschreibung Bewerber 
und Bewerberinnen auf der Webseite beglei
tend die Möglichkeit haben, mit einem Chat
bot mehr zur Stelle zu erfahren. Dabei könn
ten z. B. Informationen zur Unternehmenskul
tur, detailliertere Informationen zur Stellen
ausschreibung oder zur Gestaltung der Be
werbung bereitgestellt werden. Dies verbessert 
erneut das Nutzererlebnis, was die Zahl der 
Bewerbungen steigern kann. 

Schließlich kann KI das Personalmarketing 
optimieren, indem die Wirkung der Stellenaus
schreibungen und der Werbung für Stellen sys
tematisch kontrolliert wird. Dies ist wichtig, 
um zu prüfen, welche Kanäle für Ausschrei
bungen besonders geeignet und welche eher 
ungeeignet sind. 

5.2.3 Personalauswahl 

Insbesondere das Thema Personalauswahl und 
KI ist in den Fokus der Öffentlichkeit und 
Kritik geraten. Um diese Kritik besser beurtei
len zu können, ist es wichtig, die Funktions
weise zu kennen: Basierend auf historischen 
Daten der aktuellen Belegschaft, vergangenen 
Bewerbungsdaten und Inhalten der relevan
ten Stellenausschreibung kann eine KI trainiert 
werden. Auf Basis dieses Trainings leitet das 
System Kriterien zur Beurteilung einer Bewer
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bung ab. Um diese einsetzen zu können, müs
sen in einem zweiten Schritt die eingehenden 
Bewerbungen maschinenlesbar werden. Dies 
kann entweder über eine digitale Maske zur 
Eingabe von Daten oder die originalen Daten 
einer Bewerbung werden mittels CV-Parsing 
aus den Lebensläufen herausgelesen. Bei letz
terem Verfahren können systematische Fehler 
entstehen, wenn die Maschine mit verschie
denen Lebenslaufformaten nicht gut zurecht
kommt und dadurch Informationen gar nicht 
oder falsch erfasst werden. Hierdurch könn
ten ggf. geeignete Personen aussortiert wer
den, weshalb eine Qualitätskontrolle an dieser 
Stelle essentiell ist. Außerdem ist eine solche 
Qualitätskontrolle aufgrund des KI-Gesetzes 
der EU notwendig, denn ein CV-Parsing un
terstützt die Personalauswahl, hierbei handelt 
es sich laut KI-Gesetz der EU um eine Hoch
risiko-KI, bei der spezielle Auflagen wie z. B. 
die Gewährleistung der Datenqualität erfüllt 
werden müssen, um sie zu nutzen (Gehrmann 
und Förster 2024)1. Die erfassten Daten kön
nen anschließend in einer Datenbank hinterlegt 
werden, die sich entweder die Personalverant
wortlichen ansehen oder von einer KI mithilfe 
der zuvor definierten Kriterien vorausgewählt 
werden. Dabei sollte die KI stets nur eine 
Vorauswahl treffen, da dann potenzielle Feh
ler korrigiert werden können. Generell ist bei 
der Nutzung von solchen datenbasierten Ver
fahren die DSGVO zu beachten und bspw. 
eine Zustimmung der Bewerbenden für eine 
solche Datenverarbeitung einzuholen. Zudem 
kann die DSGVO dadurch eingehalten werden, 
dass KI nur die Vorauswahl trifft und ein we
sentlich Anteil an der Entscheidung noch beim 
Menschen liegt (Muti 2024). 

Es gibt intensive Debatten in der Öffent
lichkeit und in der Forschung zu der Frage, 
wie gut eine KI-basierte Vorauswahl ist. 
Aufgrund der Nutzung von historischen Da
ten können Verzerrungen bei der Auswahl, 

1 An dieser Stelle sei auf das 7Kap. 3 von Schwart
mann und Köhler in diesem Sammelband verwiesen, 
das sich umfangreich mit dem KI-Gesetz und dem 
Thema Datenschutz beschäftigt. 

die bereits in der Vergangenheit passiert sind, 
sich auch auf die zukünftige Auswahl aus
wirken, in dem bspw. bestimmte Personen
gruppen auf Basis von Merkmalen wie Alter 
oder Geschlecht bevorzugt werden. Zu solchen 
Verzerrungen ist aber festzuhalten, dass die
se einerseits menschliche Fehler, die in den 
zum Training benutzten Daten enthalten sind, 
repräsentieren (Goretzko und Israel 2022). An
dererseits kann durch ein Trainieren mit quali
tätskontrollierten Daten eben solchen Verzer
rungen vorgebeugt werden. Zudem sei ange
merkt, dass insbesondere auch Personalverant
wortliche vielfältige kognitive Verzerrungen 
besitzen, die genauso zu erheblichen Proble
men bei der Auswahl führen können (Kan
ning 2015). Deshalb kann man nicht einfach 
sagen, ob Menschen oder KI bessere Ergeb
nisse bei der Personalauswahl erzielen. Wenn 
Verzerrungen so gering wie möglich ausfal
len sollen, sollten die Personalverantwortli
chen möglichst umfangreich methodisch im 
Bereich Personaldiagnostik ausgebildet und 
die KI sollte bestmöglich trainiert sein. 

Bei der Personalauswahl kann zwischen 
einem Exploitations- und einem Explorati
ons-Vorgehen unterschieden werden (Li et al. 
2020). Bei einer Exploitation werden Perso
nen mit einem perfekt passenden Lebenslauf 
berücksichtigt, wohingegen bei einer Explora
tion auch solche Bewerbungen berücksichtigt 
werden, die eher unkonventionelle Merkma
le aufweisen, aber trotzdem hochgeeignet für 
eine Stelle sein können. Insbesondere bei ei
nem Exploitation-Vorgehen besteht das Risi
ko, dass nur stromlinienförmige Bewerbungen 
bei der Auswahl berücksichtigt werden und 
dadurch Potenzial für das Unternehmen verlo
ren geht. Hier zeigen erste Studienergebnisse, 
dass es sehr entscheidend ist, wie der hinter 
der KI stehende Algorithmus trainiert wird (Li 
et al. 2020). Nichtsdestotrotz fehlen Längs
schnittstudien, welche die längerfristigen Fol
gen von KI-basierten Personalentscheidungen 
für den Erfolg von Unternehmen und die Zu
friedenheit des Personals untersuchen. Auch 
ist es wichtig zu beachten, wie sich der Einsatz 
von KI auf die Bewerber und Bewerberin
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nen auswirkt. Hier konnten bspw. Dahm und 
Dregger (2019) zeigen, dass insbesondere as
sistive KI-Systeme2 gegenüber autonomen KI- 
Systemen von den Bewerbern und Bewerbe
rinnen präferiert werden. Sofern aber eine KI 
mit hinreichender Qualitätskontrolle zum Ein
satz kommt, kann sie die Auswahl beschleuni
gen. Ein beschleunigter Personalauswahlpro
zess kann sich wiederum positiv dahingehend 
auswirken, dass zum einen das eigene Un
ternehmen „einen Schritt schneller“ als die 
Konkurrenz ist und sich zum anderen Bewer
ber und Bewerberinnen stärker wertgeschätzt 
fühlen, da sie schneller Rückmeldung zu ih
rem Bewerbungsprozess erhalten. Letztendlich 
sind sowohl KI-basierte als auch menschliche 
Personalauswahlprozesse nie perfekt, weshalb 
deren konstante Qualitätskontrolle, egal wie 
der Prozess gestaltet wird, essentiell ist. Bei 
einer KI kann die Qualitätskontrolle auf ver
schiedenen Wegen durchgeführt werden: So 
müssen Bewerber und Bewerberinnen Feed
backmöglichkeiten erhalten, um z. B. auf Feh
ler bei der Datenerfassung hinweisen zu kön
nen. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse 
der Auswahl regelmäßig z. B. mit statistischen 
Methoden evaluiert werden, um mögliche Ver
zerrungen zu erkennen. Eine solche Analyse 
kann auch eine Prüfung der sogenannten pro
gnostischen Validität umfassen. Prognostische 
Validität bzw. Vorhersagekraft (Keller et al. 
2018) meint in diesem Kontext, ob man statis
tisch valide z. B. den beruflichen Erfolg einer 
ausgewählten Person auf Basis der Einschät
zung der KI-Vorauswahl voraussagen kann. 

Neben einer solchen Analyse von Doku
menten kann KI auch dazu genutzt werden, 
Verhaltensmuster insbesondere bei videoba
sierten Jobinterviews einzusetzen. Dabei kann 
ein Einsatz auf zwei Arten erfolgen: Einerseits 
können solche Systeme dazu genutzt werden, 
dass sich Bewerber und Bewerberinnen auf 
ein Interview vorbereiten, andererseits kön

2 Assistiv meint an dieser Stelle, dass die KI nur unter
stützend in den Entscheidungsprozess eingreift, nicht 
aber eigenständig, also autonom Entscheidungen trifft 
(Kreipp 2021). 

nen solche Systeme aber auch real eingesetzt 
werden und bei der Auswahl von Personal 
unterstützen. Kern hinter beiden Nutzungsfor
men ist die Analyse von non-verbalen Ver
haltensdaten, die z. B. die Blickrichtung, die 
Mimik oder auch Eigenschaften der Stimme 
umfassen (Dissanayake et al. 2021). Basierend 
auf diesen Daten wird ein Muster erkennen
der Algorithmus trainiert, bei dem am En
de Korrelationen z. B. zwischen non-verbalem 
Verhalten und z. B. Persönlichkeitsmerkmalen 
berechnet werden (Dissanayake et al. 2021). 
Bisher wurden solche Persönlichkeitsmerkma
le mittels Persönlichkeitstests bei der Perso
nalauswahl gemessen. Hierbei zeigen sich in 
Studien eine Vorhersagekraft (prognostische 
Validität) von z. B. r = 0,40 für den beruf
lichen Erfolg (Keller et al. 2018). Inwiefern 
solche Persönlichkeitsmerkmale mithilfe von 
verbalem und non-verbalem Verhalten durch 
eine KI erfasst werden kann, wird zurzeit um
fangreich in der Forschung evaluiert (Hash
emi et al. 2025). Mittels KI wird ein Score 
für Persönlichkeitsmerkmale anhand z. B. des 
non-verbalen Verhaltens festgesetzt, der wie
derum entweder im Bewerbungstraining dazu 
genutzt werden kann, Feedback zu geben (Kot
hari et al. 2024), andererseits aber auch bei 
der Auswahl von Personal unterstützen kann. 
Darüber hinaus gibt es Ansätze in der For
schung, solche KI-Systeme auch so zu nutzen, 
dass sie in der Interviewsystemsituation di
rekt unterstützen und auf Basis des Zustands 
des Bewerbenden Vorschläge für die nächs
ten Fragen im Jobinterview generieren können. 
Letzterer Ansatz ist aber noch wenig erforscht 
(Dissanayake et al. 2021). Forschungsergeb
nisse deuten darauf hin, dass solche Systeme 
durchaus gute Ergebnisse bei der Erkennung 
von Persönlichkeitsmerkmale aufweisen kön
nen, jedoch zeigten Dissanayake et al. (2021), 
dass die Befragten zu 70% ein klassisches Job
interview einem KI-basierten Interview vor
ziehen. Solche Systeme sind von mehreren 
Anbietern, etwa enablex, auf dem Markt ver
fügbar, jedoch ist hier schwer zu beurteilen, 
welche Qualität diese Verfahren haben. Zu
dem gilt es zu bedenken, dass der Artificial 
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Intelligence Act der Europäischen Union (EU 
AI Act), der am 01.08.2024 in Kraft getreten 
ist, solche System als Hochrisiko-KI einstuft 
und deshalb besondere Auflagen zu beachten 
sind (Kock 2024). Wie bereits zuvor erwähnt, 
gelten bei solchen Hochrisiko-KI besondere 
Bedingungen z. B. in Bezug auf die Datenqua
lität.3 

5.2.4 Onboarding von Personal 

Ein letzter Baustein des Recruiting stellt 
die Nutzung von Sprachassistenzsystemen im 
Rahmen des Onboardings dar. Neu eingestell
tes Personal hat zu Beginn viele Fragen zu Pro
zessen und Verantwortlichkeiten innerhalb ei
ner Organisation. Dies kann dazu führen, dass 
z. B. Führungskräfte immer wieder mit Fragen 
überhäuft oder alternativ bestimmte Fragen 
von eben jenem neuen Personal nicht gestellt 
werden, um Belastungen der Führungskräfte 
zu vermeiden. Genau hier können mittlerwei
le recht zuverlässig und umfangreich LLM- 
basierte Sprachassistenzsysteme zum Einsatz 
kommen. Entscheidend für ihre Qualität ist 
zunächst das Vorhandensein eines qualitativ 
hochwertigen Datensatzes mit Informationen 
z. B. zu Abläufen, etwa wie in einem Un
ternehmen ein Urlaubsantrag zu stellen ist. 
Mithilfe dieser Informationen können dann so
genannte Retrieval-Augmented-Generation- 
(RAG-) Chatbots zuverlässige Antworten ge
nerieren (Lewis et al. 2021). Die Idee hinter 
RAG-Chatbots besteht darin, dass LLM-ba
sierte Chatbots wie z. B. ChatGPT zwar über 
ein sehr gutes Allgemeinwissen verfügen, ih
nen aber das konkrete und aktuelle Wissen 
zum Unternehmen fehlt. Anstatt nun mit ho
hen Kosten das LLM nachzutrainieren, ruft 
das System ergänzend zunächst Informationen 
des Unternehmens wie z. B. eine Prozessdoku
mentation zum Thema Urlaubsantrag ab und 
erzeugt dann mit den daraus gewonnenen In
formationen eine Antwort. Zur Optimierung 
der Antwortformulierung unterstützt dann ein 

3 Mehr hierzu siehe 7Kap. 3 in diesem Band. 

LLM. Der Vorteil eines solchen Systems liegt 
nicht nur in den geringen Kosten im Vergleich 
zum Nachtrainieren eines LLM, sondern auch 
darin, dass sensible Informationen zu Prozes
sen im Unternehmen nicht an Externe gehen. 
Zusätzlich wird verhindert, dass durch soge
nannte „Halluzinationen“, die bei LLM-basier
ten Systemen auftreten können, falsche Infor
mationen herausgegeben werden. 

Halluzinationen bedeutet hierbei, dass eine 
KI Informationen als Fakt ausgibt, die ir
reführend oder objektiv falsch sind (Smith 
2023). Ursächlich hierfür können verschie
dene Faktoren wie z. B. die Daten oder auch 
die Konstruktion der generativen Modelle 
sein. Am Begriff „Halluzinationen“ gibt es 
aber auch Kritik (Maleki et al. 2024). 

Damit ein solches System gut von der Beleg
schaft angenommen wird, ist neben der rich
tigen IT-Architektur eine gute Gestaltung des 
Gesprächs zwischen dem Chatbot und dem 
Nutzer oder der Nutzerin mithilfe von Con
versational Design nötig. Hierbei geht es dar
um zu klären, über welche Funktionalität ein 
solches System verfügen und wie es mit Nut
zer und Nutzerinnen interagieren soll. Hierbei 
kommt es auf die Gesprächsführung an, die 
von zentralen Aspekten wie einer künstlichen 
Persönlichkeit des Systems beeinflusst wer
den kann (Dregger 2023). Künstliche Persön
lichkeit meint hierbei, dass ein Mensch einer 
Maschine Persönlichkeitsmerkmale aufgrund 
ihres Verhaltens zuschreibt, etwa dadurch, wie 
sie spricht. So kann z. B. eine Maschine als 
mehr oder weniger verträglich wahrgenom
men werden (Holtgraves et al. 2007), was 
einen Einfluss auf die Nutzerakzeptanz hat. 
Die Art der Gesprächsführung, die Gestaltung 
der Sprache sowie die Qualität der Antwor
ten und Funktionen entscheidet dann darüber, 
ob ein System in einer Organisation akzeptiert 
und tatsächlich genutzt wird. Beispielsweise 
ist es wichtig, wie die Begrüßungsnachricht 
eines Chabots gestaltet ist. Diese muss recht
lichen Anforderungen genügen, aber gleich
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zeitig auch einen natürlichen Gesprächsfluss 
eröffnen (Van Hooijdonk et al. 2023). 

5.2.5 Personalentwicklung 

Damit die Qualifikationen der Beschäftigten 
mit sich ändernden Anforderungen im Ein
klang bleiben, ist deren stetige Weiterqualifi
zierung wesentlich. Auch hierbei kann KI auf 
vielfältige Art unterstützen. Der folgende Ab
schnitt umreißt hierfür die Themen Wissens
management, personalisierte Fort- und Weiter
bildung und Gesundheitsmanagement. 

2Wissensmanagement 
Durch den Abgang der Babyboomer-Genera
tion im Zuge des demographischen Wandels 
droht Organisationen, dass wichtiges Wissen 
verloren geht und vakante Stellen unbesetzt 
bleiben (Freuding et al. 2023). Auch hier kann 
KI helfen: Einerseits kann sie dazu dienen, 
Prozesse effizienter zu gestalten und somit 
Lücken, die durch das Abtreten der Babyboo
mer-Generation entstehen, zu kompensieren. 
Andererseits kann KI bei der Erfassung von 
Bestandswissen unterstützen: So können z. B. 
Interviews mit der Babyboomer-Belegschaft 
zu den Prozessen in den Unternehmen ge
führt werden, um insbesondere an verborgenes 
bzw. implizites Wissen zu gelangen. Mithil
fe von LLM-Methoden können die wesent
lichen Aussagen dann zusammengefasst und 
für die weitere Verwendung aufbereitet wer
den. Beispielsweise könnten Prozessbeschrei
bungen automatisiert durch die Ergebnisse der 
Interviews verbessert werden. Außerdem kann 
das Wissen dazu genutzt werden, die Infor
mationen mithilfe von Sprachassistenten wie 
Chat- oder Voicebots der Belegschaft bereitzu
stellen. 

2Fort- und Weiterbildung 
Fort- und Weiterbildung sind zentrale Elemen
te, um Wissenslücken bei Beschäftigten einer 
Organisation zu schließen und neues Know- 
how aufzubauen. Dabei müssen die Inhal
te nicht nur zur Organisation, sondern auch 

zur Belegschaft passen bzw. deren individu
ellen Bedürfnissen und Interessen Rechnung 
tragen. Hierbei kann KI zunächst helfen, die 
„richtigen“ Personen in einer Organisation für 
eine bestimmte Weiterbildungsmaßnahme zu 
identifizieren. Dies setzt voraus, dass aktuel
le Daten zur Qualifizierung der Beschäftig
ten vorliegen. Zudem sollten auch individuelle 
Wünsche des Personals als Datenpunkt in den 
Prozess einfließen. Darüber hinaus kann KI ih
re Vorteile bei digitalen Lernformaten ausspie
len. Insbesondere Methoden der generativen 
KI können bspw. helfen, Lernmaterialien zu 
erstellen und diese adaptiv auf die Bedürfnisse 
der Belegschaft zuzuschneiden (Fischer et al. 
2024). Präferiert eine Person z. B. eher kleine
re Lerneinheiten, so kann der Inhalt auf solche 
heruntergebrochen werden. Eine weitere Mög
lichkeit der individuellen Unterstützung durch 
KI kann in einem Chatbot-System bestehen, 
mit dem sich interessierte Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen zu Weiterbildungsmöglichkeiten 
informieren können. 

2Gesundheitsmanagement 
Schließlich kann auch die Gesundheit der Be
schäftigten in Organisationen gezielt durch 
KI gefördert werden. Dies umfasst sowohl 
Coaching- und Weiterbildungsmaßnahmen als 
auch Monitoring-Methoden, die individuelles 
Gesundheitsfeedback ermöglichen. In Bezug 
auf klassische Weiterbildung und Coaching 
existieren inzwischen zahlreiche Anbieter, die 
Mitarbeitenden ermöglichen, sich durch Apps 
zum Thema Gesundheit weiterzubilden. Sol
che Apps nutzen digitale Inhalte, die interaktiv 
mithilfe von zuvor beschriebenen KI-Metho
den aufbereitet werden. Darüber hinaus kann 
mithilfe von KI der Gesundheitszustand der 
Beschäftigten eines Unternehmens erfasst und 
damit auch verbessert werden: Beispielsweise 
bietet das Unternehmen Corvolution GmbH ei
ne KI-basierte Lösung namens mesana hierfür 
an. Zunächst werden hierzu – ausschließlich 
mit Zustimmung der Mitarbeitenden – Daten 
wie bspw. die subjektive Wahrnehmung des 
eigenen Gesundheitsverhaltens oder der Belas
tung erhoben. Dies erfolgt mittels Fragebögen. 


